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Porwort. 

Das vorliegende Werkchen stellt sich in der Haupt¬ 

sache als ein kurzgefaßter Auszug aus meinem im gleichen 

Berlage jetzt in zweiter Auflage erschienenen Werke: „Der 

Gemeindebeamte“ dar. Die Darstellung ist in ganz all¬ 

gemein verständlicher Form gehalten. Die Ergänzungen 

nach der volkswirtschaftlichen Seite hin durften deshalb 

nicht fehlen, weil die sächsische Bürgerhunde als popu¬ 

lärer Leitfaden auf allen bürgerkundlichen Gebieten Auf¬ 

schluß geben soll. 
Die gedrängte Form der Darstellung und die Berück¬ 

sichtigung aller bürgerkundlichen Gebiete dürften das 

Werkchen nicht nur für jeden, der seine Kenntnisse staat¬ 

licher und gemeindlicher Verhältnisse erweitern will, son¬ 

dern vor allem auch für den Gebrauch in den Schulen 

geeignet erscheinen lassen. Auch der niedrige Preis möge 

zur Verbreitung in weitesten Kreisen beitragen. 

Annaberg, August 1913. 

Der Verfasser.
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Einleitung. 

Der Staat. 

Die Familie bildet die Grundlage eines jeden Staates; 
sie ist die engste und ursprünglichste Vereinigung meh¬ 
rerer Menschen. Die durch Verwandtschaft verbundenen 
Familien bilden die Geschlechter Stämme). Geschlech¬ 
ter von gleicher Abstammung, Sprache und Sitte bilden 
ein Volk. Ist das Volk seßhaft geworden, schließt es 
lid) zur Abwehr äußerer Feinde und zur Aufrechterhal¬ 
tung der Ordnung im Innern zu einer engeren Gemein¬ 
schaft zusammen, werden hierzu auch Vorschriften auf¬ 
gestellt, die dieses Zusammenleben der einzelnen Volks¬ 
genossen bindend regeln (Gesetze), so entsteht der Staat. 

Aufgabe des Staates ist es nicht nur, die Rechts¬ 
ordnung aufrechtzuerhalten, sondern auch das Wohl des 
einzelnen zu fördern, und zwar auf sittlichem, geistigem, 
leiblichem und wirtschaftlichem Gebiete. Demgemäß unter¬ 
stützt er die Kirchlichen Gemeinschaften, fördert Kunst und 
Wissenschaft, unterhält Schulen, sorgt für gesundheitlichen 
Fortschritt durch Bau von Krankenhäusern, Ausbildung 
von Arzten, regelt und schützt den Nahrungsmittelver¬ 
kehr, überwacht das Bauwesen, fördert Land= und Forst¬ 
wirtschaft, Bergbau, Handel und Gewerbe, hilft den wirt¬ 
schaftlich Schwachen, unterstützt die Armen, regelt den 
Geldverkehr, Recht= und Gerichtswesen, fördert den Ver¬ 
kehr zu Lande und zu Wasser (Eisenbahnen, Schiffahrt) 
und schützt die Staatsangehörigen durch Heer und Flotte. 

Diesen Vorteilen und Rechten, die der Staat bietet, 
stehen die Pflichten des Staatsbürgers gegenüber: Ge¬ 
horsam gegen die Gesetze; Hingabe an das Baterland
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allgemeine Wehrpflicht); Unterordnung des eignen Ich 
mier die Gesamtheit. Jeder soll nach seinen Kräften 
ætrebt ſein, ſich leiblich, geiſtig und sittlich tüchtig zu 
rhalten, denn nur das Volk wird im Wettstreite der 
Tationen ausdauern, das aus den körperlich und fitt- 
ich am höchsten stehenden Einzelpersonen bestett. 
Um diesem großen Ziel näher zu kommen, muß der 

inzelne aber auch die Bedeutung des Staates voll er¬ 
afsen und die staatlichen Einrichtungen genau kennen 
ernen, er muß sich politisch schulen. Aur dann, wenn 
as ganze Volk politisch reif wird, wenn der einzelne 
ollbewußt an der steten Vervollkommnung der staat¬ 
ichen und wirtschaftlichen Verhältnisse mitarbeitet, nur 
ann schreitet das Volk voran. Keine Regierung, keine 
rbrigkeit vermag allein das Volk auf die Dauer zu 
srdern; in Staat und Stadt müssen die vorwärts= und 
ufwärtstreibenden Kräfte von innen kommen. Jeder 
luß mitarbeiten am gemeinsamen Wohle: 

Ans Baterland, ans teure, schließ dich an, 
Das halte fest mit deinem ganzen Herzen! 

  

Die Staatsformen. 

der Wille der Gefamtheit der Volksgenoffen verkör- 
ert jich in der Staatsgewalt (Souveränität). Die Staats- 
ewalt tritt dreifach in die Erscheinung: 

in der Gesetzgebung, der Rechtsprechung und der 
Verwaltung. 

Die staatlichen Gesetzesvorschriften regeln das Zusam¬ 
renleben der Volksgenossen; wer ihnen widerhandelt, 
rd durd die Rechtsprechung zu ihrer Anerkennung 
ezwungen. Die Verwaltung endlich schafft die Einrich¬ 
ungen, die nach den Gesetzen für die Wohlfahrt und 
eicherheit der Staatsbürger nötig sind. 
Die Souveränität steht entweder einer Einzelperson, 

em Herrjcher, oder der Gejamtheit, dem Volke zu. Man 
mierscheidet hiernach hauptsächlich Monarchie und
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BRepublik. Je nachdem der Herrscher unumschränkt 
und nach seinem Belieben herrscht oder die Staatsge¬ 
walt nur unter Mitwirkung einer Volksvertretung (Par¬ 
lament) ausüben darf, unterscheidet man absolute und 
Konstitutionelle Monarchie. Die deutschen Staaten 
und insbesondere Sachsen sind konstitutionelle Monarchien. 
Zwar ist auch in der konstitutionellen Monarchie der 
Herrscher nur Gott und seinem Gewissen verantwortlich 
und Rann vom Volhe nicht zur Rechenschaft gezogen 
werden, allein es ist Vorsorge getroffen, daß die Rechte 
des Volkes nicht verlegt werden: Es bedarf nämlid) 
jede Regierungshandlung des Herrschers der Gegenzeich¬ 
nung durch den Minister, wodurch dieser die Verantwort¬ 
lichkeit übernimmt. Die Republiken teilen sich in aristo¬ 
kratische (die höchste Gesellschaftsklasse herrscht) und 
demokratilche (das ganze Volk herricht), Auch in den 
Republiken jteht ein Mann an der Spiße, der Präfi- 
dent, aber er wird immer nur auf wenige Jahre ge- 
wählt und feine Befugnijje find sehr befchränkt. Die 
tepublikanifhen Staaten haben den Nachteil, daß ihre 
Entwicklung keine Ronftante ijt, weil in kurzen Zeit: 
räumen Volksvertretungen mit ganz anderen Zielen und 
Anfhauungen einander ablöfen. Die konstitutionelle 
Monardie hingegen ift für das deutſche Volk die beite 
Staatsform, weil fie eine gewijje Stetigkeit in der Ent- 
wicklung verbürgt. Die Vertretung des Volkes beiteht 
zumeijt aus zwei getrennten Körperjchaften. 

Il. Das Deutfche Reich, 

1, Allgemeines, 
Das Deutihe Neich in feiner jegigen Geftalt hat mit 

dem alten deutfchen Neiche wenig mehr als den Namen 
gemein. Als der letzte Kaiser des römisch=deutschen 
Reiches, Franz II., 1806 die Kaiserkrone niederlegte, war
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das Reich Kaiser Karls des Großen dahin (1806—1813 
der Rheinbund unter franzöfifcher Oberhoheit), An feine 
Stelle trat der deutjche Bund, ein völkerrecdhtlicher Ver—⸗ 
ein, ein Staatenbund (kein Bundesstaat), zu dem sich 
1S15 die jouveränen Fürften und freien Städte unter 
Osterreichs Führung zusammenschlossen. Der deutsche 
Bund löste sich 1866 infolge des Krieges zwischen 
Preußen und ÖOsterreich auf. Osterreich verzichtete auf 
seine Zugehörigkeit zu dem deutschen Staatenverbande 
im Prager Frieden (23. August 1866), und Preußen 
schloß mit 21 norddeutschen Staaten den Norddeutschen 
Bund, und dieser mit den süddeutschen Staaten 1867 
den Zollvereinigungsvertrag, der dem Aorddeutschen 
Bunde nachgebildet war, sowie besondere Schutzbündnisse 
für den Kriegsfall. Diese letzteren bewiesen ihre Kraft im 
deutsch=französischen Kriege 1870, der Aord= und Süd¬ 
deutschland vereinte. In den Versailler oder November: 

Verträgen von 1870 wurde der Norddeutsche Bund 
durch Beitritt der süddeutschen Staaten zum Deutschen 
Reiche erweitert, am 18. Januar 1871 die Wieder¬ 
herstellung der Kaiserwürde zu Ver sailles proklamiert 
und am 16. April 1871 wurde die Verfassung des 
Deutschen Reiches als Reichsgesetz verkündet. 

Das Deutsche Reich ist ein auf Verträgen der ver¬ 
bündeten Staaten beruhender konstitutioneller Bundes¬ 
staat (kein Staatenbund). Waren im Deutschen Bunde, 
1815—1866, die einzelnen Staaten völlig souverän, 
d. h. unabhängig, durch Beine Zentralgewalt beschränkt, 
so liegt in der Unterordnung der deutschen Bundes¬ 
staaten unter die Reichsgewalt eine Beschränkung der 
Souveränität der einzelnen Regierungen; über den 
Einzelstaaten steht das Beich als selbständiger Staat. 
Die Souveränität des Beiches ruht aber in der Ge¬ 
samtheit der verbündeten Regierungen, die im Bundes¬ 
rate vertreten sind — nicht etwa im Kaiser. 

Der Zweck des Deutschen Reiches ist: Der Schutz des 
Bundesgebiets und des innerhalb desselben geltenden Rech¬ 
tes, sowie die Pflege der Wohlfahrt des deutschen Volkes.
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Das Gebiet des Deutſchen Reiches (540857, 62 qkm) 
besteht nach Artikel 1 der Reichsverfassung aus 26 Staaten; 
das sind: # 

4 Königreiche: Preußen mit Lauenburg und Helgo¬ 
land, Bayern, Sachsen, Württemberg. 

6 Großherzogtümer: Baden, Hejjen, Mecklenburg: 
Schwerin, Sachsen=Weimar, Mechklenburg=Strelitz, Olden¬ 
burg. 
.5 Herzogtümer: Braunschweig, Sachsen=Meiningen, 
Sachsen=Altenburg, Sachsen=Koburg=Gotha, Anhalt. 

7 Fürstentümer: Schwarzburg=Sondershausen, Schwarz¬ 
burg=Rudolstadt, Waldech, Reuß ältere Linie, Reuß 
jüngere Linie, Schaumburg=Lippe, Lippe=Detmold. 

3 freie Städte: Lübeck, Bremen, Hamburg. 
Das Reichsland Elsaß=Lothringen. 
Die Schutzgebiete (Kolonien) und die deutschen Nieder¬ 

lassungen in China gehören nicht zum Bundesgebiete. 
Nach) der Volkszählung vom 1. Dezember 1910 hatte 

das Deutsche Reich rund 65 Miillionen Einwohner. 
Reichsangehöriger kann nur fein, wer Angehöriger 

eines Bundesstaates ist; ein Deutscher kann zugleich 
Angehöriger mehrerer Bundesstaaten sein. Diese Reichs¬ 
angehörigkeit (Reichsindigenat) hat die Wirkung, daß 
der Angehörige eines Bundesstaates in jedem andern 
Bundesstaate dessen Angehörigen gleich zu behandeln 
ist und demgemäß zum festen Wohnsitze, zum Gewerbe¬ 
betriebe, zu öffentlichen Amtern, zur Erwerbung von 
Grundstücken, zur Erlangung des Staatsbürgerrechts 
und zum Genusse aller sonstigen bürgerlichen Rechte unter 
denselben Voraussetzungen wie der Einheimische zuzu¬ 
lassen, auch in betreff der Bechtsverfolgung und des 
Rechtsschutzes diesem gleich zu behandeln ist. 

2. Reichsverfassung. 

a) Bundesrat. 
Der Bundesrat besteht aus den Vertretern der 

Bundesstaaten als der Mitglieder des Bundes, in ihm
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kommt die Souveränität des Reiches zum Ausdruck. 
Er zählt 61 Bevollmächtigte der einzelnen Regierungen: 
Preußen verfügt über 17, Bayern über 6, Sachsen und 
Württemberg je 4, Baden, Hessen je 3, Mechlenburg¬ 
Schwerin und Braunschweig je 2, die übrigen Staaten 
über je 1 Stimme. Dazu treten 3 elsaß=lothringische 
Stimmen; diese werden aber nicht gezählt, wenn die 
Präsidialstimme Preußens nur mit ihnen die Mehrheit 
erlangen würde. Jeder Bundesstaat kann fo viel 
Bundesratsbevollmächtigte ernennen, als er Stimmen 
hat, doch kann die Gesamtheit der Stimmen eines 
Bundesstaates nur einheitlich abgegeben werden. Die 
Bevollmächtigten stimmen nach den Instruktionen ihrer 
Regierungen; die von Elsaß=Lothringen werden vom 
Statthalter ernannt und instruiert. 

Der Bundesrat beschließt über die dem Beichstage zu 
machenden Vorlagen und die von demselben gefaßten 
Beschlüsse, über die zur Ausführung der Beichsgesetze 
erforderlichen allgemeinen Verwaltungsvorschriften und 
Einrichtungen, erledigt nichtprivatrechtliche Streitigkeiten 
zwischen Bundesmitgliedern auf Ansuchen des einen Teiles 
und gleicht Verfassungsstreitigkeiten in gewissen Fällen aus. 

Niemand kann gleichzeitig Mitglied des Bundesrats 
und des Reichstags fein. 

Der Bundesrat bildet aus feiner Mlitte dauernde 
Ausihüjje für die auswärtigen Angelegenheiten, Land¬ 
heer und Festungen, Seewesen, Zoll= und Steuerwesen, 
Handel und Verkehr, Eisenbahnen, Post und Tele¬ 
graphen, Justizwesen, Rechnungswesen. 

Der Kaiser hat den Bundesrat alljährlich zu be¬ 
rufen; in Wirklichkeit tagt er ständig. 

Der Vorsitz im Bundesrate und die Leitung der Ge¬ 
schäfte steht dem Reichskanzler zu. 

b) Kaiser. 
Das „Präsidium“ des Bundes steht dem jeweiligen 

Könige von Preußen zu, der deshalb den Titel „Deutscher 
Kaiser“ führt.
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Der Kaiser hat das Reich völkerrechtlich zu vertreten, 
im Namen des BReiches Krieg zu erklären und Frieden 
zu schließen, Bündnisse und andere Verträge mit fremden 
Staaten einzugehen, Gesandte zu beglaubigen und zu 
empfangen. 

Dem Kaiser steht es zu, den Bundesrat und den 
Reichstag zu berufen, zu eröffnen, zu vertagen und zu 
schließen. Dem Kaiser steht ferner zu die Ausfertigung 
und Verkündung der BReichsgesetze und die Uberwachung 
ihrer Ausführung. 

Die Anordnungen und Verfügungen des Kaisers 
werden im Namen des Reiches erlassen und bedürfen 
zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung des Reichs¬ 
kanzlers, der dadurch die Verantwortung übernimmt. 
Der Kaiser ernennt die Beichsbeamten, er führt den 
Oberbefehl über Heer und Flotte, er ist Bollstrecher der 
sog. Bundesexekution, wenn Bundesglieder ihre ver¬ 
fassungsmäßigen Bundespflichten nicht erfüllen, ihm steht 
das Begnadigungsrecht bei denjenigen Entscheidungen 
des Reichsgerichts, wo es als erste und einzige Instanz 
entscheidet, zu, er übt die Staatsgewalt in Elsaß=Lothringen 
und die Schutzgewalt in den deutschen Schutzgebieten aus. 

Der Kaiser ist für seine Handlungen niemand ver¬ 
antwortlich, seine Person ist strafrechtlich besonders ge¬ 
schützt; eine Zivilliste bezieht er als Kaiser nicht, nur als 
König von Preußen. 

c) Reichstag. 

Das deutsche Volk Beteiligt fih an der Reichs» 
regierung durch Entjendung von 397 Abgeordneten 
zum NReichstage. Der Reichstag geht aus allgemeinen 
und direkten Wahlen mit geheimer Abjtimmung ber- 
vor. Die Mitglieder des NReichstages find Mertreter 
des gesamten Volkes (alfo nicht ihres einzelnen Wahl- 
Rreifes) und an Aufträge und njtruktionen nicht ge- 
bunden. Rein Mitglied des Neichstags darf zu irgend 
einer Zeit wegen feiner Abftimmung oder wegen der in
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Ausübung seines Berufs getanen Außerungen gericht¬ 
lich oder disziplinarisch verfolgt oder sonst außerhalb 
der Versammlung zur Verantwortung gezogen werden. 

Die Mitglieder des Reichstags dürfen als solche keine 
Besoldung beziehen, sie erhalten jedoch Aufwandsent¬ 
schädigung von 3000 Ml. aus der Reichskasse. 

Der Beichstag muß alljährlich einmal vom Kaiser 
berufen werden, und zwar muß dann auch der Bundes¬ 
rat versammelt sein. Die Wahl=- (Legislatur=) Periode 
dauert fünf Jahre. Zur Auflösung des Beichstags 
während derselben ist ein Beschluß des Bundesrats unter 
Zustimmung des Kaisers erforderlich. Nach der Auflösung 
des Beichstags müssen binnen 60 Tagen die Wähler 
und binnen 90 Tagen der neue Reichstag versammelt sein. 

Der Beichstag beschließt nach absoluter Stimmen¬ 
mehrheit. Zur Gültigkeit der Beschlußfassung ist die 
Anwesenheit der Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der 
Mitglieder erforderlich. 

Die Verhandlungen des Neichstags find öffentlid). 
Mahrheitsgetreue Berichte Darüber bleiben von jeder 
Verantwortlichkeit frei. 

Der Reichstag hat das Recht, innerhalb der Kom¬ 
petenz des Reiches dem Bundesrate Gesetze vorzuschlagen 
(Recht der Initiative) und an ihn gerichtete Petitionen 
dem Bundesrate resp. Reichskanzler zu überweisen. Er 
ist Kontrollorgan der Beichsregierung. Sein Haupt¬ 
gebiet ist die Reichsgesetzgebuung und die Entlastung der 
Jahresrechnung (Etat). Der ordentliche Etat für 1911/12 
beträgt in Ausgaben (fortdauernden und einmaligen) 
und Einnahmen 2707814248 M., der außerordentliche 
216975817 M. An den Reichstag werden gemäß den 
Beschlüssen des Bundesrats die Gesetzesvorlagen im 
Namen des KRaijers gebracht und hier durch) Bundes- 
ratsmitglieder oder -kommiljfare vertreten. Über die 
wichtigeren Vorlagen finden drei Beratungen (Lejungen) 
statt; meist werden die Vorlagen nad) der erjten Leſung 
einer Kommission zur Vorberatung überwiesen. 

Wähler für den deutschen Reichstag (sog. aktives
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Wahlrecht) ist jeder Deutsche, welcher das 25. Lebensjahr 
zurückgelegt hat, in dem Bundesstaate, wo er seinen 
Wohnsitz hat. Für Personen des Soldatenstandes, des 
Heeres und der Marine ruht die Berechtigung zum 
Wählen so lange, als sie sich bei der Fahne befinden. 
Von der Berechtigung zum Wählen sind ausgeschlossen: 
1. Personen, die unter Vormundschaft oder Auratel 
stehen. 2. Personen, über deren Vermögen gerichtlich 
Konkurs eröffnet worden ist, und zwar während der 
Dauer dieses Verfahrens. 3. Personen, die eine öffent¬ 
liche Armenunterstützung beziehen, oder im Jahre vor der 
Wahl bezogen haben. 4. Personen, denen infolge rechts¬ 
kräftigen Erkenntnisses der Vollgenuß der staatsbürger¬ 
lichen Rechte entzogen ist, für die Zeit der Entziehung. 

Wählbar zum Abgeordneten (sog. passives Wahl¬ 
recht) ist im ganzen Reichsgebiete jeder Deutsche, der das 
25. Lebensjahr zurückhgelegt und einem Bundesstaate 
seit mindestens einem Jahre angehört hat, sofern er nicht 
von der aktiven Stimmberechtigung ausgeschlossen ist. 

Das Deutsche Reich ist in 397 Mahlkreife eingeteilt. 
Jeder Wahlkreis mit einer durchschnittlichen Bevölkerung 
von 100000 Seelen, bzw. jeder Bundesstaat mit weniger 
Einwohnern wählt einen Abgeordneten. Die alten Wahl¬ 
kreise von 1869 bestehen noch fort; eine andere Ein¬ 
teilung durch Reichsgesetz ist noch nicht erfolgt. Im König¬ 
reiche Sachsen sind demnach nur 23 Abgeordnete zu wäh¬ 
len, obwohl es zurzeit über 4800000 Einwohner zählt. 

Jeder Abgeordnete wird in einem besonderen Wahl¬ 
kreise gewählt. 

Jeder Wahlkreis wird zum Zweche der Stimmabgabe 
in kleinere Bezirke geteilt, die möglichst mit den Orts¬ 
gemeinden zusammenfallen sollen; in volkreichen Ge¬ 
meinden werden Unterabteilungen gebildet. 

Wer das Wahlrecht in seinem Wahlbezirke aus¬ 
üben will, muß darin zur Zeit der Aufstellung der 
Wählerlisten seinen Wohnsitz haben. Jeder darf nur 
an einem Orte wählen. Aur diejenigen sind zur Teil¬ 
nahme an der Wahl berechtigt, welche in die Wahl¬
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liffen ausgenommen sind. Die Listen sind spätestens vier 
Wochen vor dem Wahltage mindestens acht Tage lang 
durch die Vorstände der Gemeinden zu jedermanns Ein¬ 
sicht auszulegen. 

Die Wahlhandlung sowie die Ermittelung des Wahl¬ 
ergebnisses sind öffentlich. 

Die Wahl ist direkt. Sie erfolgt durch absolute 

Stimmenmehrheit aller in einem Wahlkreise gültig ab¬ 
gegebenen Stimmen. Wird bei einer Wahl keine ab- 
iolute Stimmenmehrheit erreicht, jo tft unter den zwei 

Kandidaten zu wählen (Stichwahl), welche die meijten 

Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit ent¬ 
scheidet das Los. 

Die Wahlen sind im ganzen BReiche an dem durch 
den Beichskanzler bestimmten Tage vorzunehmen. 

Die politischen Parteien im Peichstage. An sich 
sind die Mitglieder des Reichstags Vertreter des gesamten 

Volkes und an Aufträge und Instrultionen nicht ge¬ 
bunden. Die Meinungen über die Mittel und Wege, 
wie dem Gesamtwohle am besten zu dienen sei, gehen 

aber auseinander und so bilden sich Parteien. Von 
diesen suchen die einen das Heil im Erhalten, die 

andern im Verändern. Alan unterscheidet hiernach 
allerwärts und zu allen Zeiten hauptsächlich Konservative 
und Liberale, die sich wieder in die verschiedensten 

Gruppen und Richtungen spalten: 

1. Die Konservativen streben die möglichste Erhal¬ 
tung der bestehenden Verhältnisse an. 

2. Das Zentrum vertritt die Anschauungen und Be¬ 

strebungen der katholischen Kirche, die den Staat von 
sich abhängig zu machen sucht. Es führt seinen Aamen 
daher, daß es im Reichstage in der Mitte (im Zentrum) 
seine Sitze hat. 

3. Die Nationalliberalen vertreten freiheitliche An¬ 

schauungen auf nationaler Grundlage. 

4. Die Freisinnigen betonen freiheitlichen Fortschritt 
noch mehr.
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5. Die Sozialdemokraten vertreten vor allem d 
Interefjen der Arbeiter und glauben nur durch Umwa 
zung der bestehenden Stsats=, Gesellschafts= und Mir 
schaftsordnung den Arbeiterinteressen dienen zu könne: 

Polen, Dänen, Elsässer, Welfen u. a. m. sind regiona 
Parteien. 

4E29)Beichsbehörden. 

G. Reichskanzler. 

Der Reichskanzler ist der allein verantwortlich 
höchste Beamte für alle Angelegenheiten des Reichs. C 
ist der Vermittler zwischen Kaiser und Bundesrat bzr 
Beichstag. 

Die Anordnungen und Verfügungen des Kaisers b 
dürfen zu ihrer Gültigkeit seiner Genehmigung, er übe 
nimmt dadurch die Verantwortlichkeit für sie. Er füh 
den Vorsitz im Bundesrate. Auf seinen Antrag ernen 
der Kaiser einen verantwortlichen Stellvertreter für se 
Reichskanzleramt (Vizekanzler) wie für einzelne Amt 
zweige, die sich in der eigenen und unmittelbaren We 
waltung des BReiches befinden. 

Die Geschäftsverwaltung des Beichskanzlers besor 
die Reichskanzlei. In der Regel ist der preußisc 
Mlinisterpräsident Reichskanzler. 

5. Reichsämter. 

Dem Reichskangler sind folgende Reichsbehörden — 
unter Leitung eines Staatssehretärs — unterstellt: 

1. Das Auswärtige Amt zur Führung der au 
wärtigen Politik. Ihm unterstehen die Botschafter, E 
sandtschaften und Konsuln des BReiches. 

2. Das Beichsamt des Innern. Zu den Geschäft 
dieses wichtigsten und umfangreichsten Reichsamtes, d 
in vier Übteilungen zerfällt, gehören alle nicht befoni 
ren Behörden übertragenen Angelegenheiten, insbejond: 
die allgemeinen Angelegenheiten der Reichsbehörden u 

Merkel, Sähfifhe Bürgerkunde. 2
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sbeamten, Preß=, Paß= und Vereinswesen, Fremden¬ 
roitzei, Die Heeres- und YYlottenangelegenheiten, joweit 
te zivilnerwaltungsrechtlicher Natur sind, Fürsorge für 
die Arbeiter, Sonntagsruhe, Arbeiterschutz, Gewerbe-=, 
Versicherungs=, Armen=, Medizinal=, Patent=, Alaß= und 
Gewichts=, Bank=, Börsen=, Münz-=, Zoll=, Seeschiffahrts¬ 
und Steuerwesen, Handelspolitik, Statistik usw. 

Dem Beichsamte des Innern sind unterstellt: 
Das Bundesamt für das Heimatwesen, das 

Kaiserliche Gesundheitsamt, das Patentamt, das 
Kaiserliche Statistische Amt, die Reichskommissare 
für das Auswanderungswesen, das Aufsichtsamt 
für Privatversicherung, das Reichsversicherungs¬ 
amt, die Reichsschulkommission, die Normal¬ 
Eichungskommission, die Reichsversicherungsan¬ 
stalt für Angestellte u. a. m. 

3. Das Reichs=Marineamt, die oberste Verwal¬ 
tungsbehörde für Flottenangelegenheiten. 

4. Das Reichs=Schatzamt, die oberste Finanzver¬ 
waltungsbehörde des BReiches. 

5. Das Reichs=Justizamt, das die Reichsgesetzent¬ 
würfe auf dem Gebiete der Rechtspflege bearbeitet. 

6. Das Reichs=Eisenbahnamt, die Aussichtsbehörde 
über das Eisenbahnwesen im Beiche. 

7. Das Reichs=Postamt, das die Post= und Tele¬ 
graphenverwaltung im BReiche, mit Ausnahme von Bayern, 
führt. Ihm unterstehen die 41 Oberpostdirektionen, 
diesen die Postämter I. bis III. Klasse und Postagen¬ 
turen (34 300), desgleichen die Neichstelegraphenanftalten 
(28 100). 

8. Das Reichs=Kolonialamt, seit 1907. 
9. Das Reichsamt für die Verwaltung der Reichs¬ 

eisenbahnen in Elsaß=Lothringen. 
10. Der Rechnungshof des Deutschen Reiches. 
11. Die Verwaltung des Beichsinvalidenfonds. 
12. Das Beichsbankdirektorium. 
13. Die BReichsschuldenkommission.
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14. Die Reichs=Rayonkommission. 
15. Das Reichsmilitärgericht. 
Die Militärangelegenheiten des Reiches werden durch 

das preußische Kriegsministerium verwaltet. 

7. Reichsbeamte. 

Die Reichsbeamten teilen sich in unmittelbare, d. h. 
vom Kaiser oder im Namen des Kaijers ernannte, und 
mittelbare, d. 5. im Namen eines Bundesjtaats ange- 
ftellte, die allerdings den Anordnungen des Kaifers- zu 
folgen haben. Zu den Neichsbeamten gehören die Ge- 
sandten, Konsuln, Militärbeamten, Reichsbank=, Post¬ 
und Telegraphenbeamten. 

3. Beichsgesetzgebung. 

Die Gesetzgebungsgewalt des Reiches ist Reine unbe: 
schränkte. Sie erstrecht sich mit der Wirkung, daß ent¬ 
gegenstehende Bestimmungen der Landesgesetze insoweit 
aufgehoben werden (Reichsrecht bricht Landesrecht), haupt¬ 
ächlich auf folgende Angelegenheiten: 

die Beftimmungen über sreizügigkeit, Staatsbürger: 
recht, Babwejen, Gewerbebetrieb, Versicherungswesen, 
Kolonisation; die Zoll= und Handelsgesetzgebung; die 
Ordnung des Maß=, Münz= und Gewichtssystems; das 
Banbwesen; die deutsche Schiffahrt; das Eisenbahn¬ 
wesen; das Post= und Telegraphenwesen; die gemein¬ 
same Gesetzgebung über das gesamte bürgerliche Recht, 
das Strafrecht und das gerichtliche Verfahren; das 
Militärwejen des BReiches und die Kriegsmarine; die 
Bestimmungen über die Presse und das Vereinswesen. 

Die Reichsgesetzgebung wird ausgeübt durch den Bun¬ 
desrat und den Reichstag. Die Ubereinstimmung der 
Mehrheitsbeschlüsse beider Versammlungen ist zu einem 
Reichsgesetze erforderlich und ausreichend. 

Die Beichsgesetze erhalten ihre verbindliche Kraft 
durch ihre Ausfertigung und Verkündigung durch den 
Kaiser, die allein im Reichsgesetzblatte erfolgt. Sie be¬ 

27
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dürfen ferner der Gegenzeichnung des Beichskanzlers. 

Sofern nicht in dem verkündigten Gesetze ein anderer 

Anfangstermin seiner verbindlichen Kraft bestimmt ist, 

beginnt diese mit dem 14. Tage nach dem Ablaufe des¬ 

jenigen Tages, an dem das betreffende Stück des Reichs¬ 

gesetzblattes in Berlin ausgegeben worden ist. 
Für das ganze Reich gültige Vorschriften Können vom 

Bundesrate oder Beichskanzler auch durch Verord¬ 

nungen getroffen werden. Die Verordnung bedarf nicht 

der Zustimmung des Reichstages. 

4. Reichsfinanzen. 

Um seine Aufgaben, Schutz des Bundesgebietes usw., 

zu erfüllen, bedarf das Reich bedeutender Mittel. (Für 

das Reichsheer allein für 1912/13 über 830, für die 
Flotte über 387 Millionen Mark.) Alle Einnahmen 

und Ausgaben des Neiches müjfen für jedes Jahr ver- 

anschlagt und durch ein Gesetz im Beichshaushaltsetat 

festgestellt werden. Uber die Verwendung aller Ein¬ 

nahmen des Beiches ist durch den Reichskanzler dem 

Bundesrate und dem BReichstage zur Entlastung jährlich 

Rechnung zu legen. Die Vorprüfung erfolgt durch den 

Rechnungshof des Deutfchen Neiches. 
Zölle und Verbrauchssteuern. Zur Bestreitung 

aller gemeinschaftlichen Ausgaben dienen zunächst die 

etwaigen Uberschüsse der Vorjahre, sowie die aus den 

Zöllen, den gemeinschaftlichen Verbrauchssteuern und aus 

dem Post= und Telegraphenwesen fließenden gemeinschaft¬ 

lichen Einnahmen. Insoweit die Ausgaben durch diese 

Einnahmen nicht gedeckt werden, sind sie, solange Reichs¬ 

steuern nicht eingeführt sind, durch Beiträge der einzelnen 

Bundesftaaten nad) Maßgabe ihrer Bevölkerung aufzu- 

bringen (Matrikularbeiträge). In Fällen eines außer: 

ordentlichen Bedürfnisses Kann im Wege der BReichs¬ 

gesetzgebung die Aufnahme einer Anleihe erfolgen. 

Die Zölle und Verbrauchssteuern bringen samt Reichs¬ 

srempelabgaben, Erbschaftssteuern usw. über 1700 Mil¬
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lionen Mark ein. Deutschland bildet ein Zoll= und 
Handelsgebiet; alle Gegenstände, die im freien Verkehre 
eines Bundesstaats befindlich sind, können in jeden 
anderen Bundesstaat eingeführt und dürfen in diesem 
einer Abgabe nur insoweit unterworfen werden, als dort 
gleichartige inländische Erzeugnisse einer inneren Steuer 
unterliegen. Das Reich ausschließlich hat die Gesetzgebung 
über das gesamte Zollwesen und über die Besteuerung 
gewisser im BReichsgebiete gewonnener Verbrauchsgegen¬ 
stände (sog. Verbrauchssteuern). Zurzeit werden folgende, 
zumeist indirekte, Neichsiteuern erhoben: Salz=, Tabak=, 
Branntwein=, Brau=, Zucher=, Schaumwein=, Wechsel¬ 
stempel=, Reichsstempel=, Spielkarten=, Erbschafts=, Wert¬ 
zuwachs=, Leuchtmittel- und Zündwarensteuer. 

Mit den meisten europäischen und einigen außereuro¬ 
päischen Staaten sind Zoll= und Handelsverträge abge¬ 
schlossen und durch Zusicherung der sog. Meistbegünsti¬ 
gungsklausel, das ist aller Vorteile, die einem andern 
Staate gewährt werden, gegenseitige Zollermäßigungen 
meist für zwölf Jahre zugestanden worden. 

Diese Erträge fließen sämtlich in die Reichskasse. 
Bayern, Württemberg und Baden haben an dem in 
die BReichskasse fließenden Ertrage der Steuern von 
Branntwein und Bier keinen Anteil. Gewisse Beträge 
werden hiervon den Bundesstaaten überwiesen. Zurzeit 
übersteigen die Matrikularbeiträge diese Uberweisungen, 
so daß die Bundesstaaten mehr an das Beich zu zahlen 
haben, als sie von ihm empfangen. 

Deutfchland ift ein reiches Land. Das deutiche Volk 
erwirbt weit mehr, als es für jeinen Lebensunterhalt 
braucht, jeine Sebenshaltung hat ſich bedeutend gehoben. 
Einige Zahlen mögen dies beweilen: Seit 1883 hat fich 
im Sahresdurdjschnitt der jährliche Verbraudh pro Kopf 
vermehrt an Brotgetreide um 24% an Kartoffeln um 
80% an Fleisch (im Kgr. Sachsen) um beinahe 50 %, 
an Zucher um 188%, an Südfrüchten um 300°%,. Die 
Einfuhr von Nahrungs=, Genußmitteln und Vieh ist 
zwar innerhalb 30 Jahren (1881—1911) von 33,5 auf
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30. „ gefallen, dafür ift aber die Ausfuhr von 52,8%, 
auf 9,29, zurückgegangen. Der Verbrauch von Zigaretten 
tt von 152 Millionen im Jahre 1875 auf 9382 Millionen 
im Sabre 1911 geftiegen. Dabei hat fich die Qualität 
der Genußmittel jtetig verbejjert. 

Die Sparkafjeneinlagen der deutjchen Bürger haben 
ſich in den le&ten 35 Jahren verzehnfacht und über- 
treffen die in anderen Rändern bei weitem. 1910 be- 
trug die Höhe der Sparkafjeneinlagen in Deutjchland 
258,5 M. auf den Kopf der. Bevölkerung, in den Ver¬ 
einigten Staaten von Nordamerika 185,47 M., in Frank- 
reih, dem Lande der Nentner, 114 M. und in Groß- 
britannien (1909) nur 98,25 M. Dabei ift zu bedenken, 
daß nur der kleine Mann fein erjpartes Geld auf die 
Sparkafje trägt, während der Kapitalist seine Erspar¬ 
nisse in Staats= und Industriepapieren, sowie in Hypo¬ 
theken anlegt. 

Nicht nur die Gehälter der Reichs=, Staats= und Ge¬ 
meindebeamten Zumal in Sachsen), sowie der Offiziere 
sind erhöht worden, sondern es sind auch — und zwar 
im Verhältnisse noch weit rascher — die Arbeitslöhne 
gestiegen. Der Durchschnittslohn eines Steinkohlenberg= 
arbeiters z. B. im Bezirk Dortmund hat sich von 3,98 
auf 5,37 Al. pro Tag, der Tagelohn der Maurer und 
Zimmerer in Berlin von 3 auf 6,75 M., der der Bau¬ 
rischler von 3 auf 5,50 Ml. erhöht. 

Das Volksvermögen in Deutschland wird auf 270 Mil¬ 
liarden Mark geschätzt; im „reichen“ Frankreich soll es 
nur 170, in Großbritannien und Irland 260—300 und 
in den Vereinigten Staaten von Nordamerika 450 Mil¬ 
liarden Mark betragen. 

Sm Welthandel fteht Deutfchland nur Großbritannien 
nad. Der Hauptanteil des Außenhandels entfällt auf 
unsere Industrie. Der gefamte Außenhandel (Ein- und 
Ausfuhr) ftieg 1891 bis 1911 für Deutfchland um 10,5, 
für England um 8,36, für Srankreih um 4,7 und für 
die Vereinigten Staaten von Nordamerika um 7,6 Mil- 
liarden Mark.
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Die Blüte unſerer Induſtrie kennzeichnet ſich in der 

Bildung von Abktiengeſellſchaften; ihre Zahl hat ſich in 
25 Jahren mehr als verdoppelt und betrug 1911: 5340; 

ihr eingezahltes Kapital ist von 4,87 auf 16,1 Milliarden 
in Deutschland gestiegen. 

Auch der Ackerbau hat an der günstigen Entwichlung 
der Wirtschaftsverhältnisse Anteil. Deutschland gehört 

trotz seiner überaus entwiQelten Industrie immer noch 

zu den Hauptagrarländern. Die Landwirtschaft arbeitet 

bei uns eben intensiver und verbraucht z. B. an Kali¬ 
Düngemitteln ebensoviel, wie alle anderen Länder zu¬ 
sammen. Im Anbau von Zucherrüben steht Deutschland 
an erster Stelle. Bei fast gleicher Größe des Ackerlandes 
erntet Deutschland z. B. im Vergleich zu Frankreich zum 
Teil mehr als die Hälfte höhere Erträge an Weizen, 
Roggen, Gerſte und Hafer, an Kartoffeln sogar das 
Dreifache. 

Für Lebens- und Feuerverſicherungen gibt das deutſche 

Volk jährlich viele Millionen aus — auch ein Zeichen 
beträchtlichen Wohlſtandes. Die Prämieneinnahmen der 

privaten Verſicherungsgeſellſchaften betragen rund eine 

Milliarde Mark, die ftaatliche Arbeiterversicherung Deutsch¬ 
lands ift vorbildlih für alle Kulturländer; die damit 

verbundenen jährlichen Lasten machen sich durch die 

Steigerung der Arbeitsfähigkeit und der Arbeitsleistungen 

bezahlt. Die Invalidenversicherung allein hat zurzeit 
rund 1,7 Milliarden Mark Vermögen angesammelt. 

5. Heer und Marine. 

Die bewaffnete Macht des Reiches besteht aus dem 
Heere (stehendes Heer und Landwehr), der Kriegsmarine 
(Flotte und Seewehr) und dem Landsturme. Ihre Kosten 
werden aus Reichsmitteln bestritten. 

Das Reichsheer setzt sich aus den verschiedenen Kon¬ 
tingenten der Einzelstaaten zusammen. Die gesamte 
Landmacht des Beiches bildet aber ein einheitliches 
Heer, das in Krieg und Frieden unter dem Befehle des



24 I. Das Deutsche Reich. 

Kaisers steht. Einrichtung, Bewaffnung und Ausbildung 
des Heeres sind einheitlich geregelt. 

Ein Reichskriegsministerium gibt es nicht, die vier 
Königreiche haben eigene Kriegsministerien. Im Jahre 
1915 soll die Friedenspräsenzstärke des Heeres 661 478 
lin Sachsen 49 472) Mann betragen (Einjährig=Frei¬ 
willige nicht mitgerechnet), das sind 669 Bataillone In¬ 
fanterie, 550 Eskadrons Kavallerie, 633 Batterien Feld¬ 
artillerie, 55 Bataillone Fußartillerie, 44 Bataillone Pio¬ 
niere, 31 Bataillone Verkehrstruppen und 26 Bataillone 
Train. 

Das Heer ist in 25 Armeekorps eingeteilt. Davon stellt 
Sachsen das zwölfte und neunzehnte. Ein Armeekorps 
zerfällt in 2 bis 3 Divisionen, eine Division in mehrere 
Brigaden, eine Brigade in 2 Regimenter; ein Regiment 
bei der Infanterie, Fußartillerie, den Eisenbahntruppen 
in 2—3 Bataillone, bei der Kavallerie in 5 Eskadrons, 
bei der Feldartillerie in 2, ausnahmsweise 3 Abtei¬ 
lungen. 

Für den Krieg wird das Heer vom Kaiser durch die 
Mobilmachung bereitgestellt. Die Kriegspräsenzstärke ist 
nicht fest bestimmt, sie beträgt über das Doppelte der 
Friedenspräsenzstärke. Die Kriegsarmee teilt sich in die 
Feldarmee, Ersatz= und Besatzungstruppen. Die Heeres¬ 
verstärkung wird durch Einziehung der Reserve und 
der jüngeren Landwehrjahrgänge bewirkt. Der Land¬ 
sturm wird nur bei unmittelbarer Kriegsgefahr aufge¬ 
boten. 

Die Kriegsmarine des Beiches ist eine einheitliche 
unter dem Oberbefehle des Kaisers; eine Mitwirkung 
der Bundesstaaten ist ausgeschlossen. 

Die gesamte seemännische Bevölkerung des Reiches 
it vom Dienste im Landheere befreit, dagegen zum 
Dienste in der Kaiserlichen Marine verpflichtet. Die 
Schlachtflotte soll 1917 aus 1 Flottenflaggschiff, 5 Ge¬ 
schwadern zu je 8 Linienschiffen, 12 großen und 30 klei¬ 
nen Kreuzern als Aufklärungsschiffen, die Auslands¬ 
flotte aus 8 großen und 10 kleinen Kreuzern bestehen.
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Hinzu kommen die Torpedoflotte, die Kanonenboote, 

die Schul= und Spezialschiffe. Abgesehen von Schiffs¬ 
verluften jollen die Linienfchiffe alıer 25, die Kreuzer 
aller 20 Tahre erjegt werden. Die Slotte teilt jich in 
die aktive und die Reserve=Schlachtflotte; erstere soll 

ganz, letztere zu ein Biertel dauernd im Dienste gehalten 
werden. 

Die Kauffahrteischiffe aller Bundesstaaten bilden eine 
einheitliche Handelsmarine. 

Für Armee und Marine besteht eine besondere Militär¬ 
strafgerichtsbarkeit. 

3) Mehr- und Milttärpflicht. - 
STeder wehrfühige Deutiche (ausgenommen Angehörige 

regierender Häuser und Skandesherren) ist vom voll¬ 
endeten 17. bis zum vollendeten 45. Lebensjahre per¬ 

sönlich wehrpflichtig, und zwar gehört er 7 Jahre lang, 

in der Regel vom vollendeten 20. bis zum beginnenden 
28. Lebensjahre dem stehenden Heere an, und zwar bei 

der Kavallerie und der reitenden Feldartillerie die ersten 

3, bei allen übrigen Truppenteilen die ersten 2 Jahre 

bei den Fahnen, die übrigen 5 bzw. 4 Jahre in der 

Beserve. Die aktive Dienstzeit der Einjährig=Freiwilligen, 

die höhere wissenschaftliche Bildung besitzen und den 

Dienstaufwand aus eigenen Mitteln bestreiten müssen, 
und die der Volksschullehrer beträgt nur 1 Jahr. Da¬ 
nad tritt der Wehrpflichtige in die Land= (See=) Wehr 
ersten Aufgebots ein, und zwar mit fünfjähriger (bei 
der Kavallerie und reitenden Feldartillerie dreijähriger) 
Dauer. Hierauf wird er zur Landwehr zweiten Auf¬ 
gebots versetzt, wo er bis zum 31. März des RKalender¬ 

jahres verbleibt, in dem er das 39. Lebensjahr voll¬ 
endet. Die Ersatzreserve dient zur Ergänzung des 
Heeres bei Mobilmachungen und zur Bildung von Er¬ 
Taßtruppenteilen. Ihr werden Die körperli” minder 

Tauglihen, die ihrer bürgerlichen Berhältnifje halber 

zum aktiven Dienjte Unfähigen und die als überzählig



Ru) II. Das Königreich Sachsen. 

Ausgeloiten zugeteilt. Die Ersatzreservepflicht dauert 
12 Jahre. 

Reſerviſten, Erſatzreſerviſten und Landwehrleute erſten 
Aufgebots können zu Ubungen herangezogen werden 
und sind kontrollpflichtig. Die Landwehrpflichtigen 
treten nach vollendeter Dienstzeit, also in ihrem 39. Le¬ 
bensjahre, in Das zweite Aufgebot des Landsturms 
über. Zum Landiturme gehören alle Mehrpflichtigen 
vom vollendeten 17. bis 45. Lebensjahre, die dem Heere 
eder der Marine nicht angehören. Er ift in zwei Auf- 
gebote geteilt (17.—39., 39.—45. Jahr) und hat im 
Kriegsfalle an der Werteidigung des Waterlandes teil 
zunehmen; in Ausnahmefällen kann er auch zur Er¬ 
gänzung von Heer und Marine herangezogen werden. 

b) Ersatzwesen. 
Jeder wehrpflichtige Deutsche wird mit dem 1. Januar 

des Jahres, in dem er das 20. Lebensjahr vollendet, 
militärpflichtig. Er hat sich dann in der Zeit vom 
15. Januar bis 1. Februar bei der Ortsbehörde seines 
dauernden Aufenthaltsortes zum Eintrage in die Re¬ 
krutierungsstammrolle anzumelden (Meldepflicht) und sich 
zur endgültigen Entschließung über seine Dienstpflicht 
allfährlich vor der Ersatz= bzw. Oberersatzkommission 
seines Aushebungsbezirkes zu stellen (Gestellungspflicht). 
Die Musterung erfolgt durch die Ersatzkommission, die 
Aueohebung durch die Oberersatzkommission. 

II. Das Königreich Sachsen. 

1. Allgemeines. 

Die Mark Meißen (965 gegründet) ist das Stamm¬ 
kand des Königreichs Sachsen; 1423 wurde Sachsen 
Kurfürstentum. 1485 wurde der gesamte Länderbesitz der
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Wettiner geteilt; seitdem regiert in den ssächsisch=thüringi¬ 
schen Staaten die Ernestinische, in Sachsen die Alberti¬ 
nische Linie. Seit 1806 ist Sachsen Königreich. 1815 
wurde es wegen feiner Anhänglichkeit an Ylapoleon ge- 
teilt. est umfaßt es ein Gebiet von 272 Quadrat¬ 
meilen (knapp 15000 qkm) mit über 4,5 Mlillionen 
Einwohnern. Diese sind zu 94% ev.=uth., zu 4,7% 
röm.=kath. Konfession. Sachsen ist der dichtestbevölkerte 
deutsche Staat (320 Personen auf 1 qkm), und haupt¬ 
sächlich Industrieland. In den fünf Graoßstädten kon¬ 
zentriert sich von der Gesamtbevölkerung über ein 
Drittel, in den Städten überhaupt über die Hälfte. 

2. Verfassung. 

Sachsen ist eine konstitutionelle Monarchie, d. h. dem 
Könige steht die Gesetzgebungsgewalt nicht allein, son¬ 
dern zusammen mit den Vertretern des Volkes gemäß 
der Verfassung (Konstitution) zu. Die Verfassungs¬ 
urkunde vom 4. September 1831 ist die Grundlage für 
die staatlichen Verhältnisse im Königreiche Sachsen. 

Das Königreich Sachsen ist nach der Berfassung un¬ 
teilbar. Die Regierung Rhann also nicht an mehrere 
Söhne eines Königs übergehen. Die wenigen Gonder: 
rechte der Oberlausitz sind unwesentlich. 

a) Der König. 

Das jouveräne Oberhaupt des Staates ift der König; 
er vereinigt in fi) alle Rechte der Staatsgemalt. Seine 
Berjon ijt „heilig und unverletzlich" und strafrechtlich 
befonders geihüßt. Er führt den Titel: Majeſtät, ſeine 
Kinder den: Königliche Hoheit. Die Sächsische Königs: 
krone ift erblid im Mannesjtamme des — 
Fürftenhaufes nad) dem Nechte der. Erftgeb/ 
agnatischen Linealfolge vermöge Abstammun 
bürtiger Ehe. Die Krone geht also nach 
des Königs auf seinen ältesten Sohn, und
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Sohn vorhanden ist, seinen ältesten Bruder oder den 
sonstigen nächsten von männlichen Mitgliedern des 
Königshauses abstammenden männlichen Verwandten 
über. Würde der Moannesstamm der Albertinischen 
Linie des Hauses Wettin aussterben, so gelangte der 
Mannesstamm der Errnestinischen (thüringischen) Linie 
zur Thronfolge, nach diesem durch Erbverbrüderung das 
Haus Hessen, hiernach das Haus Brandenburg. Erst 
nach allen diesen ist die weibliche Linie des Albertini¬ 
schen Hauses thronfolgeberechtigt. 

Der König wird mit vollendetem 18. Lebensjahre 
mündig. Er gelobt bei der Thronbesteigung, daß er 
die Verfassung des Landes beobachten, aufrechterhalten 
und beschützen werde. 

Der König führt die Regierung. Seine Regierungs¬ 
verfügungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Gegen¬ 
zeichnung des betreffenden zuständigen Ministers, der 
dadurch die Verantwortlichteit übernimmt. Gesetze 
können ohne Zustimmung der Stände vom König nicht 
erlassen werden. Der König veröffentlicht die Gesetze, 
beruft, schließt, vertagt und löst die Ständekammern 
auf, ernennt gewilje Mitglieder und den Präsidenten 
der I. Kammer, die Nlinifter und die übrigen Gtaats- 
beamten; er hat das Begnadigungstecht, verleiht 
Mürden, Titel und Orden ufw. Die richterliche Gemalt 
wird im Namen des Königs dur) unabhängige Richter 
ausgeübt. 

der König ijt nicht Eigentümer des Staatsgutes, 
d. h. der Forsten, öffentlichen Anstalten, Eisenbahnen, 
Staatsstraßen, Zölle, Steuern usw.; das ist der Fiskhus, 
d. h. die juristische Person des Staates in vermögens¬ 
rechtlicher Hinsicht. Das Staatsgut wird vom Finanz¬ 
ministerium verwaltet und dient nur staatlichen Zwecken. 

Der König ist auch nicht Eigentümer des König¬ 
lichen Hausfideikommisses, obwohl er es besitzt 
und verwaltet, sondern das Königliche Haus. Es ist 
vom Lande untrennbar und unveräußerlich, zu ihm ge¬ 
hören: Die Königlichen Schlösser und deren Einrichtung,
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die Sammlungen, Koſtbarkeiten, Bibllotheken, Ställe, 
Pferde uſw. 

Im Privateigentume des Königs ſteht nur, was er 
vor ſeiner Thronbeſteigung beſeſſen hat, und was er 
während ſeiner Regierung auf Grund von Privatrechten 
erwirbt. 

Als Entſchädigung für die von der Krone der Staats¬ 
kasse überlassenen Autzungen der Königlichen Domänen, 
Forsten usw. bezieht der König eine mit den Ständen 
für die Dauer seiner Regierung zu vereinbarende Zivil¬ 
liste urzeit über 3 ½2 Millionen Mlark jährlich), wo¬ 
von er die Hofhaltung, die Unterhaltung der Schlösser, 
des Hoftheaters usw. zu bestreiten hat. 

Für die zweite Linie des sächsischen Königshauses be¬ 
steht die sog. Sehundogenitur, d. h. eine Jahresrente 
von 262083 M. 

b) Die Stände. 

Dem Wesen der konstitutionellen Monarchie ent¬ 
sprechend nimmt das Volk durch Entsendung von Ver¬ 
tretern in den Landtag (Ständeversammlung, in zwei 
Kammern geteilt) teil. Die Stände bilden zusammen 
das gesetzmäßige Organ der Gesamtheit der Staatsbürger. 

Die Ständeversammlung besteht aus zwei Kammern, 
die einander gleichgestellt sind und zu derselben Zeit 
und am selben Orte (Dresden) tagen. Die I. Rammer 
besteht aus den volljährigen Prinzen des Königs- 
hauses, einem Vertreter der fünf Schönburgschen Rezeß¬ 
herrschaften und einem der vier Schönburgschen Lehns¬ 
herrschaften, den Besitzern der Standesherrschaften 
Königsbrüch, Reibersdorf und der Herrschaft Wildenfels, 
je einem Abgeordneten der Universität Leipzig, des Hoch¬ 
stifts Meißen, des Kollegiatstifts Wurzen, dem evangeli¬ 
schen Oberhofprediger, dem Superintendenten zu Leipzig, 
dem Dekane des katholischen Domstiftes St. Petri in 
Bautzen, zwölf auf Lebenszeit in den Kreis= bzw. Pro¬ 
vinzialversammlungen gewählten Abgeordneten der Be¬
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sitzer von Rittergütern und anderen, mit mindestens 
1000 Steuereinheiten belegten Gütern, zehn vom Könige 
auf Lebenszeit ernannten Rittergutsbesitzern, den Ober¬ 
bürgermeistern von Dresden und Leipzig, den Bürger¬ 
meistern von sechs vom Könige nach Gefallen zu be= 
timmenden Städten, fünf vom Könige nad) freier Wahl 
auf Nebenszeit ernannten Mitgliedern; das find 46 Mit¬ 
glieder ohne die Königlihen Prinzen. 

Mährend die 1. Kammer aus Inhabern gemiljer 
Amter, den Vertretern bestimmter Korporationen und 
der Großgrundbesitzer usw. besteht, setzt sich die II. Kammer 
aus ausschließlich durch das Volk gewählten Abgeord¬ 
neten zusammen. 

Für die Wahlen zur II. Kammer gilt folgendes: 
Stimmberechtigt ist jeder männliche Sachse, der eine 

direkte Staatssteuer im Königreiche entrichtet, bei Ab¬ 
schluß der Wählerlisten das 25. Lebensjahr vollendet 
hat, seit mindestens zwei Jahren die sächsische- Staats¬ 
angehörigkeit besitzt und seit mindestens sechs Monaten 
seinen Wohnsitz am Orte der Listenaufstellung hat. 

Vom Stimmrechte ausgeschlossen sind Personen, die 
unter Vormundschaft stehen, die sich im Konkurse be¬ 
finden, denen die bürgerlichen Ehrenrechte oder die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Amter aberkannt 
sind, Personen, die sich zur Zeit der Wahl in Haft be¬ 
finden, die unter Polizeiaussicht stehen, die über ein Jahr 
mit den Steuern im Rüchstande sind, endlich die öffent¬ 
liche Armenunterstützung erhalten oder im letzten Jahre 
erhalten haben. 

Die Stimmberechtigung ist von einer bis vier Stim¬ 
men abgestuft. 

Jeder Wahlberechtigte hat mindestens eine Stimme. 
Zwei Stimmen haben z. B. die Wahlberechtigten, 

die mehr als 1600 M., und drei, die mehr als 2200, 
vier, die mehr als 2800 MM. Einkommen verfteuern. Im 
übrigen ilt auch Grundbesitz, amtliche Tätigkeit, wissen¬ 
schaftliche Bildung usw. für die Stimmenzahl maßgebend. 

Wer das 50. Lebensjahr vollendet hat, führt, soweit
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er nicht bereits vier Stimmen hat, zu ſeinen Stimmen 
als Zuſatzſtimme die Altersſtimme. 

Paſſives Wahlrecht. 

Zum Abgeordneten wählbar iſt jeder männliche Sachſe, 
der eine direkte Staatsſteuer im Königreiche entrichtet, 
das 30. Lebensjahr vollendet hat, ſeit mindeſtens drei 
Jahren die ſächſiſche Staatsangehörigkeit beſitzt und 
mindeſtens ebenſolange in Sachſen ſeinen Wohnfitz hat. 

Sachſen iſt in 48 ländliche und 43 ſtädtiſche Wahl— 
kreise eingeteilt. Der Wahlkreis zerfällt in Wahlbe— 
zirke. Für jeden Ort hat die Ortsbehörde eine Liste der 
stimmberechtigten Wähler aufzustellen mit Angabe der 
Stimmenzahl eines jeden Wählers und eine Woche lang 
zu jedermanns Einsicht auszulegen. Mur wer in die 
Mählerlifte aufgenommen ift, kann wählen. 

Die Wahlen aller Abgeordneten finden am gleichen Tage 
ftatt. Das Wahlrecht ijt perfönlid; dur) Stimmzettel 
auszuüben. Gewählt ift der Kandidat, der die abfolute 
Majorität, d. h. mehr als die Hälfte aller in einem 
Wahlkreife abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. 
Wird abjolute Stimmenmehrheit nicht erreicht, fo erfolgt 
binnen zwei Wochen eine Stihwahl zwilchen den beiden 
Kandidaten, die die meiften Stimmen erhalten haben. 

Die Wahl erfolgt jeweils auf jechs Jahre. 
Die Ständemitglieder haben ausschließlich die Inter¬ 

ejjen der Gejamtheit des fächfiichen Volkes zu vertreten; 
lie jind nicht Beauftragte ihres Wahlkreijes oder ihrer 
Wähler und an keine Inftruktion gebunden. 

Mährend der Dauer des Randtags genieken die Ub- 
geordneten völlige Alnverleglichkeit der PBerjon. 

der König Hat aller zwei Jahre einen ordentlichen 
Landtag einzuberufen; er kann aud) außerordentliche 
Zandtage einberufen. Beide Kammern verhandeln öffent: 
lich, voneinander getrennt, je nach einer Gejchäftsordnung. 
Zur Vorbereitung und Durchführung ihrer Befchlüffe bildet 
jede Kammer aus ihrer Mitte jog. Deputationen. 

Die widtigjten Aufgaben der Stände find: Mit¬
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wirkung bei der Gesetzgebung, bei der Feststellung 
des Staatshaushaltes (Budgetrecht) und der Bewilli¬ 
gung von Steuern. Ferner steht den Ständen das 
Recht zu, schriftliche Beschwerden der Untertanen ent¬ 
gegenzunehmen und den Ministerien bzw. der Regierung 
zu übermitteln, weiter Bejchwerden über das Verfahren 
von Staatsbehörden anzubringen (Bejchwerderedt), 
endlich dem Könige ihre gemeinsamen Wünsche und 
Anträge vorzulegen (Petitionsrecht). 

Kein Gesetz darf ohne Zustimmung der Stände er¬ 
lassen oder abgeändert werden. Anordnungen, deren sofor¬ 
tiger Erlaß durch das Staatswohl dringend erforderlich 
ist, Kann der König zwar allein treffen, sie müssen jedoch 
dem nächsten Landtage zur Genehmigung vorgelegt werden. 

Die Annahme einer Regierungsvorlage erfordert stets 
den zustimmenden Miehrheitsbeschluß (absolute Majorität) 
beider Kammern. 

Sind die Kammern über eine Vorlage verschiedener 
Meinung, so ernennen sie aus ihren Mitgliedern beider¬ 
seits eine „Deputation“ zur Borberatung (Vereinigungsver¬ 
fahren). it auch hierdurch Reine Einigung zu erzielen, Jo 
gilt der Gefegesvorjchlag als verworfen, wenn zwei Drittel 
der Anwesenden in einer Kammer für Ablehnung stimmen. 

—. — —ffl 

III. Die ſächſfiſchen Htaatsbehürden. 

Die Miniſterien ſind die oberſten Staatsbehörden. Sie 
sind in Abteilungen, je mit einem Miniſterialdirektor an 
der Spitze, geteilt. Jedes Miniſterium hat die in ſeinen 
Geſchäftskreis einſchlagenden Geſetze vorzubereiten. 

A. Juſtizminiſterium und Juſtizweſen. 
Das Juſtizminiſterium führt die Oberaufſicht über die 

Gerichte, Notare und Rechtsanwälte. Ihm steht zu die 
Vorbereitung von Gesetzen, die Ernennung von Motaren,
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die Zulaſſung von Rechtsanwälten, die Organiſation des 
Justizwesens, Volljährigkeits= und Ehelichkeitserklärungen 
usw. Die Rechtspflege (Justiz) umfaßt das Gebiet des 
bürgerlichen (Zivil=, Privat=) Rechts und des Straf=(Krimi¬ 
nal=) Rechts. Je nachdem der Richter einen Streit zwischen 
zwei Parteien (Prozeß) zu entscheiden oder andere richter¬ 
liche Geschäfte zu erledigen hat, unterscheidet man strei¬ 
tige und nichtstreitige (schlecht: freiwillige) Gerichtsbar= 
keit. Im Deutschen Reiche gilt in erster Linie Beichs¬ 
recht, nicht Landesrecht. Aur wo das Reichsrecht keine 
Bestimmungen enthält oder ausdrücklich die Anwendung 
von Landesrecht zuläßt, wird dieses angewendet. Beichs¬ 
recht bricht Landesrecht. Das Bürgerliche Gesetzbuch von 
1896, das Handelsgesetzbuch, die Wechselordnung, das 
Strafgejegbud, das Gerichtsverfajjungs- und das Ge- 
richtskoftengefeg, die SZivilprozekordnung, die Strafpro- 
zeßordnung, die Konkursordnung, das Reichsgesetz über 
die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit — 
alle diese Gesetze sind Reichsgesetze, durch sie ist die 
Rechtseinheit für ganz Deutschland geschaffen worden. 
Die Gesetzgebung der Bundesstaaten hat daneben fast 
nur noch die Bedeutung einer Ausführung der Reichsgesetze. 

Der Hauptunterschied zwischen gerichtlichem und Ver¬ 
waltungsverfahren besteht darin, daß die Gerichte nur 
nach gesetzlich festbestimmten Rechtsnormen zu entscheiden 
haben, während für die Verwaltungsbehörden innerhalb 
ihrer gejeglichen Befugnis hauptsächlich Zwechmäßigkeits¬ 
gründe maßgebend find. Streitigkeiten darüber, ob die 
Gerichte oder die Werwaltungsbehörden zu entjcheiden 
haben (Rompetenzitreitigkeiten), regelt in Sachfen der 
Kompetenzgerichtshof. 

Es ist zu unterscheiden: Gerichtsverfassung, materielles 
(inhaltliches) Recht, formelles Recht (Verfahren) und sog. 
freiwillige Gerichtsbarkeit. 

1. Gerichtsverfassung. 
Die richterliche Gewalt wird durch unabhängige, nur 

dem Gesetze unterworfene Gerichte ausgeübt. Ausnahme¬ 
Merkel, Sächsische Bürgerhunde. 3
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gerichte sind unzulässig; nach der Verfassung darf niemand 
seinem gesetzlichen Richter entzogen werden. 

Die Gerichte sind Staatsgerichte; in Sachsen wird 
„im Namen des Königs“ Recht gesprochen, beim Neichs- 
gericht „im Aamen des BReiches“. Die Verhandlungen 
und Urteilsverkündungen sind öffentlich; die Offentlich¬ 
keit darf nur aus bestimmten Gründen — Gefährdung 
der Gtaatsjicherheit, der Gittlichkeit ufw. — alis- 
geihlojjen werden. Die Gerichtssprache ist im ganzen 
Reiche die deutsche. 

Die ordentlichen Gerichte sind das Beichsgericht, die 
Oberlandesgerichte, die Landgerichte und die Amts¬ 
gerichte. Alle diese Gerichte sind sowohl mit der Zivil¬ 
als auch der Strafrechtspflege befaßt. Die Bezirke 
mehrerer Amtsgerichte bilden den Bezirk des ihnen 
übergeordneten Landgerichts, die mehrerer Landgerichte 
den des oberinstanzlichen Oberlandesgerichts, die aller 
Oberlandesgerichte den des Reichsgerichts als der höchsten 
Instanz. Aicht rechtsgelehrte Richter (Laienrichter) wirken 
in amtsgerichtlichen Strafsachen als Schöffen, in Han¬ 
delssachen als Handelsrichter, bei den Schwurgerichten 
als Geschworene mit. Hiermit ist die Gewähr geboten, 
daß die Bechtsprechung mit dem Rechtsempfinden des 
Volkes nicht in Widerspruch gerät. 

Den Amtsgerichten stehen Einzelrichter vor. Die Zu¬ 
ständigkeit der Amtsgerichte umfaßt insbesondere die 
Streitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprüche bis zu 
500 M. 

In Strafsachen entscheidet das Amtsgericht in der 
Besetzung mit einem Amtesrichter, der den Vorsitz führt, 
und zwei Laienrichtern (Schöffen) als Schöffengericht. 

Die Schöffengerichte sind zuständig für alle Uber¬ 
tretungen; für eine Weihe von Vergehen, für Privat¬ 
klagesachen usw. 

Gegen die Urteile der Amts= bzw. Schöffengerichte ist 
Berufung an das Landgericht statthaft. 

Die Landgerichte (in Dresden, Leipzig, Chemnitz, 
Zwickau, Plauen, Freiberg, Bautzen) sind Kollegial¬
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gerichte. Bei ihnen werden Zivil- und Strafkammern 

gebildet. Die Zivilkammern entſcheiden in der Be— 
ſetzung von drei Mitgliedern in erſter Inſtanz über alle 

nicht zur Zuſtändigkeit der Amtsgerichte gehörigen 

Streitigkeiten und bilden die Berufungsinſtanz für die 

Amtsgerichte. 
Für Handelsſachen werden beſondere Kammern gebildet, 

in denen ein Richter den Vorſitz führt und zwei aus 

kaufmänniſchen Kreiſen vom Könige ernannte Handels— 

richter als Beiſitzer tätig werden. 
Die Strafkammern enischeiden in der Besetzung 

von fünf Mitgliedern in erster Instanz über alle nicht 

vor die Schöffengerichte gehörigen Vergehen und über 

gewisse Verbrechen, in zweiter Instanz über die Be¬ 

rufung gegen schöffengerichtliche Urteile. 

Für die Verhandlung und Entscheidung der schwersten 

Verbrechen (Mord, Brandstiftung, Raub usw.) treten bei 

den Landgerichten periodisch Schwurgerichte zusammen, 

bestehend aus drei richterlichen Mitgliedern mit Einschluß 

des Vorsitzenden und aus zwölf zur Entscheidung der 
Schuldfrage nach denselben Grundsätzen wie Schöffen 
berufenen Geschworenen. 

Die Oberlandesgerichte — für Sachsen gibt es das 

eine in Dresden — werden mit einem Präsidenten, mit 

Senatspräsidenten und Bäten besetzt. Bei ihnen werden 

Zivil= und Strassenate mit je fünf Bichtern gebildet. 

Das Oberlandesgericht entscheidet über die Berufung 

gegen die erstinstanzlichen Urteile der Landgerichte in 

bürgerlichen Bechtsstreitigkeiten und über die Revision 

gegen Strafkammerurteile. 
Die oberste Gerichtsbehörde ist das Reichsgericht 

in Leipzig; es ist in sieben Zivil= und vier Straf¬ 

senate eingeteilt, die Senate entscheiden in der Be¬ 

setzung von sieben Mitgliedern. Das Reichsgericht sorgt 

für eine gleichmäßige Auslegung der Beichsgesetze und 
wahrt dadurch die Rechtseinheit. 

In bürgerlichen Bechtsstreitigkeiten entscheidet das 

Reichsgericht über die Revision bzw. Beschwerde gegen 
3.
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die Entscheidungen der Oberlandesgerichte, sobald der 
Streitwert 4000 M. übersteigt, und über die Revision 
gegen Schwurgerichts= bzw. Strafkammerurteile. In 
Strassachen ist es die einzige Instanz bei Hoch= und 
Landesverrat gegen Kaiser oder Reich. 

Bei jedem Gerichte besteht eine Staatsanwaltschaft; 
bei den Schöffengerichten übt der Amtsanwalt die staats¬ 
anwaltschaftliche Tätigkeit aus. Die Staatsanwaltschaft 
leitet die Strafverfolgung ein, erhebt die öffentliche An¬ 
klage und vollstrecht die Strafen; in bürgerlichen Rechts¬ 
sachen wird sie nur in Ehe= und Vormundschaftssachen 
tätig; sie ist von den Gerichten unabhängig. 

Die Richter werden auf Lebenszeit vom Könige 
ernannt. - 

Die Staatsanwälte find keine Richter, müjjen aber 
zum MBichteramte befähigt sein. 

Die Gerichtsschreiber führen das Protokoll in den 
Gerichtssitzungen und besorgen die Kanzleiarbeiten. 

Die Gerichtsvollzieher sind mit den Zustellungen, 
Ladungen und Zwangsvollstreckungen betraut. 

Die Rechtsanwälte sind Reine Beamten, jondern 
die von den Parteien beauftragten und bezahlten Ver¬ 
treter und Verteidiger vor Gericht. Sie müssen die Be¬ 
fähigung zum Richteramte besitzen. 

Die Notare sind öffentliche Urkundspersonen, vom Justiz¬ 
ministerium aus den Kreisen der Rechtsanwälte ernannt. 

Für alle Amtshandlungen der Gerichte werden Ge¬ 
richtskosten erhoben. 

Die Gerichte haben sich in bürgerlichen Bechtsstreitig¬ 
keiten und in Strafsachen Rechtshilfe zu leisten. 

2. Das materielle Recht. 

a) Privatrecht. 

Das Bürgerliche Gesetzbuch regelt das gesamte Pri¬ 
vatrecht. Es zerfällt in fünf Bücher: Allgemeiner Teil, 
Schuldverhältnisse, Sachen=, Familien= und Erbrecht.
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Der allgemeine Teil enthält die für alle privat— 
rechtlichen Gebiete gültigen Grundbeſtimmungen. 

Das zweite Buch, das Recht der Schuldverhältnisse, 
umfaßt die allgemeinen Bestimmungen über den Inhalt 
der Schuldverhältnisse. 

Im dritten Buche, dem Sachenrechte, finden sich 

die Bestimmungen über Besitz und Eigentum an beweg¬ 

lichen und unbeweglichen Sachen (Grundstücken). 

Das vierte Buch, Familienrecht, handelt von der 

bürgerlichen Ehe, von der ehelichen wie unehelichen Ver¬ 

wandtschaft und von der Vormundschaft. 

Im fünften Buche ist das Erbrecht geregelt. 

Das Bürgerliche Gesetzbuch trägt den modernen An¬ 

schauungen Bechnung, es läßt dem freien richterlichen 

Ermessen, sowie der Verkehrssitte weiten Spielraum; 

es schützt den wirtschaftlich Schwachen gegen Ausbeutung 

und sucht die Rechte der Persönlichkeit zu wahren. 

b) Strafrecht. 

Nach dem Beichsstrafgesetzbuch werden die strafbaren 

Handlungen in Verbrechen, Vergehen und Übertretungen 
eingeteilt. 

Die Strafgesetze des Deutschen Reiches finden Unmwen- 
dung auf alle in seinem Gebiete begangenen strafbaren 

Handlungen, auch wenn der Täter ein Ausländer ist. 

Das Neichsitrafgefegbucd kennt folgende Strafen: 
Todesstrafe; Freiheitsftrafen, und zwar Zucht— 

hausstrafe, Gefängnisstrafe, Festungshaft, Haft; 

Geldstrafen; Verlust der bürgerlichen Ehren¬ 
rechte; Polizeiaufsicht und Verweis. 

Die vollendete Ausführung einer Straftat wird stets 

mit der vollen Strafe, der bloße Versuch jedoch milder 
bestraft. Mit der gleichen Strafe wie der Täter wird 
auh der Mittäter und der Anjtifter belegt; Der 
bloße Gehilfe wird indeljen milder bejtraft. 

Ausgeschlossen ist eine Bestrafung bei Unzurechnungs¬ 
fähigkeit des Täters, unwiderstehlichem Zwange, Ylot-
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wehr, Notstand und bei Kindern unter 12 Jahren. 
Junge Leute zwischen 12 und 18 Jahren werden nur 
dann — und zwar mit milderer Strafe — bestraft, 
wenn sie bei Begehung der Straftat die zur Erkenntnis 
ihrer Strafbarkeit erforderliche Einsicht besessen haben. 
Alan unterscheidet vorsätzliche und fahrlässige Be¬ 
gehung von Straftaten. 

Im zweiten, dem besonderen Teile des Strafgesetz¬ 
buchs sind die einzelnen Delikte und die auf sie ge¬ 
setzten Strafen aufgeführt. Es sind dies u. a. Hoch¬ 
und Landesverrat, Beleidigung, Zweikampf, Mord, Tot¬ 
schlag, Körperverletzung, Diebstahl, Unterschlagung, Raub, 
Erpressung, Hehlerei, Betrug, Urkundenfälschung, Sach¬ 
beschädigung, Brandstiftung, Bestechung, Urkundenfäl¬ 

schung. 

3. Das Verfahren. 

a) Zivilprozeß. 
Klagen und verklagt werden kann nur, wer rechts¬ 

fähig ist; das sind alle Menschen nach Vollendung der 
Geburt. Den Prozeß selbst führen Rann aber nicht ein 
jeder; der Minderjährige, d. i. jede Person unter 21 Jahren, 
kann nur durch seinen gesetzlichen Vertreter (Vater oder 
Vormund) klagen bzw. muß die Klage gegen diesen ge¬ 
richtet werden. Ehefrauen als solche Können unbeschränkt 
klagen und verklagt werden, denn eine Frau steht jetzt 
rechtlich dem Manne gleich. 

Aber selbst der Prozeßfähige kann seinen Prozeß vor 
dem Land=, Oberlandes= und Reichsgerichte nicht in 
Person führen, sondern er bedarf dazu eines Anwaltes. 

Das Verfahren erster Instanz spielt sich, je nachdem 
der Streitwert über oder unter 600 Ml beträgt, vor 
dem Landgerichte oder dem Amtsgerichte ab. 

Im Verhandlungstermine wird die Klage vorgetragen. 
Werden die Klagbehauptungen vom Gegner nicht zuge¬ 
standen, so erfolgt die Beweisaufnahme. 

Erscheint die eine oder die andere Partei im Ver¬
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handlungstermine nicht, ſo ergeht das ſog. Verſäum— 
nisurteil gegen ſie. 

Will ſich die verurteilte Partei bei dem Urteile nicht 
beruhigen, ſo kann ſie durch Einlegung des Rechts— 
mittels der „Berufung“" eine Wiederholung des Rechts¬ 
streits vor einem höheren Gerichte herbeiführen. 

Bewirkt der Verurteilte die ihm durch rechtskräftiges 
Urteil auferlegten Leistungen nicht freiwillig, so wird er 
dazu im Wege der Zwangsvollstreckung gezwungen. 

Die Zwangsvollstrechung in bewegliche Sachen er¬ 
folgt durch Pfändung in das unbewegliche Vermögen 
(Grundstüche u. dgl.), insbesondere durch Zwangsver¬ 
steigerung. 

Das Konkursverfahren ist ein der Zwangsvoll¬ 
strechung nahestehendes Verfahren, in dem eine Mehr¬ 
heit von Gläubigern sich gemeinschaftlich aus dem Ver¬ 
mögen eines zahlungsunfähigen Schuldners befriedigt. 

b) Strafprozeß. 

Sobald die Staatsanwaltschaft durch eine Anzeige 
von einer strafbaren Handlung Kenntnis erhält, hat 
sie den Sachverhalt zu erforschen. Das Gericht eröffnet 
auf die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft hin das 
Hauptverfahren. In der Hauptverhandlung erfolgt 
die Vernehmung des Angeklagten, dann die Beweis¬ 
aufnahme. Hierauf erhalten die Staatsanwaltschaft und 
der Angeklagte und sein Verteidiger das Wort; das 
letzte Wort hat der Angeklagte. Die Hauptverhandlung 
schließt mit der Fällung des Urteils. 

Auch der Strafprozeß kennt die drei Rechtsmittel: 
Berufung, Revision und Beschwerde. 

Die Strafvollstreckung ist der Staatsanwaltschaft 
übertragen. Das Begnadigungsrecht steht dem Könige zu. 

4. Freiwillige Gerichtsbarkeit. 
Alle privatrechtlichen Angelegenheiten, die nicht in 

einem BRechtsstreite zu erledigen sind, also alle nicht¬
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streitigen Sachen, gehören zur sog. freiwilligen- Gerichts- 
barkeit. 

Das Amtsgericht führt als Vormundschaftsgericht 
die Oberaufsicht über die Vormünder und Mündel seines 
Bezirkes. 

Minderjährigen, die nicht unter elterlicher Gewalt 
itehen, wird von Umts wegen ein Dormund beftellt. 

Für Volljährige, die wegen Geisteskrankheit, Ver¬ 
schwendung oder Trunksucht entmündigt werden, ist 
gleichfalls ein Vormund zu bestellen. 
As Nadhlaßgeriht wirkt das Amtsgericht bei der 

Durchführung erbrechtlicher Bestimmungen mit. 
In Handelssachen wird das Amtsgericht als Re¬ 

giitergericht tätig. 
Für Beglaubigungen und Beurkundungen find Die 

Amtsgerichte und die otare zuftändig. 
Die Erledigung der Grundbuchſachen iſt auch ein 

Teil der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Grundbuchämter 
find in Sadjjen die Amtsgerichte. 

Tedes Grunpjtück erhält im Grundbuche ein bejon- 
deres Grundbuchblatt mit drei Abteilungen. 

Die Hypothek, Grund: und Rentenschuld sind die 
Formen für das Pfandrecht an Grundstücken. 

B. JFinanzministerium. 
Das in drei Abteilungen geteilte Finanzministerium 

besorgt die Finanzverwaltung des sächsischen Staates, der 
in vermögensrechtlicher Hinsicht Fiskus heißt (daher staat¬ 
liche Straßen, Güter, Teiche usw. fiskalische genannt werden). 

Dem Finanzministerium sind unterstellt: 
Die Generalzolldirektion, die 5 Kreissteuerräte, 

die forstfiskalischen Behörden, die baufiskalischen 
Behörden, die Straßen= und Wasserbaudirektion 
mit den 18 Straßen= und Wasserbauämtern, die Berg¬ 
behörden, die Generaldirektion der Staatseisen¬ 
bahnen, die Landrentenbank. 

Die Staatlichen Bedürfniffe werden in erjter Linie
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durch die Einnahmen des Staates (aus Domänen, 
Forsten, gewerblichen Anlagen, so Eisenbahnen, Porzellan= 

fabrik, Lotterie, Hebühren usw.) gedecht. Der Mehrbedarf 
wird durch Steuern gedecht, d. h. durch Zwangsbeiträge, 
die der Staat Rraft seiner Finanzhoheit seinen Angehörigen 
auflegt. Die Stände haben für den Staatsbedarf die 
nötigen Mittel zu bewilligen. Das Finanzgesetz auf 1912 
und 1913 sieht für jedes Jahr im ordentlichen Staats¬ 
haushalt 453222642 Al. und im außerordentlichen 
76687700 Al. vor. 

Die Steuern teilen sich in direkte und indirekte. 
Die direkten werden von den Staatsbürgern unmittel¬ 

bar, die indirekten zumeist von gewissen allgemeinen 
Verbrauchsgegenständen erhoben, und zwar dergestalt, daß 
sie nicht vom Käufer der Ware, sondern vom Verkäufer 
bezahlt werden, der sich seinerseits durch einen ent¬ 
sprechenden Preisaufschlag beim Verkauf schadlos hält 
— indirekt bezahlt also doch der Käufer, der Kon¬ 
fument, die Steuer (daher der Name indirekte Steuer). 

Tür die Erhebung der direkten Steuern ijt Sadjen in 

5 Steuerkreife und 26 Gteuerbezirke eingeteilt. Yyür Die 
Derwaltung der indirekten Abgaben und Zölle bejtehen 
Hauptzollämter, Steuerämter und Nebenzollämter. Die— 
fen übergeordnet ijt die Generalzolldirektion in Dresden 
als Miittelbehörde. 

1. Indirekte Staatssteuern. 

An indirekten Steuern werden in Sachsen erhoben 
und fließen in die sächsische Staatskasse: 
.Erbschafts= und Schenkungssteuer. Den Gegen: 
stand der Erbschaftssteuer bildet der Erwerb von Todes 
wegen, also durch Erbgang, Vermächtnis, Mlichtteil usw., 
sowie Schenkungen unter Lebenden. 

Stempelsteuer. Der Stempelsteuer (zu unterscheiden 
von der Reichsstempelsteuer) sind in Sachsen die in 
einem besonderen Tarife aufgeführten, auch nur privat¬ 
schriftlichen Urkunden unterworfen.
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Fleisch= und Schlachtsteuer. Sie wird von allem 
zum Verkaufe oder Hausgebrauche geschlachteten Rindvieh 
und von Schweinen vor deren Tötung je nach Gattung, 
Alter und Ort erhoben. 

2. Direkte Staatssteuern. 
An direkten Staatssteuern werden in Sachsen erhoben: 
Grundsteuer. Die Grundsteuer wird vom Grund 

und Boden, von Gebäuden, Teichen und gewerblichen 
Gewässern nach Reinertragseinheiten (sog. Grundsteuer¬ 
einheiten) erhoben. 
[Wandergewerbesteuer. Steuerpflichtig sind im all¬ 

gemeinen alle, die ein Wandergewerbe ausüben und 
dazu einen Wandergewerbeschein haben müssen und die, 
welche von einer festen Berkaufsstätte außerhalb ihres 
Wohnorts Waren vorübergehend feilbieten. 
Staatseinkommensteuer. Die Einkommensteuer 
ist die gerechteste und bei weitem einträglichste Staats¬ 
steuer, sie ist auch die Form für die Aufbringung der 
Gemeinde=, Kirchen= und Schulanlagen. Die Höhe der 
staatlichen Einkommensteuer richtet sich nach dem Staats¬ 
bedarf. 

Steuerpflichtig sind alle in Sachsen wohnhaften Per¬ 
sonen, Gesellschaften usw. mit ihrem gesamten jährlichen 
Reineinkommen aus sächsischen Grundstücken, sächsischem 
Gewerbebetriebe, Gehalt, Lohn, Kapitalzinsen usw., ab¬ 
züglich der auf Erlangung, Sicherung und Erhaltung 
des Einkommens verwendeten Ausgaben (Arbeiterlöhne 
bei gewerblichen Unternehmern, Schuldzinsen, Grund¬ 
steuer= und Brandbhassenbeiträge). Verboten ist die 
Doppelbesteuerung, deren Hauptgrundsatz lautet: Grund¬ 
besitz ist nur da, wo er liegt, Gewerbe nur, wo es 
betrieben wird, zu besteuern. Von der Einkommen¬ 
steuer befreit sind die Personen mit weniger als 400 M. 
Jahreseinkommen, der König, der Fishus, die unteren 
Militärpersonen mit ihrem Diensteinkommen u. a. m. 

Die Steuersätze wachsen nicht im gleichen Verhält¬ 
nisse mit den Einkommensummen, sondern mit dem Ein¬
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kommen wächst auch der an Steuer zu zahlende Prozent¬ 
satz (progressive Einkommensteuer). 

Sachsen ist in fünf Steuerkreise He eine Kreishaupt¬ 
mannschaft) geteilt, diese zerfallen in 26 Steuerbezirke 
und diese in 2375 Einschätzungsdistrinte. Für jeden 
Steuerbgzirk bejteht eine Bezirkssteuereinnahme 
unter dem Bezirksiteuerinfpektor, für jeden Dijtrikt (in 
der Regel ein Gemeindebezirk) eine Einschätzungs¬ 
kommission. 

Gegen die Ein= und Nachschätzung ist dem Steuer=¬, 
pflichtigen das Rechtsmittel der Reklamation gegeben. 

In Sachsen werden jährlich über 65 Millionen Mark 
durch die Staatseinkommensteuer aufgebracht. 
— Ergänzungssteuer. Die Ergänzungssteuer erstreckt 
sich auf das gesamte von der Grundsteuer nicht betroffene 
Vermögen, das Anlage= und Betriebskapital des Ge¬ 
werbes, der Land= und Forstwirtschaft, das sonstige Kapi¬ 
talvermögen einschließlich des Kapitalwertes fortlaufen¬ 
der B-enten und sonstiger Leistungen usw.; Kapital¬ 
schulden sind abzuziehen. 

Die Höhe der Steuer beträgt durchschnittlich ½ 
vom Tausend und beginnt im allgemeinen bei Ver¬ 
mögen über 12000 M. 

3. Anleihen. 

Außerordentliche Staatsbedürfnisse werden durch An¬ 
leihen, d. i. Aufnahme von Darlehen gedecht. Der 
Staat stellt für die dargeliehenen Beträge Schuld¬ 
scheine aus und löst die daran befindlichen Zinsscheine 
— Coupons — zu den bestimmten Fristen bar an den 

Staatskassen ein. Die Staateschuldenkasse überwacht 
die Verzinsung und Tilgung dieser Staatsschulden. 
Sachsen hat zurzeit gegen 900 Millionen Mark Schulden. 

C. Kriegsministerium. 
Das Kriegsministerium führt die sächsischen Militär¬ 

angelegenheiten für das Reich. Ihm sind unterstellt
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die Militärersatzbehörden und die Prüfungskommissionen 
für Einjährig=Freiwillige. 

D. Ministerium der auswärtigen 
Angelegenheiten. 

Das Minijterium der auswärtigen Yingelegenheiten 
überwacht und unterhält die Beziehungen des König¬ 
reichs Sachsen und des Königshauses zum Reiche, zu den 
Bundesstaaten, den auswärtigen Regierungen und Höfen. 

Ihm unterstehen die Kgl. Sachs. Gesandtschaften. 
Zurzeit führt der Minijter des Innern aud) die aus- 

wärtigen Angelegenheiten. 

E. Ministerium des Kultus und 
öffentlichen Unterrichts. 

Wie ſein Name beſagt, führt das Miniſterium des 
Kultus und öffentlichen Unterrichts die oberſte Aufſicht 
über die geistlichen Behörden aller Konfessionen und das 
gesamte Unterrichtswesen, mit Ausnahme der dem 
Ministerium des Innern untergeordneten Schulen und 
Lehranstalten. 

    

Durch die Verfassungsurkunde ist jedem Sachsen 
Gewissensfreiheit und Schutz in der Gottesverehrung 
seines Glaubens gewährleistet. Die freie öffentliche 
Beligionsausübung steht jedoch nur den „sta atlich 
aufgenommenen“" Kirchen zu, also der vangelisch¬ 
lutherischen Landeskirche, der römisch=katholischen, refor¬ 
mierten und deutsch=katholischen Kirche. Die Religions¬ 
ausübung der „anerkannten“ Beligionsgesellschaften 
(Juden, englische und griechisch=Katholische Kirche) ist da¬ 
gegen lediglich Privatsache der betreffenden Vereinigungen. 
Die nur „geduldeten“ Religionsgesellschaften (Dissiden¬ 
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tenvereine, Sekten) bedürfen zur NReligionsausübung Der 
Bestätigung ihrer Statuten durch das Kultusministerium. 

Der Genuß der bürgerlichen und staatsbürgerlchen 
Rechte ist unabhängig vom religiösen Bekenntnisse. 

Der Staat steht über der Kirche. Die Staatsgewal: 
über alle Kirchen übt der König durch das Aultus- 
minijterium aus; die landesherrliche Kirchengewalt über 
die evangelisch=lutherische Landeskirche üben — solange 
der König einer anderen Konfession angehört — die ir 
evangelicis beauftragten Staatsminister aus. 

Die Geschäfte des Kirchenregiments besorgt al¬ 
oberstes Organ das evangelisch=lutherische Landeskon 
sistorium. 

Die Landeskirche zerfällt in Kirchengemeinden (Ba 
rochien) je unter einem Kirchenvorstande. Dieser be 
steht aus dem Parochialgeistlichen als Vorsitzendem un 
einer durch Statut festzusetzenden Anzahl weltlicher Kirchen 
vorsteher, die auf sechs Jahre von der Kirchengemeind 
zu wählen sind; aller 3 Jahre scheidet die Hälfte au— 

Der Kirchenvorstand überwacht das christliche Lebe 
in der Gemeinde, wählt die Geistlichen und führt di 
kirchliche Vermögensverwaltung. 

Das Kirchensteuerwesen schließt sich eng an das Steue¬ 
wesen der bürgerlichen Gemeinde an. 

Der vom Kirchenvorstande alljährlich aufzustellent 
Haushaltplan bedarf der Genehmigung der Kircher 
inspektion. Sie besteht aus dem Superintendente 
und dem Stadtrate in revidierten Städten, sonst d 
Amtshauptmannschaft. 

Das Kirchenpatronat ist ein aus dem Mittelalter star 
mendes kirchliches Schutzrecht. Das wesentlichste Rer 
des Patrons ist in der Regel die Kollatur, d. h. de 
Vorschlagsrecht bei Besetzung geistlicher Stellen. 

Zur Vertretung der Gesamtheit der Kirchengemeind 
und zur Beratung über die Bedürfnisse der Landeskire 
wird die Landessynode von den in evangelicis bear 
tragten Staatsministern mindestens aller vier Jal 
nach Dresden berufen.
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Zum Erlasse von kirchlichen Gesetzen und zur Ab¬ 
änderung allgemeiner kirchlicher Einrichtungen bedarf es 
der Zustimmung der Synode, die injoweit dem Land¬ 
tage ühnelt. 

Die Geiftlihen find in bürgerlider Beziehung den 
Sejeßen des Staates unterworfen und werden auf die 
Beobachtung der Landesverfassung und der Landesgesetze 
verpflichtet. Die evangelisch=lutherischen Geistlichen führen 
den Amtstitel „Pastor“, die Inhaber fester Pfarrstellen 
daneben den Titel „Pfarrer“. 

2. Schulwesen. 

Die Ordnung des Unterrichtswesens ist im Deutschen 
Reiche Sache der einzelnen Bundesstaaten. In Sachsen 
steht die Unterrichtsverwaltung unter dem Ministerium 
des Kultus und öffentlichen Unterrichts; dieses ist die 
oberste Schulbehörde. Seiner Aussicht unterstehen un¬ 
mittelbar die höäöheren Lehranstalten: Gymnasien, 
Realgymnasien, Oberrealschulen, Realschulen, Seminare, 
ferner die Universität Leipzig und die Technische Hoch¬ 
schule in Dresden. Die Aussicht über das Volbsschul¬ 
wejen führen in Unterordnung unter das Minijterium 
des Kultus und öffentlichen Unterrichts die Bezirksschul¬ 
inspektionen. 

Die gewerblichen Schulen, Handelsschulen, landwirt¬ 
schaftlichen Schulen, die Lehranstalten für Musik, Ma¬ 
lerei u. dgl, die Tierärztliche Hochichyule und die Uka- 
demie der bildenden Künijte in Dresden unterftehen dem 
Minijterium des Innern; die Bergakademie in Freiberg 
und die Forstakademie in Tharandt dem Finanz¬ 
ministerium. 

Private Unterrichtsanstalten bedürfen ministerieller 
Genehmigung. 

a) Die Volksschulen. 
Die Volksihule hat die Aufgabe, der Tugend dur 

Unterricht, Übung und Erziehung die Grundlagen jitt-
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lich=religiöser Bildung und die für das bürgerliche Leben 
nötigen allgemeinen Kenntnisse und Fähigkeiten zu ge¬ 
währen. 

Man unterscheidet die einfache, mittlere und höhere 
VolBsschule, ferner die Fortbildungsschule. 

Wo eine einfache Volksschule besteht, findet ein Zwang 
zum Besuche der höheren Volksichule nicht ftatt. 

Seit 1835 besteht in Sachsen der Schulzwang, d. h. 
die Eltern und sonstigen Erziehungspflichtigen müssen 
die ihrer Obhut unterstehenden Kinder in die Volks— 
schule schichen, es sei denn, daß sie diese eine höhere 
öffentliche Bildungsanstalt besuchen lassen oder nach¬ 
weisen, daß die Kinder einen dem Volksschulunterrichte 
mindestens gleichwertigen Privatunterricht genießen. 

Die Schulpflicht dauert 8 Jahre, vom 6. bis 
14. Lebensjahre. Sie beginnt für alle Kinder, die bis 
dahin 6 Jahre alt werden, zu Östern. Es können in- 
dessen auch Kinder aufgenommen werden, die bis zum 
30. Juni des laufenden Jahres das 6. Lebensjahr voll¬ 
enden. Die Kinder müssen während der 8 Pflichtjahre 
mindestens die einfache Volksschule ihres Wohnortes be¬ 
suchen. Kinder, die das Ziel der einfachen Volksschule 
innerhalb der 8 Pflichtjahre nicht erreichen, haben die 
Schule noch ein weiteres Jahr zu besuchen. 

Alinderjährige, deren Erziehung gröblich vernachläs¬ 
sigt wird oder die in ihrer bisherigen Umgebung aus 
sonstigen Gründen der Verwahrlosung ausgesetzt sind, 
können den Eltern oder sonst erziehungspflichtigen Per¬ 
sonen entzogen und in staatliche Fürsorgeerziehung 
gebracht werden. 

Die Durchführung der Fürsorgeerziehung liegt den 
Fürsorgeverbänden ob. Jede Kreishauptmannschaft 
bildet einen Fürsorgeverband. 

Die aus der Volksichule entlassenen Knaben sind noch 
3 Jahre lang zum Besuch der Fortbildungsschule 
verpflichtet. Für Alädchen kann ein 2jähriger Fortbil¬ 
dungsschulunterricht mit wöchentlich 2 Stunden einge¬ 
führt werden.
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Die Fortbildungsschule hat die Aufgabe, die in der 
Bolksschule erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten, die 
für das bürgerliche Leben vorzugsweise von Anutzen sind, 
zu befestigen und zu erweitern. 

Der Besuch öffentlicher Tanzvergnügungen ist männ¬ 
lichen Fortbildungsschülern bis zum vollendeten 17., 
weiblichen bis zum vollendeten 16. Lebensjahre ver¬ 
boten. 

Das Volksschulwesen ist in Sachsen Sache der Ge¬ 
meinden, und zwar der Schulgemeinden. Jede Volks¬ 
schule, bzw. die Gesamtheit der an einem Orte befind¬ 
lichen Schulen, muß einen räumlich abgegrenzten, in der 
Regel nicht über ½ Stunde im Halbmesser ausgedehn¬ 
ten Schulbezirk haben. Die Bewohner des Schul¬ 
bezirks bilden mit Ausschluß der Angehörigen anderer 
Konfessionen (die eigene Volksschulen unterhalten) die 
Schulgemeinde. 4 

Der Schulgemeinde liegt die Verpflichtung zur Errich¬ 
tung, Unterhaltung, Verwaltung und Beaussichtigung 
der Volksschulen ihres Bezirks ob, sie hat insbesondere 
die dafür erforderlichen Mittel aufzubringen. 

Das Schulsteuerwesen schließt sich dem Steuerwesen der 
bürgerlichen Gemeinden eng an. 

Das Schulgeld ist von den Erziehungspflichtigen zu 
entrichten, Kkann nach dem Einkommen derselben abge¬ 
stuft sein, und ist für die einfache, mittlere und höhere 
Volßksschule verschieden bemessen. 

Jede Schulgemeinde hat eine Ortsschulordnung 
aufzustellen. 

Die Schulgemeinde wird durch den Schulvorstand 
vertreten. Er besteht in den revidierten Städten aus 
einem ständigen gemischten Ausschusse (Ratomitgliedern, 
Stadtverordneten, Lehrern, Geistlichen) und führt den 
Namen Schulausschuß. 

Die dem Schulvorstande obliegende Beaussichtigung 
der Schule und der Lehrer u. dgl. wird im Auftrage des 
Staates über Schulen, denen ein Direktor vorjteht,
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durch dieſen, über alle anderen Schulen durch den dem 
Schulvorſtande angehörigen Geiſtlichen als Ortsſchul— 
inſpektoren ausgeübt. 

Die Pflichten des Schulvorſtandes ſind hauptſächlich, 
die Anordnungen der höheren Schulbehörden durchzu— 
führen, die erforderlichen Schulräume u. dgl. zu beſchaffen, 
das Vermögen der Schulgemeinde zu verwalten, die 
ſtändigen Lehrer zu wählen und die Schulgemeinde 
rechtlich zu vertreten. 

Die Bolksschullehrer und -lehrerinnen werden auf 
den Seminaren ausgebildet. Aach beſtandener Schul— 
amtskandidatenprüfung erfolgt die Anſtellung als 
Hilfslehrer. Nach 2 jähriger Hilfslehrertätigkeit unter¬ 
zieht sich der Schulamtskandidat der Wahlfähigkeits¬ 
prüfung. 

Die Lehrerstellen werden in der Weise besetzt, daß 
der Schulvorstand von drei durch den Kollator vorzu¬ 
schlagenden Bewerbern einen auswählt. 

Die Lehrer haben Anspruch auf Gehalt und freie 
Wohnung oder Wohnungsentschädigung. 

Die Volksschulen stehen ohne Büchsicht auf konfessionelle 
Verhältnisse in bezug auf Unterricht und Erziehung 
unter staatlicher Aufsicht. Diese wird durch Staats¬ 
beamte, die Bezirksschulinspektoren, ausgeübt. Ihr 
Bezirk erstrecht sich in der Regel über eine Amtshaupt¬ 
mannschaft. Die Bezirtsschulinspektoren haben die 
Schulen ihres Bezirks in regelmäßigen Zwischenräumen 
zu revidieren. 

Die Aufrechterhaltung der äußeren Ordnung der 
Schule, also die Beaufsichtigung des Schulanlage= und 
Schulkassenwesens, der Schulgebäude u. dgl., liegt den 
Bezirksschulinspektionen ob. Diese bestehen in re¬ 
vidierten Städten aus dem Stadtrat und dem Bezirks¬ 
ſchulinſpektor, im übrigen aus diesem und dem Amts¬ 
hauptmann. 

Letzte Instanz in allen Angelegenheiten der Volks¬ 
schule ist das Ministerium des Kultus und öffentlichen 
Unterrichts. 

Merkel, Sädfifhe Bürgerkunde. 4
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b) Die höheren Unterrichtsanstalten. 
Unter höheren Unterrichtsanstalten sind in Sachsen 

diesenigen Lehranstalten zu verstehen, die die für den 
Besuch der Hochschulen erforderliche wissenschaftliche Bil¬ 
dung als Grundlage der dort zu erwerbenden Fach¬ 
bildung vermitteln — also die Gymnasien, Realgym¬ 
nasien, Oberrealschulen und Realschulen, die Anstalten 
für die höhere Bildung des weiblichen Geschlechts —, 
ferner die Seminare. Alle diese Anstalten unterstehen 
der Auflicht des Kultusministeriums. 

F. Das Minilterium des Innern. 
Das Ministerium des Innern ist die oberste Staats¬ 

behörde für die innere Verwaltung. Dem Ministerium 
des Innern sind die mannigfachsten Behörden und An¬ 
stalten untergeordnet, so unter anderen: 

a) Die Organe der staatlichen Gesundheitspflege: 
Die Bezirksärzte, die zur unmittelbaren Pfflege 

der Landesmedizinalpolizei bestellt sind. Ihr Bezirk 
decht sich mit der Amtshauptmannschaft. Die Bezirks¬ 
ärzte haben den öffentlichen Gesundheitszustand zu über¬ 
wachen, sie dienen den unteren Verwaltungsbehörden 
als beratende Organe in allen gesundheitspolizeilichen 
Angelegenheiten. 

Als Sachverständiger für die Tierheilkunde ist für 
jede Amtshauptmannschaft der Bezirkstierarzt bestellt. 

b) Die Gewerbeinspektionen, bestehend aus dem 
Gewerbeinspektor und jeinen Assistenten. Sie sind tech¬ 
nische Aufsichtsbehörden in größeren Städten; ihnen 
liegt ob die staatliche Gewerbeaufsicht über die Durch¬ 
führung der Arbeiterschutzbestimmungen und die polizei¬ 
liche Prüfung und BRevision der Dampfkessel. 

) Die Handels= und Gewerbekammern. Solche 
bestehen in Dresden, Leipzig, Chemnitz, Plauen und 
Zittau. Sie dienen den Behäörden der inneren Ver¬ 
waltung in Handels= und Gewerbeangelegenheiten als
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begutachtende sachverständige Organe und sind zugleich 
Vertretungen der gemeinschaftlichen Interessen von Han¬ 
del und Gewerbe. 

d) Die Landesanstalten, Heil= und Pflegeanstalten, 
Erziehungsanstalten, Straf= und Korrektionsanstalten. 

e) Die staatlichen Lehranstalten für bildende Kunst, 
Kunstgewerbe und gewerbliche Fachbildung (Handels=, 

Gewerbe=, technische Schulen usw.). 
(#1h) Die Landgendarmerie zur Aufrechterhaltung 

der öffentlichen Sicherheit, Ermittlung strafbarer Hand¬ 
lungen, Uberwachung wohlfahrts= und feuerpolizei¬ 
licher Bestimmungen. 

g) Die Landes=Brandversicherungsanstalt. Die 
technischen Dienststellen der Anstalt sind die Kgl. Brand¬ 
versicherungsämter. Bei der Anstalt besteht je ein Aus¬ 
schuß für die Gebäude= und die Mobiliarversicherung. 

1. Gebäudeversicherung. 
In Sachsen müssen alle Hochgebäude in ihrem ge¬ 

samten Bestande einschließlich des Zubehörs bei der 
Landes=Brandversicherungsanstalt gegen Feuersgefahr 
versichert sein (Zwangsversicherung). Die Eigentümer der 
versicherten Gebäude bringen die jährlich zu zahlenden 
Versicherungssummen durch Beiträge auf. 

Die Höhe der Beiträge wird nach Beitragsklassen 
abgeituft. 

Vergütet werden alle durch Brand, Blitzschlag oder 
Explosion, sowie die durch die Bekämpfung des Feuers 
entstandenen Schäden. 

Die Höhe des Schadens wird durch die technischen 
Beamten an Ort und Stelle geschätzt. 

Es werden Voll= und Teilschäden vergütet. 

2. Mobiliar=(Maschinen=, Fahrnis=) Ver¬ 
sicherung. 

Bei der Abteilung für Mobiliarverjichderung können 
verjichert werden alle Majchinen, Apparate und Dor- 

4•
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richtungen, ſobald ſie in eine Betriebsanlage zum Zwecke 
der Aufſtellung eingebracht ſind, desgleichen Erſatzteile 
und Gründungen. 

Bei der Brandversicherungskammer besteht eine Ab¬ 
teilung für Die 

ſtaatliche Schlachtviehverſicherung. 

Kraft Geſetzes ſind bei ihr die Rinder und Schweine 
im Alter von drei Monaten aufwärts gegen die Ver— 
luſte zwangsweiſe zu versichern, die nach der Schlachtung 
dadurch entstehen, daß das Fleisch bei der Fleischbeschan. 
für ungenießbar oder minderwertig erklärt wird. 

IV. Die staatlichen Behörden für 
die innere PDerwaltung. 

Das Ministerium des Innern ist die oberste Behörde 
für die innere Verwaltung des Staates. Verwaltung 
in diesem Sinne ist die auf die Sicherheit und den 
Bestand des Staates und auf die Wohlfahrt der Staats¬ 
angehörigen gerichtete Tätigkeit des Staates. Bis 1874 
waren die Gerichtsämter, also Justizbehörden, die staat¬ 
lichen Verwaltungsbehörden erster Instanz. 

1. Amtshauptmannschaften. 

Jetzt sind die Amtshauptmannschaften das erst¬ 
instanzliche Organ der Landesverwaltung und Polizei¬ 
behörde erster Instanz, und zwar in allen Angelegen¬ 
heiten, die nicht den Gemeinden übertragen sind. Die 
revidierten Städte sind der amtshauptmannschaftlichen 
Zuständigkeit fast völlig entzogen. 

Die nichtrevidierten Städte und die Landgemeinden 
sind nur in denjenigen Polizeiangelegenheiten zuständig, 
die den Gemeindebehörden, Bürgermeistern und Ge¬
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meindevorständen ausdrücklich durch Gesetz oder kraft 
besonderer Verordnung zugewiesen sind, im übrigen ist 
für fie die Amtshauptmannschaft erstinstanzliche Ber¬ 
waltungsbehörde. 

Die Amtshauptmannschaften haben die örtliche Polizei¬ 
verwaltung zu überwachen; sie haben die Gendarmen ihres 
Bezirkes zu dirigieren, den Kommunikationswegebau zu 
beaufsichtigen, sie haben die weltliche Koinspektion in 
Kirchen-, Stiftungs= und Schulsachen und haben allge¬ 
mein ihre Aufmerksamkeit auf den Zustand ihres Be¬ 
zirks überhaupt und die Nahrungs= und Erwerbsver¬ 
hältnisse von dessen Bevölkerung zu richten. 

Die Amtshauptmannschaft ist eine bureaukratische 
Behörde, d. h. die maßgebende Entscheidung trifft stets 
der Vorstand der Behörde, der Amtshauptmann. Für 
gewisse Angelegenheiten ist aber kollegiale Beschluß¬ 
fassung durch den Bezirksausschuß vorgeschrieben. 

Jede Amtshauptmannschaft bildet nämlich einen 

Bezirksverband. 

Die Bezirksverbände haben für gemeinnützige Bezirks¬ 
angelegenheiten, Armenversorgung, öffentliche Kranken¬ 
pflege, Förderung des Kommunikationswegebaues, Ab¬ 
wehr eines allgemeinen Motstandes, Unterstützung bedürf¬ 
tiger Familien der zum Dienste einberufenen Nejervijten 
und Landwehrleute zu sorgen. 

Der Bezirksverband wird teils durch die Bezirks¬ 
versammlung, teils durch den Bezirksausschuß vertreten. 

2. Kreishauptmannschaften. 

Die fünf Kreishauptmannschaften zu Dresden, Leipzig, 
Bautzen, Zwichau und Chemnitz sind die unmittelbar 
delegierten Organe der Staatsregierung für die innere 
Staatsverwaltung. Sie sind die Aussichtshörden der 
dem Mlinifterium des Innern untergeordneten Behörden, 
insbesondere der Amtshauptmannschaften und der revi¬ 
dierten Städte. Der Kreishauptmannschaft ist der Kreis¬
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ausschuß — ähnlich wie der Amtshauptmannschaft der 
Bezirksausschuß — beigeordnet. 

Die Kreishauptmannschaften bestehen aus dem Kreis¬ 
hauptmanne, Regierungsräten und -ajjejjoren als ihm 
beigegebenen Beamten und dem Kanzleiperjonal. Sie 
ind, ebenjo wie die Amtshauptmannschaften, bureau¬ 
kratiich eingerichtet, d. h. die Entfcheidung in allen An- 
gelegenheiten steht grundsätzlich dem Kreishauptmanne 
allein zu. Aur in bestimmten Fällen entscheidet sie 
kollegial durch den Kreishauptmann und zwei Aäte 
oder durch den Kreisausschuß. 

3. Ministerium des Innern. 

Dem Ministerium des Innern sind sämtliche Behörden 
der inneren Verwaltung untergeordnet. Es ist die Auf¬ 
sichtsbehörde der Kreishauptmannschaft. Ihm steht zu 
die Entschließung über Anderungen der städtischen Ver¬ 
fassung, Errichtung und Vereinigung von Gemeinden, 
Bestätigung städtischer Ortsgesetze usw. 

— ... — 

V. Die Gemeinden. 

A. Allgemeines. 
Auf den Gemeinden baut sich das Staatswesen auf; 

sie lebenskräftig zu erhalten ist die vornehmste Aufgabe 
jeder BRegierung. Deshalb ist ihnen zur unbehinderten 
Entfaltung ihrer Kräfte das BRecht der juristischen Per¬ 
jönlichReit und der Gelbjtverwaltung gegeben; man be- 
zeichnet fie deshalb auch als „Selbitverwaltungskörper”. 
Das staatliche Oberaufsichtsrecht beschränkt sich auf das 
durch die allgemeinen Staatsinteressen gebotene Maß. 
Die Aufgaben der Gemeinden sind äußerst mannigfaltig. 
Die Gemeinden sorgen für das Straßenwesen, Beschleu¬
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ſung, öffentliche Beleuchtung, Waſſerleitung, für die Er— 
richtung und Unterhaltung von Schulen, Kranken=, 
Armen= und Waisenhäusern, Friedhöfen, Sparkassen, 
Schlachthöfen, Theatern, Gasanstalten, Elektrizitätswer¬ 
ken. Ihnen liegt das Armenwesen ob, das Marht¬ 
wesen, die Organisation der Feuerwehr, die Erbauung 
und Unterhaltung der Rathäuser; ihre Tätigkeit erstreckt 
sich auf die Kranken=, Invaliden= und Altersversicherung, 
das Gewerbewesen und die mannigfachen Gebiete der 
Polizei (Bau=, Gesundheits=, Wohlfahrts=, Sicherheits=, 
Ordnungs=, Sittenpolizei u. a. m.). 

Die sächsischen Gemeinden zerfallen in 

1. größere Städte mit der revidierten Städteordnung, 

— 2. Städte mit der Städteordnung für mittlere und 
kleine Städte, und 

3. Landgemeinden, die der revidierten Landgemeinde¬ 
ordnung unterstehen. 

Der hauptsächlichste Unterschied in der Verfassung 
revidierter und — kurzweg — nichtrevidierter Städte 
liegt darin, daß der Stadtrat in revidierten Städten eine 
Kollegialbehörde, d. h. aus einer Mehrheit von Per¬ 
sonen zusammengesetzt sein muß, von denen wenigstens 
eine die Befähigung zur Ausübung des Bichteramtes 
besitzt, während in nichtrevidierten Städten der Stadt¬ 
rat nur aus dem Bürgermeister und dessen Stellvertreter 
gebildet wird, die beide nicht rechtskundig zu sein 
brauchen. In bezug auf Gemeindemitgliedschaft, Bürger¬ 
recht, Gemeindeleistungen und Stadtverordnetenwahlen 
gelten für beide Städtearten gleiche Borschriften. 

Die Gemeindeaufsicht über revidierte Städte übt 
die Kreishauptmannschaft aus, über nichtrevidierte 
Städte, Landgemeinden und selbständige Gutsbezirke 
die Amtshauptmannschaft. 

Die Aufsichtsbehörde ist befugt, zur Ausübung ihres 
Aufsichtsrechtes jederzeit über die Vermögensverhältnisse 
der Gemeinde, sowie über die Erfüllung der Gemeinde¬ 
obliegenheiten und die Geschäftsführung der Gemeinde¬
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organe Auskunft und Nachweisungen zu verlangen, auch 
an Ort und Stelle die nötigen Erörterungen zu ver¬ 
anstalten und ev. Ordnungsstrafen auszuwerfen. 

In jeder Stadt müssen, in Landgemeinden können 
Ortsgesetze errichtet werden, die die Gemeindeverhält¬ 
nijle regeln. 

Tedes Grundftük mit Ausnahme der felbjtändigen 
Gutsbezirke muß einem Gemeindebezirke angehören. 

Gemeindemitglieder sind diejenigen selbständi¬ 
gen Personen, die im Gemeindebezirke wesentlich wohn¬ 
haft sind oder ein Grundstüch besitzen oder ein selb¬ 
ständiges Gewerbe treiben. 

In den Städten besteht innerhalb der Gemeindemit¬ 
gliedschaft ein besonderes Bürgerrecht, das vom Stadtrate 
mittels Handschlags erteilt wird. Esbildet die Voraussetzung 
zur Ausübung der sog. politischen Gemeinderechte, d. h. der 
Beteiligung an den Gemeindewahlen und der Wählbarkeit 
zu Gemeindeämtern (Stadtrat, Stadtverordneter). 

Alles, was einer Gemeinde als solcher gehört, heißt 
Gemeindevermögen. Es besteht aus dem Stamm¬ 
vermögen und dem sonstigen Vermögen. 

Zu den Gemeindeeinrichtungen gehören auch die 
Sparkassen. Ihr Zwech besteht hauptsächlich darin, den 
minderbemittelten Bevölkerungsklassen Gelegenheit zur 
sicheren nutzbringenden Anlegung ihrer Ersparnisse zu 
verschaffen und sie so zum Sparen anzuregen. 

Die Sparkassen müssen stets zahlungsbereit sein. Die 
Sparkassengelder werden in mündelsicheren Inhaber¬ 
papieren und vor allem in Hypotheken angelegt. 

Für die Einlegerguthaben haftet das Gemeindever¬ 
mögen. 

Der Uberschuß einer Sparkasse darf zu gemeinnützigen 
oder wohltätigen Zwechen verwendet werden. 

Leihhäuser sind ebenfalls Gemeindeanstalten. Ein 
Leihamt hat den Zweck, unter Gewährleistung durch die 
Gemeinde gegen Pfandbestellung Geld auszuleihen. 

Zur Dechung des Aufwandes einer Gemeinde (Ver¬ 
waltungsaufwand, Schuldentilgung und =verzinsung usw.)



1. Direkte Gemeindesteuern. 57 

sind in erster Linie die Erträgnisse des Gemeindever¬ 
mögens bestimmt, dann die Einkünfte aus den wirt¬ 
schaftlichen Unternehmungen, den sog. werbenden An¬ 
lagen, weiter aus den Gebühren für Benutzung der 
Gemeindeeinrichtungen (Marktgelder, Fleischbeschauge¬ 
bühren u. dgl.). Beichen diese Einkünfte nicht aus 

— und das ist wohl stets der Fall — so wird der Fehl¬ 
betrag durch Geldbeiträge der Gemeindemitglieder auf¬ 
gebracht, die Hemeindeabgaben. Außerstenfalls sind 
Anleihen aufzunehmen. 

Jedes Gemeindemitglied hat zu den Gemeindelasten 
verhältnismäßig beizutragen. 

Die Heranziehung zu den Gemeindelasten Bann wegen 
des Grundbesitzes nur dort, wo das Grundstück gelegen 
ist, wegen Gewerbebetriebes nur dort, wo die gewerb¬ 
liche Aiederlassung besteht, erfolgen. 

Befreiung von Gemeindeleistungen steht den Mit¬ 
gliedern des Königlichen Hauses für ihre Person und 
abgesehen vom Grundbesitze zu, ferner aktiven Militär¬ 
personen und Offizieren, gemeinnützigen Stiftungen, Armen¬ 
geldempfängern usw. 

Die Steuern teilt man ein in direkte und indirekte. 
Direkte Steuern sind: Die Einkommensteuer, die Ver¬ 

mögenssteuer, die Kopfsteuer, die Kapitalrentensteuer, die 

Grundsteuer, die Mietsteuer, die Gewerbesteuern, die 
Hundesteuer. Alle übrigen Steuern sind in direkte. 

1. Direkte Gemeindesteuern. 

Die Einkommensteuer wird in allen größeren Ge¬ 
meinden erhoben, meist in Anlehnung an die staatliche 
Einkommenfteuer. 

Die Bermögens- (Ergänzungs:) Steuer ergreift das 
Kapitalvermögen als solches; sie lehnt sich an die staat¬ 
liche Ergänzungssteuer an. 

Die Kapitalrentensteuer ergreift das Einkommen 
aus Renten als solches, sie erstrecht sich also auf Kapi¬ 
talzinjen, Nenten, Dividenden von Aktien u. dgl.
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Die Kopfsteuer ist die primitivste Form der direkten 
Steuer. Sie trifft die Gemeindemitglieder als solche 
ohne Büchksicht auf die Höhe ihres Einkommens. 

Die Grundsteuer ist die Erhebung einer Abgabe vom 
Grundbesitze als solchem. Ihr unterliegen die im Ge¬ 
meindebezirke gelegenen bebauten und unbebauten Grund¬ 
stüche. Die Grundsteuer lehnt sich an die staatliche 
Grundsteuer an. 

Neben der Grundjteuer wird in manchen Gemeinden eine 
Mietsjteuer, d. h. eine Steuer vom Mietertrage erhoben. 

Eine allgemeine Gewerbejteuer, d. h. Befteuerung 
des Gewerbes als Jolchem, ift in Beiner sächsischen Ge¬ 
meinde eingeführt. Das Einkommen aus dem Gewerbe: 
betriebe wird von der Gemeindeeinkommenfteuer mit 
ergriffen. Gewerbliche Sonderfteuern, etwa vom 
Betriebe der Schank- und Gajtwirtichaften, ferner Um- 
satzsteuern bei Warenhäusern nach Prozenten des jähr¬ 
lichen Umsatzes Kommen in zahlreichen Gemeinden vor. 

Für jeden Hund ist eine jährliche Steuer von mindestens 
3 M. zur Ortsarmenkasse zu entrichten. 

2. Indirekte Gemeindesteuern. 

Indirebte Abgaben sind die Verbrauchsabgaben, die 
Verkehrssteuern (Besitzveränderungsabgaben) die Zuwachs¬ 
steuer, die Lustbarkeitssteuern. 

Zulässig ist die Biersteuer. 
Die Gemeinden erheben fast sämtlich Besitzver¬ 

änderungsabgaben nad) Brudjteilen des Kaufpreises 
oder des Wertes ber Grundftüce, und zwar zur Schul- 
kasse, Kirchenkasse, Feuerlöschhasse und Armenkasse. 

Die Zuwachssteuer (Reingewinnsteuer) wird für das 
Reich und die Gemeinde erhoben; Gegenstand der Steuer 
ist der Wertzuwachs inländischer Grundstüche, der ohne 
Zutun des Eigentümers entstanden ist. 

Zur Armenkasse fließen die Abgaben von öffentlichen 
Tanzmufiken, Mufikaufführungen, Schauftellungen und 
Lustbarkeiten aller Art.
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Persönliche Dienstleistungen können von den Ge: 
meindemitgliedern zwar gefordert werden, doc fteht 
jedem Verpflichteten hierbei die Stellung eines tüchtigen 
Vertreters frei. Bei persönlichen Diensten im Interesse 
der Ortssicherheit (Feuer oder Uberschwemmungsgefahr) 
kann die Dbrigkeit die Stellvertretung ausschließen. 

Vorgefchrieben ijt den Gemeinden nur die Erhebung 
von Grundsteuern und Besitzveränderungsabgaben, die 
anderen Steuerarten sind für die Gemeinden fakultativ. 

Durch die Grundsteuer sind mindestens 7,5% des 
Gesamtbedarfs an Steuern zu dechen. 

Durch die Einkommensteuer dürfen hoöchstens 
85% des Steuerbedarfs gedeckt werden. 

An die Gemeindemitgliedschaft ist die Steuerpflicht 
nicht mehr gebunden. 

Anleihen werden von den Gemeinden hauptsächlich 
zur Deckung einmaliger großer Ausgaben für Bauten 
und jonftige Unlagen aufgenommen, die für lange Zeit- 
räume berechnet jind und deren Vorteile auch jpäteren 
Geschlechtern zugute kommen, also z. B. Schul: und 
Rathausbauten, Wasserleitungen, Errichtung von Gas¬ 
und Elektrizitätswerken u. dgl. Hier erfordert es die 
Billigkeit, daß die Ausgaben auf möglichst lange Zeit¬ 
räume verteilt, demnach von den späteren Geschlechtern 
mitgetragen werden. Die Verzinsung und Tilgung der¬ 
artiger Anleihen erstreckt sich auf 20, 30 und mehr 
Jahre. 

In jeder Gemeinde ist der Voranschlag für den Be¬ 
darf des nächstfolgenden Jahres nach Einnahmen und 
Ausgaben alljährlich im sog. Haushaltplane nieder¬ 
zulegen. Der Haushaltplan entspricht dem Etat des 
Staates. Aufgestellt wird der Haushaltplan von der 
Gemeindeverwaltung, und zwar in der Weise, daß die 
einzelnen Verwaltungsstellen den ordentlichen wie den 
außerordentlichen Jahresbedarf im einzelnen angeben 
und daß dann die zur Deckung der Gejamtjumme er- 
forderlihen Einnahmen in den Voranjchlag aufgenommen 
werden. Der Haushaltplan wird vom Gesamtrate fest¬
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gestellt und bedarf der Genehmigung der Stadtverord¬ 
neten. 

Kleine Gemeinden haben nur eine, die Gemeinde¬ 
kasse, für größere werden meist mehrere, von einer 
Hauptkasse abhängige vorgesehen sein, z. B. eine Kasse 
für die Steuern, das Standesamt, das Baupolizeiamt, 
die Markthalle, die Friedhöfe, die Schulen, die Kranken¬ 
häuser, das Wasser= und Elektrizitätswerk, die Gas¬ 
anstalt, den Schlachthof usw. 

B. Gemeindeverfassung. 

1. Revidierte Städte. 
Zur Vertretung der Gemeinde und Verwaltung der 

Gemeindeangelegenheiten bestehen 
a) der Stadtrat und 
b) die Stadtverordneten, "6 

das sind die sog. städtischen Kollegien. Durch Ortsgesetz 
können beide Organe in eins verschmolzen werden. Sie 
führen in dieser Verbindung den Namen Stadtgemeinde¬ 
rat. Der Stadtrat ijt das ausführende, die Stadtverord- 
neten jind das mitwirkende und Konirollierende Organ. 
der Gemeindeverwaltung. Cine andere bindende Be- 
schlußfassung als durch diese beiden Körperschaften ist 
unstatthaft. Versammlungen der Bürger oder Gemeinde¬ 
mitglieder in Gemeindeangelegenheiten sind zwar nicht 
verboten, dürfen jedoch durch die Gemeindeorgane nicht 
einberufen werden. Beschlüsse derartiger Bersammlungen 
haben für die Gemeinde und deren Organe keinerlei 
bindende Kraft. 

a) Stadtrat. 
Der Stadtrat ift eine Kollegialbehörde. Die Zahl 

der Gtadtratsitüitglieder (Stadträte) und das ihnen oder 
einzelnen von ihnen zu gewährende Gehalt ift durd) 
—— 

1 Zurzeit 81.
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Ortsſtatut feſtzuſetzen. Der Bürgermeiſter muß überall 
beſoldet ſein. In jeder revidierten Stadt muß mindeſtens 
ein, Ratsmitglied die Fähigkeit zum Richteramte be¬ 
ſitzen, denn eine gründliche juriſtiſche Bildung iſt zur 
Handhabung der obrigkeitlichen Gewalt und der Orts¬ 
polizei, die sich oft sehr der richterlichen Tätigkeit nähert, 
unentbehrlich. Die Wahl des Bürgermeisters findet in 
gemeinschaftlicher Sitzung des Stadtrats und der Stadt¬ 
Vverordneten statt. 

Die Wahl des Bürgermeisters und seines Stellvertreters 
bedarf zu ihrer Gültigkeit der Bestätigung des Kreis¬ 
hauptmanns. 

Zur Unterstützung des Stadtrats können nach orts¬ 
gesetzlicher Bestimmung gemischte ständige Ausschüsse be¬ 
stellt werden. 

Die gemischten Ausschüsse werden aus Natemit¬ 
gliedern und Stadtverordneten zusammengesetzt. Sie 
führen ihre Geschäfte in Unterordnung unter den Stadt¬ 
rat. (Ausschuß für Sparkassen=, Armen= und Bauwesen, 
Steuern, Schulen usw.) 

Dem Stadtrate steht die Vertretung der Gemeinde 
sowohl gegenüber den einzelnen Gemeindemitgliedern 
als auch nach außen, die Verwaltung der Gemeinde¬ 
angelegenheiten und die obrigkeitliche Gewalt im Ge¬ 
meindebezirke zu. 

Der Bürgermeister oder dessen Stellvertreter vertritt 
den Stadtrat und namens desselben die Stadtgemeinde. 
Der Bürgermeister hat den ganzen Geschäftsgang zu 
leiten und zu beauflichtigen. \ 

Der Stadtrat hat als Organ der Gemeinde ins- 
bejondere das Gemeindevermögen und die Gemeinde: 
anftalten zu verwalten und den Stadtverordneten dar- 
über NRechenjchaft abzulegen. 

Der Stadtrat ijt aber auch als untere Verwaltungs: 
behörde das örtlihe Organ der Staats= und Be¬ 
zirksverwaltung. 

Ihm steht nämlich auch die Verwaltung der gesamten 
Ortspolizei unter Aufsicht der Staatsregierung zu.
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b) Stadtverordnete. 
Das Amt der Stadtverordneten ist ein unentgeltliches 

Ehrenamt, das nur aus bestimmten gesetzlichen Gründen 
(vgl. unbefoldete Stadträte) abgelehnt werden darf. 

Die Zahl der Stadtverordneten ist ortsgesetzlich 
festzusetzen, sie soll nicht unter neun Mitglieder be¬ 
tragen. Von den Stadtverordneten muß mindestens die 
Hälfte mit Wohnhäusern im Stadtbezirk ansässig sein. 

Die Wahl der Stadtverordneten erfolgt direkt durch 
die Bürgerschaft. Stimmberechtigt sind alle Bürger, mit 
Ausnahme der Frauen und der bescholtenen Personen. 

Die Wählbarkeit steht allen stimmberechtigten Bürgern 
zu, die im Stadtbezirke ihren wesentlichen Wohnsitz 
haben. 

Von den Stadtverordneten ist der dritte Teil alljähr¬ 
lich oder mindestens nach je zwei Jahren durch Neu¬ 
wahl zu ersetzen, dergestalt, daß jedesmal das zuerst 
gewählte Drittel austritt, ev. aber das Los entscheidet. 
Die Ausscheidenden sind wieder wählbar. 

Die Tätigkeit der Stadtverordneten ist teils eine 
mitwirkende, teils eine überwachende. Die Stadtver¬ 
ordneten wählen die Mitglieder des Stadtrats und über¬ 
wachen die dem Stadtrate obliegende Gemeindeverwal¬ 
tung. Zu diesem Zweche haben sie die Gemeinde= und 
Stiftungsrechnungen zu prüfen und richtigzusprechen. 
Auch unaufgefordert haben sie Beschwerden, Wahrneh¬ 
mungen und Vorschläge zum Besten der Stadtgemeinde 
an den Stadtrat gelangen zu lassen. Ihrer Zustimmung 
bedarf es vor allem 

zur Grrichtung oder Abänderung von Ortsgejegen, 
ı zur Sejtitellung des Haushaltsplanes, | 

zur Ermwerbung oder Veräußerung von Grund- 
ſtücken, 

zzur Ubernahme bleibender Verbindlichkeiten auf 
diese sowie zur Vermehrung der Gemeindeschulden 

(städtische Anleihen usw.),



2. Aichtrevidierte Städte. 63 

zur Auflegung neuer Gemeindeleistungen und Fest¬ 
stellung des Anlagefußes, u. a. m. 

Die Stadtverordneten wählen aus ihrer Mitte einen 
Vorfteher. Der Vorfteher beruft und leitet die Sigungen, 
die er auch zu schließen berechtigt ist. Die Sitzungen 
sind in der Regel öffentlich. 

Der Stadtrat ist berechtigt, durch feine Mitglieder an 
den Sigungen und Beratungen der Gtadtverordneten 
teilzunehmen. 

2. Nirhtrevidierte Städte.' 

In den nichtrevidierten Städten find Stadtrat und 
Stadtverordnete für alle Gejchäfte, die nicht dem Stadt: 
rate allein bzw. dem Bürgermeifter übertragen jind, als 

Stadtgemeinderat 

in ein Ganzes verfchmolzen. 
Der Stadtrat beiteht aus einem bejoldeten Bürger: 

meilter, der nicht rechtskundig fein muß, und veljen 
Stellvertreter. Es Rönnen dem Bürgermeijter zur Unter: 
ftüßung noc eines oder mehrere Ratsmitglieder beige- 
geben werden. 

Die Wahlen der Stadtratsmitglieder erfolgen durch 
den Stadtgemeinderat. | 

Die entsprechenden Vorschriften der Revidierten Städte¬ 
ordnung finden auch Anwendung auf die Wahl der 
Stadtverordneten. 

Dem Bürgermeister steht die obrigkeitliche Leitung 
aller Gemeindeangelegenheiten einschließlich der Aufsicht 
über die Beamten der Stadtgemeinde, sowie die Aus¬ 
führung der vom Stadtgemeinderate gefaßten Beschlüsse zu. 

Der Bürgermeister ist auch das örtliche Organ der 
Landes= und Bezirksverwaltung, soweit dazu nicht be¬ 
sondere Behörden bestimmt sind. 

Dem Bürgermeifter ijt ferner unter Auflicht der 
—. 

  

1 Zurzeit 63.
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Amtshauptmannſchaft die Verwaltung der Ortspolizei 
in beſtimmten Grenzen übertragen. 

Die Ratsmitglieder haben den Bürgermeister 
allenthalben zu unterstützen und seinen Anweisungen 
nachzugehen. 

3. Landgemeinden.! 
Das zur Vertretung der Gemeinde und Verwaltung 

der Gemeindeangelegenheiten berufene Organ ist der aus 
dem Gemeindevorstande, einem oder mehreren Ge¬ 
meindeältesten, sowie einer Anzahl von Gemeinde¬ 
vertretern gebildete Gemeinderat. 

Die Gemeindevertreter werden von den stimm¬ 
berechtigten Gemeindemitgliedern aus den wählbaren 
Gemeindemitgliedern in direkter und geheimer Wahl 
von den Klaffen der Ansässigen und Unanfäjfigen ge: 
wählt. 

Zu Gemeindevertretern wählbar find nur männliche 
ansässige Gemeindemitglieder, die ftimmberechtigt find. 

Die beratende und beschlußfassende Behörde in allen 
Gemeindeangelegenheiten ist in Landgemeinden der Ge¬ 
meinderat. Er vertritt die Gemeinde und verwaltet 
die Gemeindeangelegenheiten. Seine Befugnisse ent¬ 
sprechen denen des Stadtgemeinderates in mittleren 
und kleinen Städten. Der Gemeindevorstand er¬ 
ledigt alle Geschäfte, die in nichtrevidierten Städten dem 
Bürgermeister persönlich übertragen sind. Durch beson¬ 
dere staatliche Verleihung ist ihm auch die Handhabung 
der Ortspolizei in ganz bestimmten Grenzen übertragen. 

4. Selbständige Gutsbezirke. 
Gewisse Gutsbezirke stehen außerhalb des Gemeinde¬ 

verbandes als selbständige politische Verwaltungs¬ 
bezirke, ſo vor allem die Kammer= und Rittergüter. 
Der Besitzer des selbständigen Gutsbezirkes hat im wesent¬ 

1 Zurzeit 3018.
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lichen die obrigkeitlichen Befugniſſe eines Gemeindevor— 

ſtandes, insbeſondere was Vertretung und Verwaltung, 
ſowie die Ortspolizei anlangt. 

5. Gemeindeverbände. 

Politische Gemeinden und selbständige Gutsbezirke 

können sich zur Erfüllung von Aufgaben, die auf dem 

Gebiete der Gemeindetätigkeit liegen (Errichtung von 

Sparkassen; Anstellung von Kassenrevisionsbeamten; Ver¬ 

sorgung mit Gas, Wasser, Elektrizität; Errichtung von 

Schulen u. a. m.), zu Gemeindeverbänden vereinigen, 

Schul- und Kirchgemeinden können zur Befriedigung 

ihrer Verwaltungsbedürfnisse an solchen teilnehmen. 

VI. Das Derfahren in Ver¬ 

Je nachdem die Behörde dem einzelnen anordnend 

bzw. verfügend entgegentritt oder sich vor ihr ein 

Streit zwischen zwei Parteien abspielt, den sie als 

Verwaltungsgericht zu entscheiden hat, unterscheidet 

man einfaches Verwaltungsverfahren und Ver¬ 

waltungsstreitverfahren (Parteistreitigkeiten des 
öffentlichen Rechts). 

Gegen die Beschlüsse, Verfügungen, Anordnungen 

und Entscheidungen der Verwaltungsbehörde erster In¬ 

stanz steht den Beteiligten das Rechtsmittel des Re¬ 

kurses zu — soweit nicht die Klage, der Einspruch, 

oder die Anfechtungsklage dagegen gegeben ist. 

Daneben ist es jedem, der sich durch irgend welche 

Alaßnahmen der Verwaltungsbehörde beeinträchtigt 

glaubt, unbenommen, bei der nächstvorgesetzten Behörde 

als der Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen. Das 

Merkel, Sächsische Bürgerkunde. 5
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drittinstanzliche Rechtsmittel ist die Anfechtungsklage, 
über die vom Oberverwaltungsgericht entschieden wird. 

Die Kreishauptmannschaften entscheiden in kollegialer 
Zusammensetzung als Verwaltungsgericht erster Instanz 
auf Klagen in Parteistreitigkeiten des öffentlichen Rechts. 

Gegen die Urteile der Kreishauptmannschaften steht den 
Parteien die Berufung an das Oberverwaltungsgericht zu. 

Die Behörden der inneren Verwaltung erheben für ihre 
Amtshandlungen Kosten (d. h. Gebühren und Auslagen.) 

Bückhständige Auslagen, Gebühren, Strafbeträge, Schul¬ 
geld=, Steuer=, Wasserzins=, Gaszinsforderungen u. dgl. 
werden im Wege der Jmangsvollitreckung beigetrieben. 

Die Zwangsvpollftrekung in das bewegliche Der: 
mögen erfolgt dur) Pfändung. 

It die Bfändung, wenn aud) nur teilweife, erfolglos 
gewesen, so ist der Schuldner verpflichtet, ein Verzeichnis 
jeines Bermögens vorzulegen, Jowie den Offenbarungs- 
eid vor dem zujtändigen Umtsgerichte dahin zu leiften, daß 
er nach bejtem Wiſſen fein Vermögen so vollständig an¬ 
gegeben babe, als er Dazu imijtande Jei. 

VII. Staatsangehörigkeit. 

Die Reichsangehörigkeit wird durch die Staats¬ 
angehörigkeit in einem Bundesstaate erworben und 
erlischt mit deren Verluste. Staatsangehörigkeit ist 
die Zugehörigkheit einer Person zu einem bestimmten 
Bundesstaate. Nur der Staatsangehörige besitzt Die 
bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte, das aktive 
und passive Wahlrecht bei Staats= und Gemeinde¬ 
wahlen, die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Amter. 
Das Gegenstück zum Staatsangehörigen (Staatsbürger) 
bildet der Ausländer; dieser hat Reine politischen Rechte. 

Jeder Staatsangehörige hat Anspruch auf Rechts¬ 
schutz; er besitzt das aktive und passive Wahlrecht zu
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den gesetzgebenden und sonstigen politischen Körperschafte: 

Die Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gelege, >: 

Schutz der persönlichen Freiheit, die Unverletzlichkeit de 
Eigentums, die Freiheit des religiösen Bebenntniie 
u. a. m. ist ihm gewährleistet. 

Den Rechten der Staatsbürger stehen aber au¬ 

Pflichten gegenüber: Achtung und Gehorsam gegen d 

Gesetze und Anordnungen der Obrigkeit, Wehrpflich 

Steuerpflicht, Schulpflicht, Pflicht zur Ubernahme öffen 
licher Ehrenämter. 

Die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaate wir 
erworben insbesondere durch: 

1. Abstammung. Durch die Geburt erwerben eh 
liche Kinder eines Deutschen die Staatsangehörigkeit de 

Vaters, uneheliche Kinder einer Deutschen die der Mutte 
2. Verheiratung. Die Frau erwirbt durch Ve 

heiratung mit einem Deutschen die Staatsangehörigke 
ihres Mannes und verliert damit ihre eigene. 

3. Aufnahme eines Deutschen. Die Staatsang 
hörigleit kann auch von der Behörde verliehe 

werden und es erfolgt die Aufnahme in den Staat 
verband dann, wenn der Nachjuchende bereits in eine: 

andern Bundesstaate staatsangehörig ist. 
4. Naturalifation von Ausländern bzw. ihre Al 

ftellung im Gtaatsdienfte ufw. Naturalifation ijt d 
„Aufnahme“ von Ausländern. 
Verloren geht die Staatsangehörigkeit insbejonde 

durch: 
1. Entlaſſung. Die Entlaſſung wird jedem Staat 

angehörigen erteilt, der nachweiſt, daß er in eine 
andern Bundesſtaate die Staatsangehörigkeit erlangt he 

2. Aufenthalt im Auslande. Deutſche, die ſi 

zehn Jahre lang ununterbrochen im Auslande aufhalte 

verlieren dadurch ihre Staatsangehörigkeit. 
3. Durch Heirat mit dem Angehörigen eines andeı 

Staates verliert eine Deutsche ihre Staatsangehörigke 

..-.(.. 
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VIII. Freizügigkeit. 

Jeder Deutsche darf innerhalb des Beiches frei ziehen 
und wohnen, d. h. an jedem Orte sich aufhalten oder 
niederlassen, wo er Wohnung sich zu verschaffen imstande 
ist; an jedem Orte Grundeigentum erwerben und Ge¬ 
werbe aller Art betreiben. 

In der Ausübung dieser Befugnisse darf der Deutsche 
Durch Reine Obrigkeit gehindert oder beschränkt werden; 
das Glaubensbekenntnis Spielt infoweit Reine Wolle. 
Ausländer dagegen können beliebig ausgewiejen werden, 
da ihnen Rein Recht zum Aufenthalt int Reiche zufteht. 

Eine Folge der Freizügigkeit ist, daß Reichsangehörige 
zum Verlassen des Reichsgebietes, zur Rückkehr dahin, 
sowie zum Aufenthalte und zu Beisen darin Keines Reise¬ 
papieres bedürfen. Reichsangehörige wie Ausländer 
bleiben jedoch verpflichtet, sich auf amtliches Erfordern 
über ihre Person genügend auszuweisen (Paß, Paßkarte). 
Pässe oder sonstige Reisepapiere haben Gültigkeit für das 
ganze Reichsgebiet. 

IX. Unterstützungswohnsitz und 
Armenwesen. 

Ein Anspruch auf öffentliche Armenunterstützung be¬ 
steht dann, wenn eine Hilfsbedürftigkeit auf anderem 
Wege nicht behoben werden kann. 

Die öffentliche Unterstützung Hilfsbedürftiger wird 
durch Ortsarmenverbände ausgeübt. Ihr Bezirk 
deckt ſich zumeist mit dem Gemeindebezirke. 

Die öffentliche Unterstützung hilfsbedürftiger Reichs¬ 
deutjcher, die endgültig zu tragen Rein Ortsarmenverband 
verpflichtet it (der jog. Landarmen), liegt den Land¬
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armenverbänden ob. In Sachſen hat der Staat die 
Verpflichtungen des Landarmenverbandes übernommen. 
und zwar wird er inſoweit tätig durch die Kreishaupt— 
mannſchaften. 

Der Ortsarmenverband hat nur dann eine Unter— 
ſtützungspflicht, wenn der ſeine Hilfe in Anſpruch Aeh— 
mende 1. tatsächlich hilfsbedürftig ist und 2. sich im 
Bezirke des Ortsarmenverbandes aufhält. 

Die erforderliche Unterstützung ist von demjenigen 
Ortsarmenverbande zu gewähren, in dessen Bezirke die 
Hilfsbedürftigkeit eingetreten ist. 

Endgültig unterstützungspflichtig ist der Ortsarmen¬ 
verband, in dessen Bezirke der Hilfsbedürftige seinen 
Unterstützungswohnsitz erworben hat. 

Der Unterstützungswohnsitz wird erworben durch: 
a) Aufenthalt. Wer innerhalb eines Ortsarmen¬ 

verbandes nach zurüchgelegtem 16. Lebensjahre 
ein Jahr lang ununterbrochen seinen gewöhn¬ 
lichen Aufenthalt gehabt hat, erwirbt dadurch in 
diesem den Unterstützungswohnsitz. 

b) Verehelichung. Die Ehefrau teilt vom Zeit¬ 
punkte der Eheschließung ab den Unterstützungswohnsitz 
des Mlannes. 

c) Abftammung. Eheliche Kinder teilen den Inter: 
tüßungswohnfig des Waters, nach jeinem Tode den der 
Mutter. 

Uneheliche Kinder teilen den Unterſtützungswohnſitz 
der Mutter. 

Der Verluſt des Unterſtützungswohnſitzes tritt ein durch: 

1. Erwerbung eines anderweitigen Unterſtützungs— 
wohnſitzes, 

2. einjährige ununterbrochene Abweſenheit nach zu— 
rückgelegtem 16. Lebensjahre. 

Zur Erſtattung der durch die Unterſtützung eines 
Hilfsbedürftigen erwachsenen Kosten sind verpflichtet: 

a) der Ortsarmenverband seines Unterstützungswohn¬ 

ſitzes,
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b) wenn ein Unterſtützungswohnſitz des Bedürftigen 
nicht zu ermitteln iſt, derjenige Landarmenverband, 
in deſſen Bezirke er ſich beim Eintritte der Be— 
dürftigkeit befand. 

Die Höhe der zu erstattenden Kosten richtet sich 
nach den am Orte der stattgehabten Unterstützung 
geltenden Grundsätzen. 

Jede Armenunterstützung ist nur als Vorschuß an¬ 
zusehen. Kommt ein Unterstützter durch äußere zufällige 
Glücksumstände, 3. B. durch Erbschaft, zu besserem Ver¬ 
mögen, so ist er verpflichtet, das genossene Almosen 
oder andere Unterstützung der Armenkasse wieder zu er¬ 
statten. 

Die Unterstützung der schon DBerarmten wird 
bewirkt durd Verabreihhung von Almosen (Geld oder 
Naturalien); Arankenpflege (Gewährung von ärztlicher 
Hilfe und Heilmitteln); Bekleidung; Begräbnis; 
Kindererziehung, Gewährung von Alnterkommen 
und Versorgung in Armenhäusern und Bezirksanstalten; 
Unterbringung von Geisteskranken usw. 

Dem Verarmten ist nur die unentbehrliche Unter¬ 
stützung zu gewähren; ist er arbeitsfähig, so soll er 
nach seinen Kräften zur Tätigheit und zu möglichst 
eigenem Erwerbe der unentbehrlichen Lebensbedürfnisse 
angehalten werden. 

Arbeitsscheue, die öffentliche Armenunterstützung be¬ 
ziehen, unterliegen dem Arbeitszwange in Armen¬ 
häusern oder Bezirksanstalten. 

Außerdem wird mit Haft bestraft, wer sich trotz der 
Aufforderung der Armenbehörde der Unterhaltspflicht 
denen gegenüber, zu deren Ernährung er verpflichtet ist, 
entzieht; ferner wer durch Spiel, Trunk oder Müßig¬ 
gang sich und die Seinen verwahrlost. 

In jedem Ortsarmenverbande besteht eine gemein¬ 
schaftliche Armenkasse für sämtliche den Zweckhen der 
öffentlichen Armenversorgung gewidmete Ausgaben.
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X. Beurkundung der Geburten, 
Heiraten und Sterbefälle. 

—.... 

Geburt, Tod und Verehelichung sind Tatsachen von 
großer rechtlicher Bedeutung, deshalb sorgt der Staat 
für ihre zweifelsfreie Feststellung. 

Diese Beurkundung des Personenstandes, die früher 
durch die kRirchlichen Behörden erfolgte, ist jetzt aus¬ 
schließlich auf die staatlich bestellten Standesbeamten 
übertragen. Die Beurkundung der Geburten, Heiraten 
und Sterbefälle erfolgt seitdem nur durch die Standes¬ 
beamten mittels Eintragung in die Geburts=, Heirats¬ 
und Sterberegister. 

Die Standesbeamten werden für bestimmte Bezirke 
angestellt. 

Jede Geburt eines Kindes ist innerhalb einer Woche 
dem Gtandesbeamten des Bezirks, in dem die Nieder: 
kunft stattgefunden bat, anzuzeigen. 

Eine Ehe kann redisgültig nur vor dem Gtandes- 
beamten gejchlojjen werden. 

Der Eheihliegung Joll ein Aufgebot vorausgehen, 
d. h. eine Öffentliche Bekanntmachung der beabjichtigten 
Eheschließung. 

Die Ehe wird dadurch geschlossen, daß die Verlobten 
vor dem Standesbeamten persönlich und bei gleichzeitiger 
Anwesenheit erklären, die Ehe miteinander eingehen zu 
wollen. Der Standesbeamte muß zur Entgegennahme 
der Erklärungen bereit sein. 

Hierauf ist die Eheschließung im Heiratsregister zu 
beurkunden. 

Jeder Sterbefall ist spätestens am nächstfolgenden 
Wochentage dem Standesbeamten des Bezirks anzu¬ 
zeigen, in welchem der Tod erfolgt ist. 

Über die Eintragung im Sterberegister stellt der
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Standesbeamte eine Beſcheinigung für die Beerdigung 
aus. 

Auch die Veränderung der Standesrechte ist vom 
Standesbeamten zu beurkunden. 

  

Xl. Gewerberecht. 

In der Gewerbeordnung ist der Grundsatz der Ge¬ 
werbefreiheit durchgeführt, d. h. im Deutschen Beiche 
ist der Betrieb eines Gewerbes jedermann frei gestattet. 
Der Betrieb einer ganzen Reihe von Gewerben ist aber 
an eine behördliche Erlaubnis gelnüpft bzw. sonstigen 
behördlichen Beschränkungen unterworfen. Zu diesen 
Gewerben gehören: 

1. Gewerbliche Anlagen, die für die Nachbarschaft 
oder das Publikum überhaupt erhebliche Nachteile, Ge- 
fahren oder Beläftigungen herbeiführen können, jo 
Gasanstalten, Schießpulverfabriken, Abdechereien, Dampf¬ 
Rejjelanlagen u. a. m. 

2. Gewerbe, die nur von dem ausgeübt werden dür- 
fen, der feine Befähigung dazu nadhmweift (Apotheker, 
Arzt, Hebamme). 

3. Gewerbe, zu deren Ausübung eine behördliche Er- 
laubnis (Ronzefjion) gehört; fo der Betrieb von Privat: 
krankenanftalten; Schauspielunternehmungen; Gastwirt¬ 
schaft, Schankwirtschaft, Branntweinkleinhandel; Pfand¬ 
leiher, Stellenvermittler. 

Die Gewerbeordnung unterscheidet stehenden Ge¬ 
werbebetrieb und Gewerbebetrieb im Umher¬ 
ziehen. 

Wer den Gewerbebetrieb im Umherziehen betreiben 
will, bedarf dazu eines Wandergewerbescheines. 

Der Besuch der Miessen, Jahr= und Wochenmärkte, 
sowie der Kauf und Verkauf auf ihnen steht einem jeden 
mit gleichen Befugnissen frei; es ist hierfür insbesondere 
kein Wandergewerbeschein nötig.
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Diejenigen, welche ein Gewerbe ſelbſtändig betreiben, 
können zur Förderung der gemeinsamen gewerblichen 
Interessen zu einer Innung zusammentreten. 

Die Aufgaben der Innung, ihre Berwaltung und die 
Rechtsverhältnisse ihrer Mitglieder sind durch das 
Statut zu regeln. 

Auf Antrag der Mehrheit der beteiligten Gewerbe: 
treibenden kann bejtimmt werden, daß innerhalb eines 
bejtimmten Bezirkes fämtliche Gewerbetreibende, die das 
gleiche Handwerk oder verwandte Handwerke ausüben, 
einer Innung als Mitglieder angehören müljen 
(Zwangsinnung). 

Die Befugnis zum selbständigen Gewerbebetriebe be¬ 
greift das Recht in sich, in beliebiger Anzahl Gesellen, 
Gehilfen und Arbeiter jeder Art zu halten. Der Arbeits¬ 
vertrag, d. h. die Festsetzung des Verhältnisses der ge¬ 
werblichen Arbeiter zu ihren Arbeitgebern, ist Gegen¬ 
stand freier Ubereinkunft (lim Zweifel gilt 14tägige 
Kündigung); zum Arbeiten an Sonn= und Festtagen 
können die Gewerbetreibenden die Arbeiter jedoch 
nicht verpflichten, ausgenommen zu gesetzlich auch an 
diesen Tagen erlaubten Arbeiten. 

Ninderjährige dürfen als Arbeiter nur beschäftigt 
werden, wenn sie mit einem Arbeitsbuche versehen sind. 

In gewerblichen Betrieben mit über 10 Arbeitern 
dürfen Kinder unter 13 Jahren überhaupt nicht be¬ 
schäftigt werden; Kinder über 13 Jahre nur dann, wenn 
sie nicht mehr zum Besuche der Volksschule verpflichtet 
sind. Die Beschäftigung von Kindern unter 14 Jahren 
darf die Dauer von 6 Stunden täglich nicht über¬ 
schreiten. 

Junge Leute zwischen 14 und 16 Jahren dürfen nicht 
länger als 10 Stunden täglich beschäftigt werden. 

Zwischen den Arbeitsstunden müssen regelmäßige 
Pausen gewährt werden. 

Arbeiterinnen, erwachsene und jugendliche, dürfen 
nicht in der Nachtzeit von 8 Uhr abends bis 6 Uhr 
morgens und am Sonnabend sowie an Vorabenden der
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Festtage nicht nach 5 Uhr nachmittags beschäftigt 
werden. 

Welcher Betrieb als Fabrik anzusehen ist, ist in jedem 
Falle besonders festzustellen. Die Merhmale des Fabrik¬ 
betriebes sind folgende: 1. Die vorwiegend kaufmännische 
Tätigkeit des Unternehmers im Gegensatze zur tech¬ 
nischen des Gehilfen. 2. Die Arbeitsteilung unter den 
Gehilfen. 3. Die große Arbeiterzahl. 4. Die große 
Ausdehnung der Betriebsräume und der sonstigen Be¬ 
triebseinrichtungen. 5. Die umfangreiche Verwendung 
von Kraft= und Arbeitsmaschinen. 6. Der große Umfang 
der Wroduktion. 7. Das Arbeiten auf Vorrat. 

Für jeden Betrieb, in dem in der Regel mindestens 
20 Arbeiter beschäftigt werden, ist eine Arbeitsordnung 
zu erlassen und auszuhängen. 

Der Arbeitslohn ist bar auszuzahlen. 
Die Gewerbeunternehmer sind verpflichtet, die Arbeits¬ 

räume, Betriebsvorrichtungen, Mafchinen und. Gerät- 
Ihaften jo einzurichten und zu unterhalten und den Ber 
trieb jo zu regeln, daß die Ürbeiter gegen Gefahr für 
Leben und Gejundheit jomweit als möglich geschützt sind. 

In offenen Berkaufsitellen ift den Gehilfen, Lehrlingen. 
und Arbeitern innerhalb der täglichen Arbeitszeit eine 
angemejfene Mittagspaufe und nad) der Beendigung der 
Arbeit eine ununterbrodyene Ruhezeit von mindestens 
zehn Stunden zu gewähren. 

Von 9 Uhr abends bis 5 Uhr morgens müflen offene 
Verkaufsstellen für den geschäftlichen Verkehr geschlossensein. 

Auf Antrag Rann der Achtuhrladenschluß einge¬ 
führt werden. 

Lehrlinge können in jedem Gewerbe= oder Handels¬ 
betriebe gehalten werden, in Fabriken, Werkstätten so¬ 
wohl wie in Berhkaufsstellen. 

In Handwerksbetrieben fteht die Befugnis zur An¬ 
leitung von Lehrlingen und zur Führung des Meifter: 
titels nur denjenigen unbejcholtenen Personen zu, die 
das 24. Lebensjahr vollendet und eine Mleifterprüfung 
beitanden haben.
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Der Lehrvertrag ist schriftlich abzuschließen. 
Die Lehrzeit foll in der Negel drei Jahre dauern, sie 

darf den Zeitraum von vier Jahren nicht überfteigen. 
Nad) Beendigung des Lehrverhältniffes Hat der Lehr: 

herr dem Lehrling ein Zeugnis auszujtellen. Innungen 
\tellen dafür Vehrbriefe aus. 

Der Lehrling foll jih nad Ablauf der Lehrzeit der 
Gejellenprüfung unterziehen. 

. Das Kinderschutzgesetz verbietet eine Kinderbeschäfti¬ 
gung, die die Gefahr übermäßiger Ausbeutung und 
gesundheitlicher Schädigung der Kinder nahelegt. 

An Sonn= und Feiertagen ist jede Kinderbeschäftigung 
verboten. 

Die Beschäftigung von Kindern darf nicht länger als 
drei, während der Schulferien vier Stunden täglich 
dauern. 

Die Beschäftigung eines Kindes ist nur gestattet, 
wenn dem Arbeitgeber zuvor für das Kind eine Arbeits¬ 
karte eingehändigt ift. 

Die Aufficht über die Durchführung fämtlider Ar— 
beiterschutzbestimmungen ist neben den Polizeibehörden 
besonderen, wissenschaftlich ausgebildeten Beamten, den 
Gewerbeinspektoren übertragen; sie haben hierbei das 
Recht, die Betriebe jederzeit zu revidieren, auch nachts. 

Die Entscheidung von Streitigkeiten zwischen gewerb¬ 
lichen Arbeitern und ihren Arbeitgebern ist besonderen 
Gerichten, den Gewerbegerichten, übertragen. 

Ihre Zuständigkeit umfaßt die Streitigkeiten über 
Antritt, Fortsetzung und Auflösung des Arbeitsverhält¬ 
nisses, Müchgabe von Zeugnissen, Arbeitsbüchern, An¬ 
sprüche auf Schadensersatz oder Zahlung einer Vertrags¬ 
strafe usw. 

Das Gewerbegericht besteht aus vier je zur Hälfte 
von Arbeitern und Arbeitgebern aus ihrer Mlitte ge- 
wählten Beiligern und einem von der Gemeindenerire- 
tung gewählten Worligenden, der weder Arbeiter noch 
Arbeitgeber jein darf. 

Die Raufmannsgerichte jind in bezug auf Organi-
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ſation, Zuſtändigkeit und Verfahren entſprechend den 
Gewerbegerichten geregelt. In der Regel iſt der Vor— 
ſitzende des Gewerbegerichts auch Vorſitzender des Kauf— 
mannsgerichts. 

—— — 

XII. Geſindeweſen. 

Dienſtboten ſind keine gewerblichen Arbeiter. 
Der Geſindevertrag kann mündlich oder ſchriftlich ab— 

geſchloſſen werden. Es gilt monatliche Kündigung. 
Minderjährige bedürfen zur Eingehung eines Geſinde— 

dienstverhältnisses der Einwilligung des gesetzlichen Ver¬ 
treters. 

Ist der Dienstvertrag abgeschlossen, so ist die Herr¬ 
schaft verpflichtet, das Gesinde anzunehmen und letzteres, 
den Dienst zur bestimmten Zeit anzutreten. "6 

Jede zum ersten Male in Dienst tretende Person 
muß mit einem Gesindezeugnisbuche, dem sog. Dienst¬ 
buche, versehen sein. Ein Zeugnis über die Dienstdauer 
und das Verhalten, namentlich Fleiß und Ehrlichkeit, 
hat die Dienstherrschaft nur auf ausdrücklichen Wunsch 
des Dienstboten beizufügen. 

AM. Arbeiterverficherung. 

Ein weiterer Zweig des „Urbeiterrechtes" ift Die Arbeiter- 
verjicherungsgejeßgebung der achtziger Jahre. Es galt, 
den unjelbjtändigen Arbeitern, die niemals zu jelbjtändigen 
Unternehmern werden können, wie 3. B. in den Fabriken, 
im Handwerke, dem Handelsgewerbe und der Landwirt: 
ſchaft, ſondern die jich stets in einem Abhängigkeits=(Lohn= 
Derhältniffe befinden, einen Erfaß zu gewähren für die
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fehlende materielle Unabhängigkeit und die hieraus er— 
wachsende Möglichkeit, sich günstigere Daseinsbedingungen 
zu schaffen. Diese Aufgabe, die Bismarck in die Worte 
kleidete: „Geben Sie dem Arbeiter, solange er gesund 
ist, Arbeit; wenn er krank ist, Pflege; wenn er alt 
ist, Bersorgung!" hat die deutsche Arbeiterversicherungs¬ 
gesetzgebung in bewunderungswürdiger Vollkommenheit 
gelöst. Ihr Grundgedanke ist der: Die Fürsorge für die 
erwerbsunfähigen Arbeiter darf weder den Arbeitern allein 
aufgelegt werden — denn die Arbeiter sind die wirt¬ 
schaftlich Schwachen —, noch aber der Gesamtheit, dem 
Staate — denn das wäre eine ungerechtfertigte Bevor¬ 
zugung einer einzelnen Volksklasse. Die Versicherungs¬ 
lasten sind vielmehr teils von den Arbeitern, teils von 
den Arbeitgebern zu tragen, mit anderen Worten, die 
Arbeiterfürsorge gehört mit zu den Kosten der Pro¬ 
duktion. 

Die Arbeiterversicherung umfaßt 3 Gebiete: 1. Kran¬ 
ken-, 2. Unfall=, 3. Invaliden= und Hinterbliebenen¬ 
versicherung. Die Beichsversicherungsordnung von 1911 
regelt das gesamte Arbeiterversicherungswesen. 

Die Bezeichnung „Arbeiterversicherung“ ist übrigens 
nicht ganz zutreffend, da nicht nur gewerbliche Arbeiter 
beteiligt sind. Die Beichsversicherungsordnung bezieht 
insbesondere auch die landwirtschaftlichen Arbeiter, 
das Gesinde und die Hausgewerbetreibenden in 
den Kreis der Krankenversicherungspflichtigen. 

1. Krankenversicherung. 

Krankenversicherungspflichtig sind: 
Arbeiter, Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Dienstboten; 

Betriebsbeamte, Werkmeister und andere Angestellte in 
ähnlich gehobener Stellung; Handlungsgehilfen und =lehr¬ 
linge, Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken; Bühnen¬ 
und Orchestermitglieder; Privatlehrer und Erzieher; Haus¬ 
gewerbetreibende; Schiffer — dafern fie unter 2500 „# 
Jahreseinkommen haben.
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Alle die Genannten sind versichert in den Kranken¬ 
kassen, das ist in den Orts=, Land=, Betriebs=, 
Innungskbrankenkassen, den Knappschaftlichen 
Krankenkassen, Ersatzkassen. 

Die Kosten der Krankenversicherung werden durch 
Beiträge aufgebracht, die vom Arbeitgeber zu ½, von 
den Bersicherten zu /83 zu tragen sind. 

Die baren Leistungen der Kasse werden nach einem 
Grundlohn bemessen. 

Voraussetzung für den Anspruch auf Kranbengeld ist 
Arbeitsunfähigkeit, d. h. die durch Krankheit her- 
beigeführte Arbeitsbehinderung. 

Es wird Krankenhilfe längstens 26 Wochen lang 
von Beginn der Krankheit bzw. des Krankengeldbezuges 
an gewährt, Krankengeld (der halbe Grundlohn für 
jeden Arbeitstag) oder Krankenhauspflege samt Haus¬ 
geld für die Angehörigen, ferner Wochenhilfe für Wöch¬ 
nerinnen und Sterbegeld. Weit über 300 Millionen 
MAark werden jährlich für Krankenentschädigungen auf¬ 
gewendet. 

2. Unfallversicherung. 

Auch die Unfallversicherung ist Zwangsversicherung. 
Sie zerfällt in Gewerbe=, landwirtschaftliche und See¬ 
Unfallversicherung. 

Der Kreis der versicherungspflichtigen Betriebe ist hier 
bedeutend weiter als bei der Krankenversicherung; die 
Zahl der Versicherten ist deshalb auch doppelt so groß 
als bei dieser (25 Millionen Personen). Versicherungs¬ 
pflichtig sind allgemein alle Arbeiter und diesenigen Be¬ 
triebsbeamten, Werkmeister, Techniker usw., die unter 
5000 #4 Jahresverdienst haben. 

Die Träger der Unfallversicherung sind die Berufs¬ 
genossenschaften, d. h. Vereinigungen von Betriebs¬ 
unternehmern gleicher oder verwandter Industriezweige 
(Textil=, Holzindustrie=, Baugewerks=, Lagereiberufsge¬ 
nossenschaft u. a. m.).
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Die Mittel zu den Entschädigungsleistungen werden 
durch Beiträge lediglich der Unternehmer aufgebracht, 
und zwar im sog. Umlageverfahren. 

Die oben genannten Arbeiter, Betriebsbeamten usw. 
sind versichert gegen Betriebsunfälle, wenn diese den 
Tod zur Folge gehabt haben oder wenn ihre JFolgen 
für die Gesundheit oder Erwerbsfähigkeit nach 13 Wochen 
noch nicht beseitigt sind. Für die ersten 13 Wochen ist 
der Verletzte auf seine Krankenkasse angewiesen, bei 
längerer Krankheit trägt pie Berufsgenossenschaft die 
Heilungskosten; sie gewährt ferner eine Unfallrente auf 
die Dauer der Erwerbsunfähigkeit (Voll= und Teilrente). 
Bei tödlichen Unfällen wird ein Sterbegeld und Rente 
an die Hinterbliebenen gewährt. Insgesamt werden 
jährlich etwa 170 Millionen Mark an MNente ge¬ 
währt. 

3. Invaliden= und Hinterbliebenen¬ 
versicherung. 

Auf den Fall der Invalidität und des Alters so¬ 
wie zugunsten der Hinterbliebenen vom vollendeten 
16. Lebensjahre an besteht auch eine Versicherung. 

Die Träger der Versicherung sind die Versicherungs¬ 
anstalten; für Sachsen die in Dresden unter Aussicht 
des Kgl. Landesversicherungsamtes. 

Die Mittel werden von den Arbeitgebern und Ar¬ 
beitern zu gleichen Teilen aufgebracht; desgleichen 
gewährt das Reich zu jeder Rente, jedem Witwengeld 
einen festen Zuschuß von 50 M. Der Arbeitgeber zahlt 
den ganzen Betrag und kürzt den Urbeitern die auf Jie 
entfallende Hälfte am Lohn. Die Krankenkaffen ziehen 
die Beiträge ein, die nad) fünf Lohnklafjfen abgejtuft 
sind. 

Gegenstand der Versicherung ist die durch Invalidität 
oder hohes Alter verursachte dauernde Erwerbsunfähig¬ 
keit. Die Invalidität muß so weit gehen, daß der In¬ 
valide nicht mehr imstande ist, ½8 dessen zu erwerben,
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was hörperlich und geistig gesunde Personen derselben 
Art mit ähnlicher Ausbildung in derselben Gegend durch 
Arbeit zu verdienen imstande sind. 

Wer invalid ist, erhält eine Invalidenrente. 
Altersrente erhält der Versicherte vom vollendeten 

70. Lebensjahre an, auch wenn er noch nicht invalide ist. 
Weiter werden Hinterbliebenenrenten gezahlt, und 

zwar Witwen= und Witwerrente, Waisenrente, 
Witwengeld und Waisenaussteuer. 

Um die infolge einer Erkrankhung drohende Invali¬ 
dität eines Versicherten oder einer Witwe abzuwenden, 
kann die Versicherungsanstalt ein Heilverfahren ein¬ 
leiten, ihn insbesondere in einem Krankenhause oder 
einem Genesungsheime unterbringen. Zurzeit beziehen 
weit über 1 Million Personen Invaliden= und Alters¬ 
renten im Betrage von über 200 Millionen Mlark 
jährlid). 

Insgesamt sind bis jetzt für die deutsche Arbeiter¬ 
versicherung über 10 Milliarden Mlark aufgebracht und 
verwendet worden. Das Deutsche Reich wird durch die 
Invalidenversicherung mit etwa 60 Millionen Mark 
Zuschüssen zu den Renten belastet. 

Versicherung für Angestellte. 

Angestellte in leitender Stellung, Betriebsbeamte, Werk¬ 
meister und Bureauangestellte in leitender Stellung, Hand¬ 
lungs= und Apothekergehilfen, Bühnen= und Orchestermitglieder, 
Lehrer, Erzieher u. a. m. sind in der Angestelltenversicherung 
zu versichern, dafern ihr Stelleneinkommen jährlich 5000 M. 
nicht übersteigt und sie bei Beginn der Versicherung das 
60. Lebensjahr noch nicht erreicht haben. 

Die Versicherung ist begründet für Berufsunfähigkeit 
und Alter, sowie zugunsten der Hinterbliebenen. 

Die Mittel für die Versicherung werden von den Arbeit¬ 
gebern und den Versicherten zu gleichen Teilen aufgebracht. 

Träger der Versicherung ist die Reichsversicherungs¬ 
an stalt für Angestellte.
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XIV. Bauwesen, Wegerecht, 
Bergbau, Wasserrecht. 

1. Bauwesen. 

. Die Art und Weise, wie einer mit seinem Grund¬ 
eigentume zu verfahren hat, unterliegt wesentlich bau¬ 
polizeilichen Schranken. 

Soll ein unbebautes Gelände der Bebauung er¬ 
schlossen werden, so bedarf es hierzu in der Regel eines 
ortsgesetzlich festgestellten, vom Mlinisterium des Innern 
genehmigten Bebauungsplanes. 

Das Land zu den durch Bebauungs= oder Fluchtlinien¬ 
plan festgestellten Straßen hat jeder Anbauende entlang 
seines Grundstüchs auf eigene Kosten zu beschaffen und 
pfand= und oblastenfrei an die Gemeinde unentgeltlich 
abzutreten und, falls die Gemeinde dies nicht selbst über¬ 
nimmt, als Straße herzustellen und zu beschleusen. 

Wer eine den gesetzlichen Erfordernissen genügende 
Straße angelegt hat, ist indessen berechtigt, anteilige 
Erstattung seiner Kosten von den später Anbauenden 
zu verlangen. 

Wenn die angemessene Bebauung eines im Bereiche 
eines Bebauungsplanes befindlichen Geländes durch 
Lage, Form oder Flächeninhalt der Grundstücke ver¬ 
hindert oder erschwert wird, so kann zur Gewinnung 
geeigneter Bauftellen eine NMeuverteilung des Geländes 
im Umlegungsverfahren auch gegen den Willen der 
Eigentümer stattfinden. 

Noch weiter geht die Enteignung. Zur Verbreite¬ 
rung, Anlegung und Durchführung von Ortsstraßen 
und Plätzen, zu Brücken=, Ufer=, Schleusen=, Wasser¬ 
leitungsbauten usw. kann mit Genehmigung des Mlini- 
ftertums des Innern aud wider den Willen des 
Eigentümers gegen Entfchädigung das benötigte Grund- 

Merkel, Sähfifche Bürgerkunde. 6



82 XIV. Bauweſen, Wegerecht, Bergbau, Waſſerrecht. 

eigentum enteignet oder eine Dienſtbarkeit ihm auferlegt 
werden, soweit dies das öffentliche Interesse fordert. 

Jedes zu bebauende Grundstück muß an einem öffent¬ 
lichen Fahrwege liegen oder durch einen Zugangsweg 
mit diesem verbunden sein. 

Bei der Errichtung des Gebäudes ist darauf zu achten, 
daß Nachbargrundstüche nicht durch Rauch, Wasserver¬ 
unreinigungen, Gase u. dgl. geschädigt oder belästigt werden. 

Bauliche Herstellungen, die dem Orte zur offenbaren 
Unzierde gereichen, können untersagt werden. 

Darüber, ob in offener oder geschlossener Reihe ge¬ 
baut werden darf, ist durch Ortsgesetz Bestimmung zu 
treffen. Bei geschlossener Bauweise sind die Gebäude in 
der Regel unmittelbar aneinander zu bauen. 

An Straßen stehende Gebäude dürfen nicht mehr als 
22 m Höhe erhalten. Dabei soll in der Regel die Ge¬ 
bäudehöhe die Straßenbreite nicht überschreiten. 

Jeder Bau und jeder Abbruch von Gebäuden oder 
Gebäudeteilen ist der Baupolizeibehörde anzuzeigen und 
bedarf ihrer Genehmigung. Vor deren Erteilung darf 
mit der Grundlegung und sonstigen Ausführung des 
Baues oder mit dem Abbruche nicht begonnen werden. 

Die Bauanzeige ist bei der Baupolizeibehörde anzu¬ 
bringen, also in revidierten Städten beim Stadtrate, 
im übrigen bei der Amtshauptmannschaft. 

Jeder Bau ist nach seiner Vollendung vor der In¬ 
gebrauchnahme einer besonderen Schlußprüfung durch 
die Baupolizeibehörde zu unterwerfen; ihr gehen in der 
Regel eine Grund= und eine Rohbauprüfung, sowie 
Zwischenbesichtigungen voraus. 

Wer ein Gebäude oder einen Teil benutzt oder ande¬ 
ren zur Benutzung überläßt, ehe die Ingebrauchnahme 
für zulässig erklärt worden ist, wird bestraft. 

2. Wegerecht. 

BNach ihrer Bestimmung zerfallen die Wege in öffent¬ 
liche und private. Offentliche Wege sind für den ge¬
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meinen Gebrauch bestimmt und können diesem nicht ent¬ 

zogen werden. Offentliche Wege, die dem Durchgangs¬ 

und Fernverkehre dienen, heißen Landstraßen; diese sind 

in der Regel vorschriftsmäßig ausgebaute Kunststraßen 

(Chausseen). Offentliche Wege, die nur den Verkehr 

zwischen Nachbarorten vermitteln, heißen Verbindungs¬ 

(Kommunihations=) Wege. 

Die öffentlichen Wege teilt man nach der Unter¬ 
haltungspflicht ein in Staatsstraßen, Kommuni¬ 

kationswege und Wege für den inneren Orts¬ 

verkehr. # 

Wege für den inneren Ortsverkehr hat jede 
Gemeinde selbst zu beschaffen und zu unterhalten. 

Die Wegepolizei wird durch die Amtshauptmannschaft, 
auf städtischen Straßen durch den Stadtrat (Straßen¬ 
polizeiordnungen) ausgeübt. Sie umfaßt die Sorge für 
die ordnungsmäßige Herstellung und Erhaltung der 
Wege durch die Verpflichteten sowie den Schutz der 
Wege und des Verkehrs darauf. 

3. Bergbau, 

Der Bergbau ift für frei erklärt, d. h. die Auf¬ 

fuchung und Gewinnung von metalliihen Mineralien 

— Gold, Silber, Kupfer, Wickel, Zinn, Zink, Blei, 

Eifen, Kobalt, Schwefel u. a. m. — fteht unter Beob- 
achtung der bergrechtlichen Borfchriften jedermann frei. 

Die Kohlen gehören in Sadjen dem Grundeigentümer. 
Die Gewinnung von Stromsalz, Abraumsalzen und 
Radium ift dem Staate vorbehalten. 

Das Bergamt erteilt duch die Verleihung das 
Recht, innerhalb des Grubenfeldes die in der Verleihung 
ausdrücklich bezeichneten metallischen Mineralien aufzu: 
fuchen, zu gewinnen, aufzubereiten und die dazu erforder: 
lihen Vorrichtungen zu treffen (Bergbauredt). 

Die Bergwerke werden zumeist von Aktiengesell¬ 
schaften oder besonderen bergrechtlichen Gesellschaften, 

6*
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den Gewerkschaften, betrieben. Der staatliche Erz¬ 
bergbau in Freiberg wird eingestellt, indessen steht die 
dortige Bergakademie noch in Blüte. 

4. Wasserrecht. 

Die Benutzung und Unterhaltung der fließenden Ge¬ 
wässer unterliegt der Aufsicht des Staates. 

Fließende Gewässer sind alle Wasserläufe, die sich 
in einem natürlichen oder künftlichen Bette ftändig 
bewegen — aljo Ströme, Flüffe, Bäche, Quellen, Grund: 
waſſer, Wasserleitungen. 

Das fliegende Wafjer gehört in der Negel niemand; 
die Allgemeinheit Hat das Autzungsrecht daran. 

Jedermann darf das fliegende Gemwäjfer zu häuslichen 
und wirtjchaftlihden Zwecken gebrauchen, foweit dies 
ohne Nachteil für den Wasserlauf und ohne Verlegung 
von Nechten oder berechtigten Interessen Dritter ge¬ 
\hehen kann. Dieser Gemeingebrauch erstreckt sich auf 
Schöpfen, Waschen, Baden, Tränken, Eislaufen, Kahn¬ 
fahren u. dal. 

Sede über den Gemeingebraud hinausgehende Sonder: 
nußung bedarf der behördlichen Erlaubnis. 

Die Unterhaltung des fließenden Gewäfjers liegt 
an fi) jedem Anlieger ob. Soweit das öffentliche 
Interesse in Frage kommt, vereinigen fich die Unlieger 
in den amtshauptmannfcaftlichen Bezirken zu den Unter- 
haltungsgenoſſenſchaften. 

Wasserpolizeibehörden sind die Amtshauptmann¬ 
schaften je für ihren Bezirk. 

Die wasserrechtlichen Berhältnisse, Autzungsrechte u. dgl. 
werden im Wasserbuche eingetragen. Das Wasserbuch 
ähnelt dem Grundbuche.
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XV. AcKkerbau, Viehzucht, Forst¬ 
und Jeldwesen, Jagd, Fischerei. 

1. Ackerbau. 

In der Landwirtschaft ist etwa ½ der Bevölkerung 
des Deutschen Reiches tätig, in Sachsen nur 11 %%, sie 
dechkt noch /8 des gesamten deutschen Getreidebedarfs 
und liefert das NRohmaterial für viele Gewerbe Die 
Randwirtfchaft Iebensfähig zu erhalten, ijt eine Haupt: 
aufgabe des Gtantes, damit wir nit — zumal im 
Kriegsfalle — auf die unzuverläjfige Einfuhr aus dem 
Auslande angemiefen find. Die Landbevölkerung ift 
zudem weitaus gejünder als die tädtijche; fie liefert Die 
beiten Soldaten, aus ihr erjeßt jich Die in der Indujtrie 
verbrauchte Volkskraft immer wieder neu. 

In Sadjen vertritt der Zandeskulturrat unter Auf- 

jiht des Minifteriums des Innern die Snterejjen der 
Land= und Forstwirtschaft sowie des Acherbaues. Land¬ 
wirtschaftliche Hochschulen bilden tüchtige Landwirte heran. 
Einer Zersplitterung des bäuerlichen Grundbesitzes ist in 
Sachsen durch gesetzliche Beschränkung der Teilbarkeit 
des Grundbesitzes vorgebeugt. Fast alle bäuerlichen 
Lasten sind teils aufgehoben, teils werden sie durch Geld¬ 
renten (Randrentenbank) allmählich abgezahlt. Die land¬ 
wirtschaftlichen Vereine sind in den fünf Kreisvereinen 
zusammengefaßt. 

2. Biehzucht. 

Mit der Landwirtschaft eng verbunden ist die Vieh¬ 
zucht, die mancherlei landwirtschaftliche Erzeugnisse (Futter, 

Stroh u. dgl.) verbraucht und dafür Dünger liefert. Die 
Viehzucht erzeugt ferner die wichtigen Volksnahrungs¬ 
mittel Milch und Fleisch. Um die Rinder zu veredeln, 
bestehen Bullenhaltungsgenossenschaften. Die Landes¬
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beschälanstalt stellt Hengste zur Hebung der Pferdezucht 
zur Verfügung. Der Hufbeschlag darf nur durch geprüfte 
Hufschmiede ausgeführt werden. Dem Tierheilwesen und 
der Viehseuchenpolizei wird größte Aufmerkjamkeit ge- 
widmet. 

3. Forstwesen. 

Der Wald liefert Brenn=, Autz= und Bauholz, er be¬ 
herbergt jagdbare Tiere, er sammelt Regen= und Schnee¬ 
wasser an und verhindert so ein allzu rasches Austrochnen 
des Bodens, er gleicht Temperaturschwankungen aus und 
bietet, zumal den Städtern, Erholung und Ruhe. Die 
Pflege des Forstwesens ist deshalb auch eine wichtige 
Aufgabe der Allgemeinheit, des Staates. 

Das Staatsforstwesen ist eingehend geregelt. Die 
Staatsforsten sind in Forstbezirke, die von Oberforst¬ 
meistern verwaltet werden, und in Staatsforstreviere ein¬ 
geteilt, die den Revierverwaltern (Oberförstern) unter¬ 
stehen. Auf der Forstakademie zu Tharandt werden 
die höheren Staatsforstbeamten herangebildet. Beichlich 
ein Viertel des sächsischen Staatsgebietes ist Wald, da¬ 
von fast die Hälfte Staatswald. 

Waldschutz. Jeder Waldeigentümer ist verpflichtet, in 
seiner Waldung die zur Abwehr und Vertilgung forstschäd¬ 
licher Insekten (Nonne) dienenden Maßregeln zu treffen. 

Forstschutz. Unter Forstschutz versteht man die poli¬ 
zeilichen Alaßregeln, die zur Verhütung von Holzdieb- 
stählen, Forst= und Jagdfreveln usw. getroffen werden. 
Er wird in Staatswaldungen von den Oberförstern und 
ihrem Personale ausgeübt. 

Feld= und forstpolizeiliche Vergehen gehören vor die ordent¬ 
lichen Gerichte. 

4. Jagd. 
Das Jagdrecht ist zwar ein Ausfluß des Eigentums 

am Grund und Boden, indessen darf es nicht jeder Grund¬ 
eigentümer selbständig ausüben. Der Wildstand würde 
sonst bald vernichtet sein.
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Meist sind alle Grundſtücke einer Gemeinde zu eint 
gemeinſchaftlichen Jagdbezirke vereinigt. 

Die Eigentümer der zu einem Jagdbezirke vereinig: 
Grundstüche bilden die Jagdgenossenschaft. D: 
beschließt über die Verpachtung der Jagd usw. Die E 
nossenschaft wählt aus ihrer Mitte einen (Jagd=) Vorftar 

Wer die Jagd ausüben will, muß eine auf sein 
Aamen lautende Jagdkarte beſitzen, die von der Am 
hauptmannſchaft bzw. dem Stadtrate ausgeſtellt wi 
Aur ganz bestimmte, als jagdbar bezeichnete Tie 
dürfen erlegt werden, und zwar auch nur innerhalb s 
wisser Zeiten, jedenfalls außerhalb der Schonzeit. F 
Raubtiere besteht Keine Schonzeit. Die nützlichen Vör 
sind durch ein besonderes Reichsgesetz geschützt. 

Für den durch Wild an Grundstücken verursachten (Wil 
Schaden haftet der Jagdberechtigte (ev. die Jagdgenosse 

schaft). 

5. Fischerei. 

Das Recht zu fischen und zu krebsen fteht in g 
schlossenen Gewässern dem Grundeigentümer zu. 
fließenden Gewässern steht das Fischereirecht den A 
liegern zu, in der Oberlausitz den Gutsherrschaften, 
den öffentlichen Flüssen dem Staate. 

Steht das Fischereirecht einer Gemeinde zu. so de 
die Fischerei nur im Wege der Verpachtung oder dun 
einen angestellten Fischer ausgeübt werden. Wer auf 
dem Fischereiberechtigten fischen will, muß eine von diese 
ausgejtellte, von der Ortspolizeibehörde beglaubigte File 
karte bejiten. 

XVI. Induſtrie und Bandel. 

Die geſamte gewerbliche Tätigkeit eines Landes wi 
zusammengefaßt in dem Begriff Industrie. Die c 
werblichen und industriellen Interessen werden geschn# 
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durch) die Gewerbeordnung; vgl. ©. 72 ff. Sadjen it 
Anduftrieland; faft 60°%/o feiner Bevölkerung find in der 
Industrie tätig. Das gleichzeitige Worhandenfein von 
Metallen und Kohle, die zentrale Lage Sadjens und 
das weitverzweigte sächsische Eisenbahnnetz ermöglichten 
einen ungeahnten Ausschwung. Hausindustrie und Fabrik¬ 
betrieb gehen Hand in Hand. Es gibt Betriebe für 
die Erzeugung von Maffenprodukten, Halbfabrikaten 
(Spinnereien), Mafcdinen, Geräten und Werkzeugen, des- 
gleichen Weredelungsbetriebe (fremde Sabrikate werden 
3.8. gebleicht, gefärbt, appretiert, Den mit der fort: 
schreitenden Industrialisierung Sachsens verbundenen Ge¬ 
fahren wird durch soziale Maßnahmen (Arbeiterkolonien, 
Wohnungsaufsicht, Verbesserung der Fabrikhygiene u. a. .) 
nach Möglichkeit vorgebeugt. 

Heben der Induftrie hat das Handwerk feine Be- 
deutung behauptet und wird überall da immer blühen, 
wo besondere Einsicht und Geschichlichkeit „erfordert 
wird. 

Der Handel ist die gewerbsmäßige Tätigkeit, die Güter 
einkauft und wieder veräußert und dadurch Gewinn zu 
erzielen sucht. Man unterscheidet Großhandel von Kauf¬ 
mann zu Kaufmann und Klein=(Detail=) Handel zwischen 
Kaufmann und Konsumenten. Weiter unterscheidet man 
Binnenhandel und Außenhandelj der letztere zerfällt in 
Einfuhr= und Ausfuhrhandel. Heutzutage herrscht der 
Grundsatz der Handelefreiheit gleich dem der Gewerbe¬ 
freiheit. Das Deutsche Reich schließt mit den auslän¬ 
dischen Staaten Handelsverträge ab, um sich gegen Zoll¬ 
erhöhungen zu schützen; oft wird die sog. Meistbegünsti¬ 
gungsklausel eingeräumt. Das Handelsrecht ist im 
Handelsgesetzbuch geregelt, die Börsen vermitteln den 
Geldverkehr. Zur Wahrung der Interessen des Han¬ 
dels und der Industrie dienen die Handels= und Ge¬ 
werbekammern in Leipzig, Chemnitz, Plauen, Dresden 
und Zittau. Sie unterstützen die Behörden in der För¬ 
derung des Handels und der Industrie durch Anregungen 
und Erstattung von Gutachten und erstatten über die
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Lage der einzelnen Gewerbe regelmäßige Berichte. Im 
Handel und Verkehr sind in Sachsen 15 % der Bevöl= 
Rerung tätig. 

XVII. Geldwesen, Wake una 
Gewichte. 

1. Münz= und Notenwesen. Im Deutschen Beiche 
herrscht die Goldwährung, d. h. nur Gold ist gesetzliches 
Zahlungsmittel. Silber=, Aichel= und Kupfergeld ist Scheide¬ 
münze. Die Münzeinheit ist die Reichsmark. Sie wird 
in 100 Pfennige geteilt. Als Reichsgoldmünzen werden 
Zehnmarkstücke (Kronen) und Zwanzigmarkstückhe (Doppel¬ 
kronen) geprägt. Als Scheidemünzen werden Fünf=, Drei=, 
Zwei:, Ein- und Einhalbmarkjtücke in Silber, Michelmünzen 
zu fünfundzwanzig, zehn und fünf Pfennigen und Kupfer 
münzen zu zwei und einem Pfennig geprägt. Die Münzen 
werden für Rechnung des Reiches auf den 6 Mlünz- 
jtätten der Bundesftaaten ausgeprägt. Der Gejamtbetrag 
der Silbermünzen foll 20 M., der der Aickel= und 
Kupfermünzen 21/2 M. für den Kopf der Bevölkerung 
nicht überfteigen. Niemand ift verpflichtet, für mehr 
als 20 M. Silbermünzen oder für mehr als 1 Ml. 
Nickel: und KRupfermünzen in Zahlung zu nehmen. Bei 
den Reichs= und Landeskafjen werden hingegen Gilber- 
münzen in jedem Betrage angenommen. Cine Reichs: 
goldmünze enthält 900 Teile Gold und 100 Zeile. 
Kupfer, eine Neichsjilbermünze 900 Teile Silber und 
100 Zeile Kupfer. Zurzeit it das Gold etwa 33mal 
wertvoller als das Gilber. 

Das Papiergeld ist dem gemünzten Gelde insoweit 
gleichgestellt, als es von allen Reichs= und Landesbassen 
in Zahlung genommen werden muß, während im Privat¬ 
verkehre niemand es anzunehmen verpflichtet ist. Seit 
1870 gibt es kein Papiergeld der Einzeljtaaten mehr,
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sondern nur Reichskassenscheine zu 5 und 10 M., sowie 
Noten von Notenbanken (Bayrische, Sächsische, Württem¬ 
bergische, Badische) im Betrage von nicht unter 100 Ml. 
und Banknoten der Reichsbank zu 20 und 50 M. 

2. Maße und Gewichte. Die Grundlage für die 
Mlaße bildet das Mieter, für die Gewichte das Kilogramm, 
je mit dezimaler Teilung. 

Längenmaße: Das Mieter (m) wird in 100 Zenti¬ 
meter (em) und 1000 Millimeter (mm) geteilt. Tausend 
Meter bilden ein Kilometer (km). 

Sslähenmaße: Die Einheit it das Quadratmeter 
(qm). 100 qm bilden ein Ar (a) und 10000 ein Hek¬ 
tar (ha), Quadratkilometer — qkm. Quadratzentimeter 
— dem. Quadratmillimeter = qmm. 

Kärpermaße (Raum= und Hohlmaße): Die Einheit 
bildet das Kubikmeter (chm). Der tausendste Teil eines 
Rubikmeters ift das Liter (). 100 1 bilden das Hekto- 
liter (hl. Kubikzentimeter = cem. Kubikmillimeter 
— emm. (Derordnung vom 15. März 1912.) 

Gewichte: Die Einheit bildet das Kilogramın (kg). 
Der taufendfte Teil eines Kilogramms ijt das Gramm (g). 
Ein Gramm entipriht dem Gewichte eines Kubikzenti- 
meters destillierten Wassers, gewogen im luftleeren 
Raum bei — 4° C. Der tausendste Teil des Gramms 
it das Milligramm (mg). 100 kg bilden den Doppel¬ 
zentner (dz), 1000 kg die Tonne (t). 

Die gejeglichen Maßeinheiten bei der Elektrizität find 
das Ohm für den elektriichen Miderjtand, das Am— 
pere für die Stromjtärke und das Volt für die elek- 
tromotorische Kraft. 

Die Maß= und Gewichtspolizei wird von den Wohl¬ 
fahrtspolizeibehörden ausgeübt und hat darüber zu wachen, 
daß zum Zumessen und Zuwägen im öffentlichen Verkehre 
nur gejtempelte (geeichte) Maße, Gewichte und Wagen 
angewendet werden. 

die Eihung (Brüfung) und Stempelung der Maße, 
Gewichte und Magen erfolgt mit Gültigkeit für das
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ganze Beich durch die Eichämter unter der technischen 

Oberaufsicht der Normaleichungskommission zu Berlin 
Schankgefäße, Schankgläser u. dgl. müssen bei Strafe 

mit einem Füllstrich und der Bezeichnung des Voll¬ 

gehaltes nach dem Litermaße, aufwärts in Stufen von 

1/21, abwärts in Stufen von 1/101 versehen sein. 1/4 1=Ge¬ 
fäße sind zulässig. 

Auch der Feingehalt der Gold= und Silberwaren 

ist der polizeilichen Uberwachung unterworfen. Der 
Feingehalt ist in Tausendsteln anzugeben, bei goldenen 

Geräten von 585, bei silbernen von 800 ab. Das 

Stempelzeichen ist die Reichskrone und außerdem bei 

Goldwaren die Sonne, bei Silberwaren der Mond. 

Schmuchsachen von Gold und Silber dürfen in jedem 
Feingehalte gestempelt werden. 

XVIII. Eisenbahnen, Post und 
Telegraphie. 

Die deutschen Eisenbahnen (Haupt=, Aeben= und 

Kleinbahnen, insgesamt 59000 km) sind fast sämtlich 

Staatsbahnen; sie gehören den einzelnen Bundesstaaten. 

Reichseisenbahnen gibt es nur im Beichslande Elsaß¬ 
Lothringen. Die einzelnen Bundesregierungen sind ver¬ 

pflichtet, die deutschen Eisenbahnen im Interesse des all¬ 

gemeinen Verkehrs wie ein einheitliches Aetz zu ver¬ 
walten und zu diesem Behufe auch die neu herzustellen¬ 
den Bahnen nach einheitlichen Aormen anlegen und 
ausrüsten zu lassen. Das Reich hat dafür Sorge zu 
tragen, daß die Bahnen jederzeit in sicherem baulichen 

Zuftande erhalten und mit Betriebsmaterial so ausge¬ 
rüftet werden, wie das Verkehrsbedürfnis es erheischt 
(Eisenbahn=Bau= und Betriebsordnung). Dem Beiche 
steht auch die Kontrolle über das Tarifwesen zu. Die 
sächsischen Staatseisenbahnen unterstehen der General¬
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direktion in Dresden; zu ihrem Bau bedarf es der Be¬ 
willigung der Mittel durch die Stände Die Mlittel 
werden durch Anleihen aufgebracht. Die Betriebslänge 
der sächsischen Staatseisenbahnen beträgt über 3350 km, 
das in ihnen angelegte Kapital 1150 Millionen Mark; 
es verzinst sich jetzt zu 5/2 %. 

Post und Telegraphie werden für das gesamte 
Reichsgebiet als einheitliche Staats=Verkehrsanstalten 
eingerichtet und verwaltet. Die Einnahmen und Aus¬ 
gaben sind für das ganze BReich gemeinschaftlich. Die 
Uberschüsse fließen in die Beichskasse. Der Kaiser hat 
die oberste Leitung der Post= und Telegraphenverwaltung, 
die Anstellung der oberen Beamten geht vom Kaiser aus. 
„Bayern und Württemberg haben als Meservatrecht 
eigene Post= und Telegraphenverwaltung (Bayern auch 
eigene Marken). 

Unter dem BReichspostamte in Berlin stehen 41 Ober¬ 
pojtdirektionen, in Sacdjen die 3 in Dresden, Leipzig 
und Chemnitz. 

Der Post= und Telegraphendienst wird von den Post¬ 
ämtern 1.—3. Klasse besorgt, desgleichen in Kleineren Orten 
von Postagenturen (insgesamt gegen 35000 Postanstal¬ 
ten). In großen Städten gibt es besondere Telegraphen=¬ 
und Telephonämter. Die Neichspoft hat das Mlonopol, 
verjchlojjene Briefe und Zeitungen entgeltlich zu beför¬ 
dern (Postzwang). Das Briefgeheimnis ist von den Post¬ 
beamten streng zu wahren. 

Die deutsche Reichspostverwaltung hat die höchsten 
Einnahmen von sämtlichen Postverwaltungen der Erde. 

XIX. Polizeiwesen. 

Das Wort Polizei stammt aus dem Griechischen 
(politeia, vgl. Politik) und bedeutet an sich das gesamte 
Staatswesen, also nicht nur das, was wir jetzt darunter
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verstehen, sondern Verwaltung, Rechtsprechung, Finanz 
und Volkswirtschaft u. a. m. Im Laufe der Zeit ha 
sich das Gebiet der Polizei verengt: „Die nötigen An 
stalten zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe, Sicher 
heit und Ordnung und zur Abwendung der dem Pu 
bliko oder einzelnen Mitgliedern desselben bevorstehen 
den Gefahren zu treffen, ist das Amt der Polizei.“ 
Hier sind deutlich die beiden großen Zweige der Polize 
erkennbar: Sicherheits= und Wohlfahrtspolizei. 

Die Tätigkeit der Polizei ijt eine vorbeugende, prä 
ventive oder unterdrückende, reprejjive. Die Polize 
kann ihren Anordnungen durch Zwangsitrafen Nacdydrud 
verleihen; auch erforderlichenfalls selbst ordnungswidrig 
AZuftände bejeitigen oder deren Entjtehung oder Weiter 
beitehen verhindern. Te nad) den Aufgaben, die ih 
geitellt find, unterjcheidet man im einzelnen &riminal: 
Sicherheits=, Unfall=, Ordnungs=, Sitten-, Gesundheits 
polizei ufw. Menn die Durchführung der obengenann 
ten Aufgaben auch wesentlich polizeilicher Natur ijt, j 
beschränkt sich doch die Polizei nicht hierauf, sonder 
sie durchdringt das ganze Gebiet der inneren Verwal 
tung derartig, daß fast in jedem Zweige polizeiliche Vor 
schriften zu befolgen sind, mit anderen Worten, daß überal 
wo pflegliche Bestimmungen bestehen, auch die zu ihre 
Durchführung dienenden Schutz= und Strafvorschrifte 
getroffen werden. 

Um ihren Aufgaben gerecht zu werden, erlasse 
die Polizeibehörden (Ministerium des Innern, Kreie 
und Amtshauptmannschaft, Polizeidirektion in Dresden 
Stadträte in revidierten Städten, Bürgermeifter in nid) 
revidierten Städten, Gemeindevorstände, Gutsvorstehe 

a) allgemeine Anordnungen (polizeiliche Berordnunger 
Regulative, Bekanntmachungen), die für sämtlick 
Personen im Polizeibezirke Geltung haben, 

oder, falls nur eine einzelne Person Störungen hervorruf 

b) Aufforderungen unter Strafandrohungen an die 
Einzelperson, etwas zu tun oder zu unterlassen.
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Wenn von der Polizei schlechthin die Rede ist, hat 
man in der Regel die Kriminal= und die Sicher¬ 
heitspolizei darunter zu verstehen. Die Behörden und 

Beamten des Polizei= und Sicherheitsdienstes haben 
strafbare Handlungen zu erforschen und alle Anordnungen 
zu treffen, um die Verdunkelung der Sache zu verhüten. 
Bei Gefahr im Verzuge sind sie in beschränktem Maß= 
stabe zur vorläufigen Festnahme (Verhaftung) be¬ 
rechtigt, auch zur Durchsuchung von Wohnungen und 

zur Beschlagnahme von Gegenständen. 
Die Sicherheitspolizei hat zum Gegenstande den Schutz 

des Gemeinwesens, der Person und des Eigentums; sie 
soll die Rechtsverletzungen bekämpfen und ihnen tunlichst 
vorbeugen, die den Staat oder den einzelnen schädigen 

oder schädigen können. Sie umfaßt die Fremden=, Paß=, 

Vereins= und Preßpolizei, das Fundwesen, Bettlerwesen, 
die Unfall= und Straßenpolizei, die Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Ruhe und Ordnung u. a. m.; ihr steht 
die Ausübung der Strafgewalt in allen diesen Be¬ 
ziehungen zu. 

Auf die 
Presse, 

d. h. die Vervielfältigung des Gedankens durch die 
Buchdrucherpresse, muß die Polizei ein wachsames Auge 

haben, weil staatsgefährliche und volksverderbende Ideen 
durch sie die rascheste Verbreitung finden Kkönnen. Wäh¬ 
rend früher hier das Präventivsystem galt, d. h. das 
Erscheinen jedes Drucherzeugnisses, sei es Buch oder 
Zeitung, vorbeugungsweise von einer polizeilichen 

Erlaubnis abhängig gemacht war (Zenfur), gilt jetzt das 
Repressiosystem, d. h. nur wenn sich Druckerzeugnisse 
nach dem Erscheinen als schädlich erweisen, werden sie 
unterdrückt Das Recht der freien Meinungsäußerung 
und die Preßfreiheit sind durch die Verfassung aner¬ 
kannt. 

Preſſerecht iſt Reichsrecht. 
Damit gegen unerlaubte und gefährliche Preßerzeug— 

niſſe eingeſchritten werden kann, muß auf jeder Druck—
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schrift der Mame des Druchers und Verlegers, bei ver¬ 

dischen Druchschriften (Tageszeitungen, Wochen¬== 

Monatsschriften) auch der des verantwortlichen Chr 
leiters (Nedakteurs) angegeben Jein. 

Auch der Handel mit Breßerzeugnijjen ijt einer peise- 

lichen Aufsicht unterworfen, vor allem der Druchschriften 
handel im Umherziehen. 

Über 

    

Vereine und Versammlungen 

trifft das Reichsvereinsgesetz Bestimmungen. 
Bersammlungen deutscher Reichsangehöriger? 

an sich nicht erlaubnispflichtig; öffentliche Versamm# 

lungen unter freiem Himmel und Aufzüge auf öfters 
fichen Straßen oder Plägen bedürfen jedoch der Genrs- 
migung der Polizeibehörde. 

Wer eine politische Versammlung, d. i. cm 
öffentliche Versammlung zur Erörterung politischer 

behörde Anzeige zu erstatten. Einer Anzeige bedarf #¬ 
nicht für Versammlungen, die öffentlich bekanntgemack 
worden sind. 

Jede öffentliche politische Versammlung muß eine¬ 
Leiter haben. Das Waffentragen in öffentlichen Ver¬ 
sammlungen oder bei Aufzügen ist verboten. 

Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollende 

haben, dürfen nicht Mitglieder von politischen Ver 
einen sein. 

Offentliche politische Versammlungen sowie öffentliche 
Versammlungen unter freiem Himmel können polizeilic 

überwacht werden. 
Alle Reichsangehörigen haben das Nedt, Vereine u 

bilden und fich zu verfammeln. Jeder politifche Verein. 
d. i. jeder Verein, der eine Einwirkung auf politiid: 
Angelegenheiten bezwect, muß einen Vorstand und ein: 
Satzung haben. 

Reben politischen Vereinen existieren Vereine aller 
Art: gesellige, wissenschaftliche, religiöse, Rünstlerische. 

wirtjchaftlihe ujw. Will ein Verein nidt nur eine
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Alasse von Einzelpersonen, sondern eine Einheit, eine 
Körperschaft sein, so muß er sich die Rechtsfähigkeit, die 
sog. juristische Persönlichkeit zu verschaffen suchen. 

Zur Sicherheitspolizei gehört ferner die 

Unfallpolizei. 

Die Polizei muß Unfälle aller Art zu verhüten und, wenn 
sie trotzdem eintreten, ihre schädlichen Wirkungen nach 
Möglichkeit zu beseitigen suchen. Die Unfallpolizei geht 
in vielen Fällen in anderen Gebieten polizeilicher Für¬ 
sorge auf, so in der Baupolizei (sichere Errichtung und 
Erhaltung der Gebäude), in der Gewerbepolizei (Arbeiter¬ 
schutzvorschriften) usw. 

Die Regelung des 

Feuerlöschwesens 

ist eine Aufgabe der Unfallpolizei. Der Feuerlöschdienst 
ist eine persönliche Gemeindeleistung, zu der jedes Ge¬ 
meindemitglied verpflichtet ist. 

An Stelle dieser allgemeinen Pflichtfeuerwehr tritt 
jedoch meist die freiwillige Feuerwehr, gebildet aus 
gehörig organisierten und eingeübten Ortseinwohnern 
(gewisse Berufe sind ausgenommen). Größere Gtädte 
haben eine besonders ausgebildete Berufsfeuerwehr 
mit erheblich vervolltommneten Lösch= und Rettungs¬ 
apparaten. 

Die Polizei hat ferner darauf zu achten, daß der 
freie Verkehr auf Straßen und Plätzen geſichert bleibt. 
Die Gemeinden haben zumeist besondere örtliche straßen¬ 
polizeiliche Anordnungen getroffen, so über Aufstellung 
von Wagen auf Straßen, Fahren und Reiten, Hunde 
(Maulkorbzwang), Aschestreuen bei Glatteis, Fuhrwerks¬ 
(auch Fahrrad= und Automobil=) Verkehr usw. Radfahrer 
bedürfen einer von der Ortspolizeibehörde ausgestellten 
Radfahrkarte, Führer von Automobilen oder Kraftfahr¬ 
zeugen einer Bescheinigung, daß das Fahrzeug auf öffent¬ 
lichen Wegen zugelassen ist. Die Führung von Kraft: 
fahrzeugen ist überdies nur solchen Personen gestattet,
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die die Erlaubnis der Kgl. Kreishauptmannschaft nach¬ 
weisen (Führerschein). 

Der Finder einer verlorenen über drei Alark werten 
Sache ist zur Anzeige und ev. Ablieferung an die Polizei¬ 
behörde des Fundortes verpflichtet, falls er den Ver¬ 
lierer nicht kennt. Diese hat dann den Fund öffentlich 
bekanntzumachen, wenn es ji lohnt; fie joll auch ein 
Sundverzeichnis führen. Meldet jich der Werlierer bei 
der Polizeibehörde, jo ift ihm die Sadye herauszugeben. 
Der Finder hat Anspruch auf Finderlohn. 

Aus sicherheits= und wohlfahrtspolizeilichen Grün¬ 
den kann die Polizeibehörde den Betrieb in allen 
oder einzelnen Schankwirtschaften von einer bestimmten 
Stunde der ANacht an, der sog. Polizeistunde, unter¬ 
sagen. 

Gegen Trinker, Spieler und Müßiggänger, die für 
ihre Familie nicht sorgen, so daß diese der öffentlichen 
Armenunterstützung zur Last fällt, kann die Polizeibehörde 
Haftstrafen bis zu sechs Wochen verhängen oder sie einer 
Bezirksanstalt überweisen. 

Die Polizei hat gegen das Glücksspiel dann ein¬ 
zuschreiten, wenn es gewerbsmäßig, d. h. nur aus Ge¬ 
winnsucht, betrieben wird. 

Auch die öffentlichen Vergnügungen, insbesondere 
die Tanzmusiken, unterliegen strenger polizeilicher Kon¬ 
trolle. 

Die Polizei hat ferner die Beachtung der Bestim¬ 
mungen über die Sonntagsfeier und die Sonntags¬ 
ruhe zu überwachen, sowie auff sittenpolizeilichem Ge¬ 
biete tätig zu werden. 

Gesundheitspolizei. 

Leibliche und geistige Wohlfahrt der Bürger bedingt 
die gedeihliche Entwicklung eines jeden Gemeinwesens, 
fei es Staat oder Stadt. WUuch bier ift die polizeiliche 
Tätigkeit eine doppelte: fie foll erftens den der Gejund- 
heit drohenden Gefahren vorbeugen und zweitens be- 
reits vorhandene Rrankheiten bekämpfen. 

Merke!. Süchsische Bürgerkunde. 7
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Vorgebeugt werden ſoll den Gefahren, die durch 
anſteckende Krankheiten, die Berührung mit Leichen, den 
Verkehr mit Giften, verdorbene und ſchädliche Nahrungs-— 
mittel und Gebrauchsgegenſtände, geſundheitsſchädliche 
Wohnungen, Unreinlichkeit aller Art uſw. erwachſen 
können. 
Bekämpft werden die Krankheiten durch geeignete 

Medizinalpersonen (Arzte, Hebammen u. dgl.); die Uber¬ 
wachung der Apotheken, Kranken=, Bade= und Ent¬ 
bindungsanstalten, die Schaffung und Erhaltung staat¬ 
licher und städtischer Heilstätten ist ebenfalls unter diese 
Repressivmaßregeln zu rechnen. 

Zum Schutze gegen die Blattern ist die Schutzpocken¬ 
impfung eingeführt. 

Es ist zu impfen: 

1. jedes Kind vor Ablauf des zweiten Lebensjahres, 
sofern es nicht die natürlichen Blattern nach ärzt¬ 
lichem Zeugnisse überstanden hat; 

2. jeder Schüler innerhalb des Jahres, in dem er 
das 12. Lebensjahr zurüchklegt, wenn er nicht in 
den letzten fünf Jahren nach ärztlichem Zeugnisse 
mit Erfolg geimpft worden ist oder die natürlichen 
Blattern überstanden hat. 

Bleibt die Impfung erfolglos, so ist sie im folgenden 
und dritten Jahre zu wiederholen. Für jeden Impf¬ 
bezirk wird ein \mpfarzt beitellt. 

Über jede Impfung und deren Wirkung (mit oder 
ohne Erfolg) ftellt der Impfarzt einen Impfſchein 
aus. 

Die Volizeibehörde hat darüber zu wachen, daß ein 
Lebendigbegrabenwerden Scheintoter verhiltet wird und 
daß durch die Aufbewahrung, Beförderung und Beitat- 
tung von Leichen Reine Gejundheitsichädigungen Der 
Überlebenden entjtehen. Beerdigungen find aus dem 
erften Grunde nur mit Borwiljen der Behörde geitattet. 
eben der Beerdigung ijt die Feuerbestattung in 

Sachſen zuläſſig.
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Unerlaubte Zubereitung und Feilhaltung von Girten. 
Nichtbefolgung der Sicherungsporjäriften ijt mit Strafe 
bedroht, desgleichen die Verwendung gifthaltigaer 
Farben zur Herstellung von Wahrungs- und Ge 
nußmitteln, die zum Verkaufe bestimmt sind usw. 

Durch die Verfälschung der Nahrungs= und Genuß¬ 
mittel, sowie bestimmter täglicher Gebrauchsgegenstände 
(Geschirre, Farben, Petroleum, Spielwaren, Tapeten), kön¬ 
nen der Volksgesundheit große Gefahren entstehen; ihnen 
vorzubeugen ist Aufgabe der Lebensmittelpolizei. 

Um eine ausreichende Uberwachung des Verkehrs 
mit Aahrungsmitteln zu ermöglichen, sind die Polizei¬ 
beamten berechtigt, die Räume, worin Nahrungs- und 
Genußmittel aufbewahrt oder verkauft werden, während 
der üblichen Geschäftsstunden zu betreten und nach Be¬ 
lieben Proben gegen Zahlung des üblichen Kaufpreises 
und gegen Empfangsbescheinigung zum Zweche der Unter¬ 
suchung zu entnehmen. 

Der Verkehr mit Fleischwaren ist besonders ein¬ 
gehend geregelt. Die Schlachtung darf nicht vor erteilter 
Genehmigung erfolgen. 

Die Versorgung mit gutem Trink= und Gebrauchs¬ 
wasser ist auch öffentliche Pflicht der Gemeinden. Auch 
die Beseitigung der Abfallwässer durch Schleusen, die 
Aufsicht über Abort= und Jauchenanlagen, die Dünger¬ 
abfuhr, die Beseitigung von Kadavern, die Reinhaltung 
der Straßen sind wichtige Zweige der Gesundheits= und 
Wohlfahrtspolizei. 

Die Bekämpfung der Krankheiten bildet den Gegen¬ 
stand des Medizinalwesens; es ist dementsprechend Auf¬ 
gabe des Staates, für geeignete Medizinalpersonen zu 
sorgen. Deshalb bedürfen Personen, die die ärztliche 
oder zahnärztliche Tätigkeit ausüben wollen, eines öffent¬ 
lichen Befähigungsnachweises (Approbation), die ihnen 
auf Grund einer Prüfung erteilt wird. 

Zur Ausübung des Gewerbes als Hebamme ist ein 
Prüfungszeugnis des Landesmedizinalkollegiums erfor¬ 
derlich. 

7. 
7
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Die Apotheken sind öffentliche, staatlicher Genehmi¬ 
gung und Aufficht unterliegende Anstalten, ihr Betrieb 
erfordert eine bejtimmte Fachbildung. 

Die: Gemeinden haben die Pflicht, durch Schaffung 
von Krankenhäusern Erkrankten rasch ein Untertommen 
zu bieten und dadurch die Ansteckung der Gesunden zu 
verhindern. Daneben gibt es Spezialanstalten: Lungen¬ 
heilstätten, Irren= und Siechenanstalten, Kinderkranken=¬ 
häuser, Genesungsheime, Entbindungsanstalten, Poli¬ 
kliniken ujw. Die Armenkrankenpflege durch Armen¬ 
ärzte, die Tuberkulosefürsorge (Auskunfts= und Fürsorge¬ 
stellen, Tuberkuloseheilstätten), die Säuglingsfürsorge, die 
Ordnung des Ziehkinderwesens, die Schulgesundheits¬ 
pflege, das Samariter=, Rettungs= und Krankentrans¬ 
portwesen, die Anstellung von Krankenschwestern, Ge¬ 
meindediakonissen, die Errichtung von Unfallmeldestellen — 
alle diefe Maßnahmen helfen dazu, die Gejundheit des 
einzelnen und damit die Bolksgefundheit überhaupt zu 
heben. "
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